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Anweiſung 

zur 

Verwaltung der gerichtlichen Salarienkaſſen 

im Großherzogthum Pofen. 

RAARAWAAOA WARTY AA 

ie nach der Allerhöchſten Verordnung vom 4 6fen 
Juni v. IJ, eintretende Reorganiſation der Juſtizbehörden 
im Großherzogthum Poſen, macht es nöthig, den neu zu 
bildenden Gerichtsbehörden das Verfahren vorzuſchreiben, 
welches von ihnen bei Verwaltung der Salarien- 
Faſſen zu beobachten iſt, 

Die deshalb getroffenen nachfolgenden Beſtimmungen 
ſind von den Ober- und Untergerichten des Groß- 
herzogthums Poſen zu befolgen, inſoweit nicht Hinſichts 

: ta Gerichte beſondere Abweichungen, in dieſer Anwei- 
ung ſelbſt, vorgeſchrieben worden ſind, 

$. 1. 

Die zur Salarienkaſſe fließenden Gelder theilen ſich in: 1- Allge- 
1. fixirte Einnahmen, ; Git 
i. unbeſtimmte Einnahmen, zu denen fabe, 

1) Die reinen Eporteln oder Gerichts 2 Gebähren, 
welche der Kaſſe verbleiben, 

| 2) durchlaufende Gelder, einſchließlich der Beamten- 
Emolumente, 

gehören, 
IL. extraordinäre Einnahmen, 

KE
 



$ 2. 

Die firirfe Einnahme beſteht in dem Zuſchuß, 
welchen die Staatófaffe zur Beſtreitung der Bedürfniſſe des 
einzelnen Gerichts leiſtet, aus feſtſtehenden Jurisdictions- 
beiträgen, Miethen für einzelne Theile der Gericht8gebäude 
u. d. m. Sie wird lediglich durch den Etat zur Ein- 
nahme überwieſen und iſt nach dieſem zu erheben, 

6,53: 

Die unbeſtimmten Einnahmen beſtehen zum 
größten Theile in den Gerichtsſporteln, welche nach 
den beſtehenden Gebühren - Taxen, ſowohl in wirklichen 
Prozeßſachen, als für alle ſonſtige gerichtlichen Geſchäfte 
berechnet und erhoben werden. Hierzu werden auch die 

Disciplinarſtrafen und die Zins - Ueberſchüſſe 
der Depoſitorien gerechnet, 

§. 4. 
Bon dieſen eigentlichen Sporteln unterſcheiden ſich die! 

ſogenannten durchlaufenden Poſten oder Gelder. 
Dazu gehören die, in Rechtsangelegenheiten der Par- 

thcien entſiehenden baaren Wuslagen, an Stempel, 
Porto, Juſertionskoſten , Gebühren der Sachverſtändigen 
und Zeugen, fo wie die Koſten anderer Behörden; ferner | wir 
folhe Gebühren, welche für die befonderen 
Bemühungen beſtimmter Beamten zur Kaſſe 
zu zahlen find; 3. B. Kopialien, Botengebühren, 
Meilengelder, Kalkulatur-, Dollmetſcher-, Exekutionsgebüh- 
ren u.f. w. Auch Strafen, welche in fiskaliſchen und 
Kriminalſachen feſtgeſeßt werden, oder duch Nichtbeach- 
tung des Stempelgeſeßes entſtehen, gehören hierher. 

§. 5. 

Die $efifegung der, für jeden Akt der gerichtlichen 
Thätigkeit zu erhebenden Gporteln und durchlaufenden Gel- 
der gehört zu dem Amte des Richkers, der ſich dabei) 
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$. 6. 

Die Einziehung der fefigefegten Beträge wird von 
Der Kaſſe, unter Aufficht und Mitwirkung des Kurators, 
ſelbſtſtändig betrieben. 

Sie hat die durchlaufenden Gelder zu den beſtimmten 
Zweden zu verwenden, aus den reinen Sporteln und den 
Zuſchüſſen der Staatskaſſe, die Ausgaben an Beſoldungen 
und ſonſtigen Bedürfniſſen des Gerichts, nach Maaßgabe 
der generelſen Beſtimmung — des Etats — oder nach 

den beſonderen Anweiſungen des vorgefegten Gerichts, zu 
leiſten, 

64: 

Die Aufſicht in Betreff des Sportel- Anſakes iſt in 
der Art zu führen, daß bei jedem Gericht ein, dazu beſon? 
ders verpflichteter Beamter — der Sportelreviſor 
=- ſämmtliche Koſtenrechnungen, ehe ſie zur gerichtlichen 
Feſtſetzung gelangen, vollſtändig prüft, damit die Gleich- 
förmigkeit der durch die Sporteltaxen beſtimmten Gage bez 
obachtet, und hierbei das Intereſſe, ſowohl der Kaſſe, als 
der die Koſten zahlenden Parthei , möglichſt ſicher geſtellt 

| wird, 

$. 8. 

Ueber die Verwaltung det Kaffe führt ein Mite 
glied des Gerichts als Kurator die Aufficht. Dieſer hat 
darauf zu halten, daß die Sporteln vollſtändig und zur 
gehörigen Zeit zum Anſaß kommen, und daß die Kaſſe ſo- 
wohl in Erhebung, als Verwendung der Gelder die erganz 

| gene Borſchriften genau befolgt, Er muß darauf ſehen, - 
„ daß die Soll-Einnahme-Beläge ſowohl als die Bücher der“ 

Zel 

bei 

r 

Kaſſe, gehdrig geführt werden; auch der Koftenbeitreibung 
hat ec bejondere Aufmerkſamkeit zu widmen. 

1 A 



4 

Bon ihm find endlich die monatlichen gewöhnlichen 
Kaſſen - Reviſionen abzuhalten, und das Crefutionsgefchafe 
zu beauffichtigen, 

Die obere Auffiche wird von dem Dirigenten des 
Gerichts in der Art geführt, daß derſelbe von Zeit zu Zeit, 
wenigſtens aber jährlich zweimal, außerordentliche Reviſio- 
nen der ganzen Kaſſenverwaltung vornimmt, und ſich die 
Ueberzeugung verſchafft? daß von ſämmtlichen Beamten 
die hier ertheilten Vorſchriften gehörig befolgt werden. 

$. 10. 

Bei den einzelnen Sportelgattungen, welche die Kaſſe 
derKoſien. von den Partheien zu erheben hat, kommen zuerſt in Betracht : 

die Anslagen, welche aus der Kaſſe vorſchußweiſe 
bezahlt werden müſſen, ohne das Eingehen der Gelder, von 
der zum Erſatz verpflichteten Parthei, abzuwarten. 

Dahin gehören? 
4) das Eingangs - Porto, 
2) das Ubgangs- Porto, - 
3) diejenigen Stempel, deren Verwendung nicht bis 

zur Beendigung der Sache auggefest werden darf, 
4) Reiſekoſten, Diäten und baare Auslagen 

der Gerichtsbeamten, Gebühren der vom 
Gericht requirirten und vorgeladenen 
Sachverſtändigen und Zeugen, Inſerti- 
onskoſten u. f. w. jedoch nur mit den Beträgen, 
welche, im Falle des Unvermögens, die Kaſſe aus 
dem extraordinairen Fond zu zahlen verpflichtet iſt. 

Alle dergleichen Poſten ſind in ein Regiſter oder Aus- 
lagenbuch einzutragen, welches in vier Abtheilungen, nach 
den Gattungen der Auslagen, zu führen, und deſſen Führung 
daher, mit Rückſicht auf die Einrichtung der Subalternen- 
Büreau's und die Qualififation der Subalternen - Beamten, 
mehreren derſelben übertragen werden kann, 

ye 



Demnach iſt * 
1) eine Nachweiſung über das Eingangs- 

Porto, nad) dem Formulat A., 
2) eine Nachweiſung über das Abgangs- 

Porto, nach dem Formular B., 
3) eine Nachweiſung der gleich derbtauche 

ten Stempel, nach dem Formular ©, 
zu führen. 

Wegen Einrichtung und Führung dieſer Nach- 
weiſungen, ſind die den Formularen beigefügten Bemer- 
Tungen zu beachten. 

§. 42. 
Zu der Nachweiſung der Reiſekoſien, Dia 

ten und baaren Auslagen iſt sub D. cin Formular 

beigefügt. In dieſe Nachweiſung find zugleich die Gebüh- 
ren zu bringen, welche erſt dann bezahlt werden dürfen, 

Wenn fle wirklich zur Kaſſe eingegangen find, 3. B.: 

Kommiſſionsgebühren der Gerichts - Beamten, 
Kalfulaturgebiihren, 

' Gebühren anderer Gerichte und Behörden; 
Dollmetſchergebühren, 
irrthümlich erhobene und deshalb. zu erſtattende Koſten 

und Koſten = Vorſchußbeſtände. 

Ein Tyeil dieſer Poſten wird mit den Auslagen zuſam- 
men liguidirt; weshalb die Zuſammenſtellung in einen Soll- 
Einnahmebelag , angemeſſen erſcheint, 

$. 43. 

Diefämmtlichen übrigen Koſten, welchenach 
den vorſtehenden $$. nicht als Auslagen zum Anſaß gefome 
men ſind, werden am Schluß der Sache, oder bei Beerdigung 
des Geſchäfts, nahliquidirt und nach Maaßgabe der 
weiter folgenden Beſtimmungen mit einer Summe; entwe- 
der in die Haupt-Sportel-Kontrolle, zu welcher 

sub Litt. L, ein Formular beiliegt, oder, wenn die Ko- 
«w 

A. 

B. 

C. 

- D. 

B, Nachli- 
quidurte 
Koſien.. 
4) Soll- 

Ginnab= 
me = Rone 
trollen, 

E. 



= o" 

ſteneinziehung gleich) bei der Inſinuation und durch Poſt- 
vorſchuß erfolgen ſoll, in dieskleine Sportel - Kon- 

„F+ trolle, zu welcher sub F, ein Formular beiliegt, in der 
Regel einzeln für jeden Zahlungspflichtigen , eingetragen. 

$. 44. 

en Sobald nämlich eine „Sache ſo weit gediehen iſt, fer- 
Rowen? tigt der betreffende Sekretär, aus den vollſtändigen Akten, 
Rechnun- indem er ſolche Blatt vor Blatt durchgeht, die Ro fen: 
950: rechnung an. Aus derſelben muß deutlich ſich ergeben, 

was jedem der betheiligten Intereſſenten zur Laſt fällt. 
Es find hierbei die nicht verwendeten Stem: 

pel, das reſervirte Porto, die von requirir- 
ten Gerichten liquidirten Koſten, kurz alle die 
Poſten, welche durch die 8ub A. bis D. bezeichneten Aus- 
lagebücher noch nicht zum Anſaß gebracht worden, zu 
berüſichtigen 3 wogegen die legteren, da ſie ſchon zur Soll- 
Einnahme überwieſen ſind, in ſolcher Liquidation nicht wei- 
ter zu beachten, vielmehr lediglich durch die Kaſſe, auf 

Grund des Konfobuches , ſpöter der Rechnung hingugefege 
werden. 

$. 15. 

Die Anfertigung der Moftenreddnung durch 
den betreffenden Beamten muß erfolgen: 

1) in eigentlichen Prozeſſen, 
gleich nach der Publikation oder Inſinuation des Er- 
fenntniffeś einer jeden Inſtanz, mit der Ausfertigung 

des geſchloſſenen Vergleichs, oder der Repoſitions- 
Verfügung 5 

2) in Konkurs-, Liquidations-, Sequeſtra- 
tions-, Subhaſtations-, Racdlaſſen- 
ſchafts- und zahlbaren Vormundſchafts- 
ſachen, 

uach der Publifation eines Urtels, fo wie bet Anfer- 
tigung einer Berechnung, welche zur Ueberſicht der 
Sache, oder Behufs der Aus gutwortung von Gegens 

# 



ſtänden des Vermögens dient. Im legtern Falle hat 

fie der Kalkulator mit der Berechnung ſelbſt anzulegen z 

3) in fisfalifhen Sachen, 

gleich nach erfolgter Publikation des rechtskräftigen 

Urtels 5 
4) in Ktiminalfachen, i 

desgleichen, oder bei Ausfertigung des Koſten - Mode- 

rations - Urtels ; ż 

5) in Hypotheken- und Teffament6: Sachen, 

bei Erbeslegitimationen und Handlun- 

gen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 

ſobald die Ausfertigung des beweifenden Dofuments 

erfolgt. 
Dagegen werden die Koſien 

6) in allen Sachen, welche durch Cine Ber- 

fügung beſeitigt werden, als z. ©. bei Gee 

ſuchen um Bollftredung eines Erkennt- 

niſſes, Ertheilung von Zeugniſſen, A b= 

ſchriften u. f. w. aus futrenten und reponirten 

Akten , inſofern ſolche nicht zum Prozeßgange gehö- 

ren, wegen Feſtſeßung und Einziehung 

von Mandatariengebühren, bei Mandats- 

klagen, in Anſiellungs- und Urlaubsſa- 

hen, bei Excitatorien, in Requiſitions- 

und Beſchwerdeſachen, bei Geſuchen im 

Vormundſchafts- und Hypothefenfaden, 

inſofern das Unvermögen des Extrahenten nicht ſchon 

bekannt iſt, oder aus den Akten hervorgeht, gleich bei 

der Expedition von dem Sekretär vollſtändig kiquidirt; 

und dabei die ſchon früher erwachſenen noch nicht evs 

forderten Heinen Rofienbetróge, nebſt etwanigen Aus- 

lagen, berüfichtigt. 

Solche Poſten werden durch den infinuirenden Voter, 

oder durch Poſtvorſchuß ſofort eingezogen und daß dies gee 

ſchehen ſoll, auf der Piece bemerkt. 

Ueber das ganze Geſchäft der Koſten «Liquidation liegt 
eine ausführlichere Sufiruftion nocy beſonders bei. 



$. 16. 
3) Revie Die angefertigte Koſtenrechnung wird in den von 1. bis ae 5. genannten Sachen, mit den: Akten, vem als Sportel- 
Rechnun- Reviſor beſtellten Beamten zur Prüfung vorgelegt, welcher Se fie nach den Akten durchgeht, genau vergleicht, und wo 

es nöthig iſt, berichtigt. 

Dieſer Beamte hat für die Gleichmäßigkeit und Ord- 
nung des fofienanfageś zu ſorgen, und das Intereſſe der 
Kaſſe ſowohl, als der die Koſten zahlenden Parthei gehö- 
tig im Auge zu behalten, fo, daß die beſtehenden Sportel- 
taxen überall vollſtändig und gleich mäßig zur An- 
wendung kommen , Nachforderungen vermieden 
und gerechten Reclamationen vorgebeugt wird. 

$. 17. 
Tie gee Nach erfolgter Reviſion, welche ſowohl auf der foftene SAALE fegung der Vechnung, als auf dem Aktendeckel zu bemerken iſt, gelangt RAA die Rechnung an den Kaſſenfurator, Beyufs der richter- 
gen. lichen Feſtiſebung. Findet derſelbe noch etwas zu erinnern, 

fo muß folcheś furz bemerkt und die Rechnung dem Spor- 
tel-Reviſor nochmals vorgelegt werden, damit dieſer, wenn er den Jtrthum einſieht, fich künftig darnach richten und 
die Rechnung ändern, im Gegentheil aber ſeine Anſicht äußern Fann Im leßteren Falle wird die Koſtenrechnung 
mit dieſen Bemerkungen zum Vorkrag befördert, und es er- foigt Entſcheidung von Seiten. des Gerichts zur künftigen Beachtung. Der Vortrag in folchen Sachen gebährt je- desmal dem Kaſſen z Kurator, 

\ 

$. 18. 
ak Sodann geht die Rechnung, in den Sachen die nicht 5 ei : . x e e ef „ mit Ciner Berfigung abgemacht werden, gum Rendanten, 

Der Kofien 8 
Mtechnuin= 
gen. 

welcher die ſchon erwachſenen und zur Soll- Einnahme ge- 
fommenen Auslagen, für jeden Debenten, nebſt der Kaſſen- quote, hinzufügt, die Rechnung ſchließt, den etwa einge- 
zahlten Vorſchuß abrechnet, und die Mittheilung der Mos 

C
Z
Ę
 

AS
 a
 

a
.
 
2
 



w
s
 
=
 

s 4 

fientechnung nebſt Aufforderung zur Einzahlung des Reſtes, 
oder Rücknahme des Vorſchußbeſtandes, fir jeden Deben- 
ten, veranlaßt. 

$. 19. 
Darauf erhält der Kontrolleur der Salarienkaſſe die ey ug 

Koſtenrechnung, welcher fie in caleulo revidivt, zur Haupt- der Koſten 
Sportel- Kontrolle, oder nach Verhältnkß der Sache zur zur He 
einen GSportel-@ontrolle, einträgt, und daß ſolches gez ee 
fHehen, auf der Rechnung, mit Angabe der Nummer, noe 
tir. Ebenſo trägt er auf Grund der Felifegungsdekrete Mitthei- 
die Ordnungsſtrafen , nach den monatlichen Defignationen lung der AS" ; Ś SSE BS. Koſien= die Depoſitalgebühren und die Zinsüberſchüſſe, zur Haupt- po eee 
Spottel - Kontrolle cin. gen. — 

Bei den $. 15. sub 6. gedachten, zur kleinen Sportel- 
Kontrolle kommenden Sachen, hat der Salarienkaſſen-Kon- Führung 
frolleur zugleich die Funktion des Sportel - Nevifors zu ver- ae 
walten und auf die Richtigkeit der Anſäße zu ſehen, wenn > 
er auch im Allgemeinen als Sportel - Reviſor nicht ange: 
ſelle iſt, damit dieſe oft ſchleunig zu befördernden Sachen 
nicht erſt durch weitere Vorlegung aufgehalten werden. 

Aus dieſer Haupt - Sportel- Kontrolle und nach Anlei- 
tung derſelben, trägt der Rendant die Hauptſummen der 
nachliquidirten Koſten in das Kontobuch (Formular H.) 
Auf das Debet der zur Zahlung verpflichteten Parthei ein, 
Und notirt das Erforderliche wegen der Zahlungsfriſten, 
Unter Bomerkungen. 

„ Die Monatsbetrage der Sportel - Kontrolle, wie aller 
übrigen Soll - Einnahmebeläge, find quartaliter und am 
Jahresſchluß zuſammen zu tragen, damit die Hauptſumme 
HetS Überſehen werden fani. 

$. 20. 
: Bon dem Stempel = Diſtributor miffen fodann die nade 
liquidieten, nad) dem vorigen $. in die Soll- Einnahme 
gefommenen Stempel , kaſſirt beigelegt, darauf aber die 
Mandate nebſt den Koſtenrechnungen mundirt, und dem 
Raffenfurator zur Unterſchrift vorgelegt werden, welcher alle 
Verfügungen in Raſſenſachen, Namens des Kollegii, vollzieht, 



se 40 = 

Dieſer hat darauf zu achten, daß die kaſſirken Stem» 

pel beiliegen, die Mandate mit den feſtgeſeßten Koſten- 

rechnungen zu vergleichen, auch durch öftere Einſicht der - 

betreffenden Köntrolſe zu prüfen , ob die Eintragung zur 

Soll-Einnahme, unter den angegebenen Nummern, vollſtän- 

dig erfolgt iſt. *) 

* Die Koſtenrechnung nebſt den kaſſirten Stempeln geht 
hernach zu den Akten, 

CS. 21. 

Da auf dieſe Weiſe aus dem Konto immer hervorgeht, 

wann die Koſten erfordert ſind, ſo muß dies auch bei den 
Poſten ins Werk gerichtet werden, welche durch die kleine 

Sportel-Kontrolle gehen, alſo ſofort einzuziehen find; inſo- 

fern nämlich dieſe Poſten überhaupt zur Kontirung gelangen. 

In jedem Falle, wo der Debent bei folchen Sachen 

dem inſinuirenden Boten die Zahlung nicht leiſtet, muß die- 

ſer eine Anzeige erſtatten, zu welcher der Rendant die udthie 

gen Anträge macht, auf welche dann der Kaſſen - Kurator 

die weitere Verfügung erläßt. Solche Poſten werden aus 

der kleinen Kontrolle vom Mendanten kontirt, und was auf 

dieſe Anzeige Behufs der Einziehung geſchehen iſt, wird im 

Kontobuche furz vermerkt. 
Die Anzeigen bleiben, wie die Konzepte der Zahlungs- 

aufſſorderungen , in der Regel bis zur Beendigung der fos 

ſten-Einziehung, in der Kaſſe. 

6222. 

Auf dieſe Weiſe ſollen die Lisherigen Debenten - Lifter 

erſpart und den Kontobüchern die Einrichtung gegeben wer- 

ben, daß die Lage des Beitreibungsgeſchäfts 

aus den Notizen ſtets vollſtändig, bei den eins 

zelnen Debenten und in jeder Sache, entnom». 

men werden kann. 

+) Ergiebt die geſchloſſene Koſtenrechnung , daß Vorſchuß= 
beſtände zurüFzuzahlen find, ſo muß der R ture fol= 
ches in dem früher erlaſſenen Feſiſehzungsdekret jest nach= 
tragen: bei der $. 17. vorgeſchriebenen Borlegung kann died 
nicht geſchehen, weil der Rendant die Auslagen noch nicht hin= 
zugeſekt, überhaupt die Rechnung, noch nicht geſchloſſen hats 
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So 26. 

Alle dieſe in der Kaſſe bleibenden Roncepte werden nach 
den verſchiedenen Kontobüchern abgeſondert, und für jedes 
derſelben in einen beſondern Umſchlag gelegt. Alle Geſuche 
wegen Niederſchlagung oder Stundung von Koſten, giebt 
die Regiſtratur, nachdem ſie journaliſirt worden, zur Kaſſe 
ab, wo der Rendant die ihm nöthig ſcheinenden Anträge 
formirt, und der Kurator die Verfügung erläßt 3 die Piecen 
ſelbſt bleiben bis zur Zahlung oder Niederſchlagung der 
Roſten in der Kaſſe. 

Gehen ſolche Geſuche zuſammen mit andern Anträgen 
in der Hauptſache ein, ſo muß nach ergangener Hauptver- 

fügung, der Kaſſe Vorzeigung geſchehen, damit auf den 
Kaffenfoncepten die ndthige Bemerkung erfolgen kann. 

Hat der gewöhnliche Decernent wegen des Koſtenpunkts 
nicht verfügt, ſo muß ſolches vom Kaſſen - Kurator auch 
in dieſem Falle geſchehen. 

Die oben gedachte Vorzeigung hat die Regiſtratur auch 
ohne beſondere Verfügung in allen ſolchen Fällen zu bewirken. 

$. 24. 
Ueber alles, was hiernach die einzelnen Partheien, oder 

ſonſt betheiligte Perſonen und Behörden an die Salarien- 
Faſſe zu zahlen haben, wird — jedoch unter Ausſchließung 
der für einzelne Geſuche ſofort eingegangenen, durch die 
fleine Sportel- Kontrolle laufenden Gelder — mit denfelben 
eine vollſtändige Abrechnung geführt, hierzu iſt das 
Konto - Buh, zn welchem ein Formular beiliegt , bee 
ſtimme, 

| Wie in den dazu gehörenden Bemerkungen weiter aus- 
einandergeſegt iſt, wird daſſelbe für jede Perſon, mit Un= 
terſheidung der einzelnen Sachen, angelegt und geordnet, 
damit ſtets auf einem Punkt der ganze Reſt eines De- 
benten überſehen und ſo das Intereſſe der Kaſſe zwemäßig 
wahrgenommen werden kann. 

Die prompte Eintragung in die Kontobücher gehört zu 
den Pflichten des Rendanten, der ſie daher ſelbſt zu berwire 
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Fen, oder, wenn et fie durch Gehülfen verrichten läßt, für 
die Richtigkeit und Ordnung zu haften hat. 

Die Auslagen aus. den Soll-Einnahme-Belägen A. B. 
C. und D. müſſen immer fo prompt auf die Kontobächer 
gebracht werden, daß ſie nie über eine Woche zurückſtehen. 

$. 25. 
Tv. Auſ- Außer den Gporteln und durchlaufenden Geldern gez 

ferordent- Hiren noch zur Soll - Einnahme, 
liche Ein- die niedergeſchlagenen, vorſchußweiſe 
ki bezahlten Wuslagen, Gebühren und er Kaſſe. 

Stempelabgaben. 
Ueber dieſelben wird kein beſonderer Soll - Einnahme- Be- 
lag geführt, vielmehr werden ſolche Poſten auf Grund der 
Niederſchlagungsliſte *) 
1) in Abſicht der Stempel, 

quartaliter in einer Summe für die Steuer - Behörde 
2) in Abſicht des Porto, 

ebenſo für Rechnung des extraordinären Fond der Sa- 
larienfaſſe 3 

3) in Abſicht der baaren Auslagen, 
desgleichenz ' 

A) in Abſicht der etwa vorſchußweiſe ge- 
zahlten Gebühren, 

für Rechnung der einzelnen Empfänger, welche zur 
Erſtattung verpflichtet ſind, 

vom Rendanten zum Kontobuch übertragen. 

$. 26. 
Die Einziehung folder Poſten erfolgt 

4) wegen der Stempel, durch vierteljabrige Requi- 
ſition der Steuerbehörde, welcher eine Deſignation 
der niedergeſchlagenen Stempel einzureichen ift; 

2) das Porto wird quartaliter mit der Summe, wel- 
che die Niederſchlagungöliſte ergiebt, auf die Sala- 
tieufaffe angewieſen, wozu gleich am Schluß des 

*) welche alſo für dieſe Poſien ebenfalls einen Soll-Einnahme- 
Belag abgiebt, 
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Bierteljahres von dem Beamfen, welcher jene Liſte 
führt, die Anträge gemacht werden mifjen; 

3) die Wuslagen werden in gleicher Art angewieſen, 

jedoch muß dem Mandat eine Specififation dieſer 
Poſten, nicht allein nach dem Namen der Empfänger, 
ſondern auch nach deren beſonders feſtgeſeßten Liqui- 

dation, beigefügt werden ; 
4) wegen der einzelnen, von den Empfän- 

gern zu erſtattenden Gebühren, ergehen bei 

der ſpeciellen Niederſchlagung , Zahlungsaufforderun- 
gen in gewöhnlicher Art, welche, wie die ſonſtigen 
Zahlungsmandate, in der Kaſſe bleiben und verfolgt 
werden. 

$. 27. 

Endlich gehören hierher noch die zt! Penfionsbei 
träge von neuen Befoloungen und Zulagen, welche ſich 
eigentlich durch die Rechnung ſelbſt kontrolliren und keiner 
Eintragung in Solleinnahme - Beläge bedürfen. 

Sie find aber dennoch in die Kontrolle der extraordinä- 
ten Einnahmen, welche der Kurator nach dem folgenden $. 
zu führen hat, nachrichtlich, jedoch ohne Mandat, mit 
Aufzunebmen. 

Indeſſen muß fir ſolche Poſten cin beſonderes Konto 
angelegt, der entſtehende Abzug, unter Benennung des Zah- 
lungspflichtigen und Angabe des Netto - Betrages der Bus 
Age oder neuen Beſoldung, dahin zum Debet gebracht 
werden, 

- Gegen den Schluß des Jahres wird ein genques Bere 
zeichniß fofcher Abzüge gefertigt, und der Geldbetrag mit 
demſelben an diejenige Kaſſe gegen Ouittung abgeliefert, 
welche die gewöhnlichen Zuſchüſſe zahlt. 

$. 28. 

Ueber „die wirklichen extraordinären Ein 
nahmen führt der Faſſen - Kurator ein Verzeichniß, damit 
"icht eine ganze Poſt überſehen und der Kaſſe entzogen wird. 
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Es können ſolcher Poſten nur wenige im Laufe des Jah- | 
res vorkommen , da ſie ſich auf die außerordentlichen Vor- | 
oder Zuſchüſſe zu beſtimmten Zwecken, den Erlös für ver- 
faufte Utenſilien, und dergleichen , beſchränken, 

Ueber ſolche Einnahmen muß jedesmal ein ſpecielles 
Einnahme -Mandat für die Kaſſe erlaſſen werden, auf | 
dem der Kaſſen- Kurator die Nummer des von ihm zu füh- 

renden Regiſters nofitf, 

$. 29. 

„V+ Ein- Die Einziehung der Koſten, welche einer Par- 
desa thet zur Laſt fallen, wird auf dreierlei Art bewirkt: 

* 14) durch Erfordern und Verrechnen eines Vorſchuſſesz 
2) durh Einforderung der erwachſenen Ko- 

ſten unter Mittheilung der Koſtenrechnung, und An- | 
drohung und reſpective VollſtreFung der Exekution ; 

3) durch Poſtvorſchuß, oder bei der Inſinua- 
tion durch den Boten, 

Ueber die beiden legten Einziehungsarten iſt ſchon 
oben $. 20—28. das Nöthige geſagt, und es bleiben alſo | 
noch die Vorſchüſſe zu erörtern. 

$. 30. 
4) Koz Hinſichts dieſer iſt, bis zum Erſcheinen allgemeiner | 

ponte Beſtimmungen , Folgendes zu beachten : 
In allen ſtempelpflichtigen Prozeſſen , vermögenden Une 

terfuchungófachen, in Konkurs - , Liquidations-, Nachlaß-, 
Subhaſtations - und zahlbaren Vormundſchaftsſachen , bei 

«„Weitläuftigeren Handlungen der freiwilligen Gerichtóbarteić 
und Hypothekenſachen, bei Anmeldung der Appellation und | 
Mevifion, iſt mit der erſten Verfügung wegen Einleitung | 

ki 
\ 

der Sache, ſofort ein Koſtenvorſc<huß von dem Ex- 
trahenten gu erfordern. Eben fo iſt ein folder einzufor- 
dern von den Berklagten und Litisdenungiaten, den Liquidane — 
ten in Konkurſen, überhaupt von jedem, der ein beſonderes 
Intereſſe bei den einzelnen Sachen verfolgt, ſobald ſie | 
als Extrahenten erſcheinen, oder Auslagen veranlaſſen. 
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Das Maaß dieſer Vorſchüſſe wird in Pro- 
zeßſachen nach einem feſten Tarif, bei andern Gegenſtän- 
den, nach dem Ermeſſen des Gerichts, und dem ohnge- 

fähren Koſtenbetrage , angenommen. 

$. 31. 

Für das richtige und zeitige Cinfordern hat zwar 
zunächſt der Decernent bei der Verfügung wegen Einleitung 
der Sache zu ſorgen z indeſſen bleibt der Sekretär verpflich- 

| tet, wenn die Einforderung überſehen worden iſt, ſolches 

bei der Expedition bemertlich zu machen. 
Eben ſo muß von Seiten der Kaſſe der Antrag auf 

Einzahlung angemeſſener Vorſchüſſe erfolgen, wenn in ei- 
| ner Sache Auslagen zum Konto kommen, ohne daß ein 
| Vorſchuß vorhanden oder erfordert worden, als worauf- 
| beim Durchgehen der Kontobücher beſonders zu achten iſt, 

Ueberhaupt iſt der Beitreibung. der Vorſchüſſe beſondere 
Aufmerkſamkeit zu widmen, weil ſie gewöhnlich leichter ein- 
gezahlt werden, als die Sporteln nach entſchiedener Sache. 

Auch ſieht am Schluſſe der Sache häufig, nach dem 
Erfolg der Borſchuß - Beitreibung, ſchon zu beurtheilen, 
ob der Extrahent arm iſt, alſo weitere Koſten für ihn ANA 
Anſaßz bleiben müſſen, 

5-32. 

Die wegen Einziehung von Vorſchüſſen ergehenden eine 
zelnen Verfügungen werden dem Kontrolleur der Kaſſe vor- 
gezeigt, welcher die erforderten Beträge in eine Vorſchuß- 
Kontrolle bringt und die Nummer derfelben auf dem 

Koncept notirt, 

$. 33. 

Dieſe Vorſchuß - Kontrolle muß enthalten : 
4) laufende Rummer, 

2) Namen, Stand und Wohnort deſſen, der den Vor- 
febub einzahlen ſoll, 

3) Benennung der Sache, 

y 
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4) Betrag des Borfchuffeś, 
5) Kontozeichen, 
6) Friſt, welche zur Einzahlung geſeßt iſt, 
7) Bemerkungen. 

Solche Vorſchüſſe werden bei der Salarienkaſſe nicht 

zur Soll - Einnahme berechnet, ſondern die Einforderung 

lediglich im Kontobuche unter Bemerkungen notirt. Die 

Einziehung muß durch Vergleichung der Vorſchuß - Mone 

trolle mit dem Kontobuch betrieben werden, indem erſtere 
von 44 zu 14 Tagen durchgegangen, und, wenn die Friſt 
abgelaufen, ohne daß die Zahlung erfolgt iſt, die Exeku- 
tion eben fo wie in allen andern Roftenfaden, in Antrag 
gebracht wird, 

$. 34. 
Verfügungen wegen Niederſchlagung oder Stundung 

des Vorſchuſſes müſſen der Kaſſe vorgezeigt, und von dieſer in 

der Rubrik „Bemerkungen“ der Vorſchuß-Konkrolle, und im 
Kontobuche nofirk werden. Die niedergeſchlagenen oder 
bezahlten Beträge, ſo wie die Vorſchüſſe, welche ſich etwa 
dadurch erledigen, daß vor Einzahlung derſelben die Schluß- 
rechnung angefertigt wird, ſind in der Kontrolle zu durch- 
ſtreichen, die blos geſtundeten bleiben offen, damit ſie beim 
Durchgehen in die Augen fallen, und mit Ablauf der Friſt 
zur Exekution geſtellt werden können. 

SEES 
Die wirklich eingehenden Vorſchüſſe werden in das 

Einnahme-Journal, wie jede andere Zahlung, eingetragen, *) 
und zum Konto gebracht; in der Vorſchuß- Kontrolle er- 
folgt die nithige Bemerkung auf Grund desleßteren bei der 
Vergleichung, wo dann die Poſt ebenfalls zu durchſtreichen 
iſt, ſo, daß in derſelben blos die unbezahlten oder geſtun- 
deten Vorſchüſſe offen bleiben, und damit leichter zu über- 
ſehen ſind. 

*) Eben fo werden auch Vorſchüſſe zur Alimentation der Schuld= 
gefangenen vereinnahmt, Tritt die Verwendung derſelben ein, 
ſo erhält ſie der Gefangen-Inſpektor mittelſt Eintragung in den 
Belag D. (pag. |.) Ruhr, 43. 
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In welcher Art die 'Schließung der Koſtenrechnungen 
erfolgt, iſt ſchon $. 48. geſagt worden. Der Rendant fers 
tigt hiernächſt die ndthigen Mandate, zu welchen gedruckte 

; Formulare angewendet werden müſſen, und durch welche 
| den Debenten die Einzahlung binnen 14 Tagen, zur Ver- 

, | Meidung der Exefytion, mit der im C. 47. vorgeſchriebe- 
, nen Anweiſung, wegen Zahlung gegen eine Quittung des 
: Rendanten und des Kontrolleurs , aufgegeben wird. | 

Dieſe Mandate bleiben bis zur Erledigung in der Kaſſe 
: und werden in Umſchlägen, für jedes Koutobuch abge- 
| ſondert, aufbewahrt, deſſen Seite oben auf dem Mandate 

su vermerken iſt. 

67-87: 
| a Tagen muß ein Durdhgehen der Ron 2) Cine fobücher, und Vergleichung dieſer Mandats -Koncepte mit NE 
dem fontobuch, erfolgen. Wenn Zahlung oder Nieder gerKoſien, 
ſchlagung eingetreten iſt, werden die betreffenden Koncepte 
mit der Bemerkung „abgemacht“ verſehen, zur Regiſtratur 

| Segeben, welche ſie zu den Akten heftet. 
| Dinfichts derjenigen Koſtenbeträge dagegen, von denen 
nach dem Abgangs-Vermerk anzunehmen iſt, daß die Zah- 
lungsbefehle volle 14 Tage in den Händen der Empfänger 
And, muß die Einziehung in der Art veranlaßt werden, daß 

inſofern der Schuldner im Gerih ts: Bee 
zirk wohnt, 

die erforderten Koſten in die Liſte des betreffenden Exe- 
tutore gebracht werden (5. 44.); | 
infofern der Schuldner außerhalb des 

erichts = Bezirks wohnt, 
| das betreffende Gericht um exefutiviſche Einziehung der 
| „Felten requirirt wird. : 
| Im erſten Falle wird die Nummer der Exekutionsliſte 
FEI dem SŁONCE ję und im Kontobuche nofitt; im zweiten 
| Falle iſt blos im Stoutobuche zu vermerken , daß die Requi- s fition ergangen if; das Koncept derſelben bleibt bei dem : | Mandats - Koncept in der Kaffe. = 

Von 14 zu 14 

x
 
Ra
 < 

Rao
 al

 E
RO

 J
AJ

A.
 2
 
4.

 
S
y
 
es

, 
ee
e 

n
n
.
»
 
e
 
©
 

«
a
 
w
 
=
”
 

2 



== MÓC = 

$. 38. 
Die durch dergleichen Requifitionen entſtehenden Koſten i 

werden zur Einziehung in Dem Schreiben vermerkt, vorlau / 1 
fig aber noch nicht zur Soll - Einnahme geſtellt, da abzu? 

warten iſt, ob ſolche eingehen werden.*) Bei dem Eingange 
ſind ſie fofort in die Haupt - Sportel - Kontcolle einzutragen, 

und, daß dies geſchehen, mit Angabe der Nummer der 

LeBtern auf dem Koncepte zu notiren. 

$ 39. 

Vor der Abgabe der Auszüge aus den Exekutionsliſten 
an die Exekutoren ($. 41.), und wot dem Wbgange der p 
Requifitionen ($. 37. 38.), find die betreffenden Konto's* u 
nochmals einzuſehen, um die erefutivifde Einziehung zu? 
ridzubalten, wenn nach Ausweis des Konto inzwiſchen fi 
Zahlung geleiſtet, Niederſchlagung erfolgt, oder die Stun? b 
dung der Koſten bewilligt worden iſt. 

§. 40. 

Alle dergleichen Verfügungen wegen exekutiviſcher Ein ſs 
ziehung rückſtändiger Koſten , erläßt dev Kaſſenkurator, der kr 

auch die weitere Korreſpondenz in dieſen Sachen betreibt. lu 

$. 41. ka 
Ueber alle im Bezirke des Gerichts ſelbſt zur Exekutio! ;; 

geſtellten und durch die eigenen Exekutoren beizutreibende" 
Koſtenbeträge, müſſen von der Faſſe Liſten geführt werden 
welche nach den Bezirken der Erefutoten einzutheilen fwd d 

Jeder Koſtenbetrag, welcher erfordert, aber nach ß- G, 

36. in der dort beſtimmten Friſt nicht eingefommen, nit 

dergefchiagen, oder durch. das Gericht und deſſen Orgaw qq, 
den Kaſſen - Kurator, geſtundet worden iſt, wird beit 
Dutcdhgehen der Gontobiuder, in dieſe Liſte eingetragen)! ee 
eben fo alle binnen der gefegten Friſt nicht eingegangene" AU 
Vorſchüſſe. ; 169 

*) Dies iſt jedoch nicht anzuwenden auf die nach der Sportelta!! kat 
vom 9. Oktober 4833. Abſchnitt 111. No. 3, unter a. und b. >= 
zufegenoen Pauſchquanta, welche vielmehr dem req uirirte s) 
Gericht verbleiben, bei demſelben anzufegen und einzuzie ef 
find. (Vgl, pag. 156. lit. 66.) A [eß zuziep 
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Von 4 zu 4 Wochen erhält jeder Exekukor einen Aus- 
zug dieſer Liſte, mit einem vom Kaſſen- Kurator zu voll- 
ziehenden Exekutions-Mandate, welches die Auflage enthält? 

die, in dem Yugszuge notirten Koſten und Vorſchüſſe 
durch Exekution beizutreiben und die eingezogenen Be- 
frage, binnen 44 Tagen, gegen gemeinſchaftliche, in 

' dem Auszuge ſelbſt vom Readanten und Kontrolleur 
bu ertheilende Quittung, zur Salarienkaſſe abzuliefern, 
hinſichtlich der übrigen Poſten dagegen über die eintre- 
fenden Hinderungs - Urſachen ſpeciell zu berichten. 

Dieſe Liſten werden numerirt, und auf der leßten im- 
Mer notirt, welche Nummern der früheren Liſten etwa noch 
nicht völlig erledigt ſind. 

, Bugleich iſt in dem Wussuge der für die Erefutions:Bere 
"gungen, und eventuell fir deren VollſtreFung, einzuzie- 
"ende Koftenbetrag, in einer beſondern Rubrik zu bemerken, *) 

$. 42. 
. Es muß mit Strenge darauf gehalten werden, daß die 
ſämmtlichen auf dieſe Weiſe dem Exekutor zugehenden Aufz 
"ge ſpäteſtens binnen 4 Wochen, entweder durch Babe 
ung, Niederſchlagung , oder gerichtliche Stundung , abge- 
macht werden. Willkführliche Friſten und unbeſtimmte 

Nachſichten über dieſen Termin hinaus, dürfen ſchlechter- 

ings nicht geduldet werden, vielmehr muß der Erefutor, 
wenn die Zahlung nicht erfolgt, jedesmal zur Beſchläg- 
nahme ſchreiten und darüber an das Gericht berichten, wei- 
Des zu beurtheilen hat, ob der Verkauf der gepfändeten 
Gegenſtände erfolgen ſoll oder nicht. In ſolchen Berichten 
NE der Erefutor ſeine ſonſtige Kunde von den Vermögens- 
Umſtänden des Schuldners zugleich anzuzeigen. 
bad 7 zu dieſen Berichten gedruckte Formulare zu ge- 
at damit fein nöthiges Erforderniß vergeſſen wird. 

Alle ſolche Berichte werden zur Salarienkaſſe abgegeben, 
wo ſie der Rendane mit ſeinen Anträgen , dem Kaſſen - Kus 
rator zur Verfügung vorlegt. 
* bei if 3 ef ; ae > 

inną non Soft R na po 456. vel gluten in 
oder weniger betragen, das in der Sporteltaxe vom 9. Oktober 

a RE b vorgeſchriebene Pauſchquan- . 
tum zur Anwendung kommt und g m. Pauſchq 

+ 



Exekutors in der Rubrik „Bemerkungen“ zu ſeiner vorläu- 
figen Legitimation notirt 3 als abgemacht kann ſolche Poſt 
aber nicht eber betrachtet werden, als bis die weitere Ver- 
fügung, welche nur auf den Verkauf der gepfändeten Ge- 
genſtände , auf Niederſchlagung oder Stundung, gerichtet 
ſeyn kann, inſoweit ſie den Exekutor betrifft, erledigt iſt. 

Treten die beiden legten Fälle ein, fo wird ſolches in dem 
Auszuge vermerkt. Sobald ein Auszug vollſtändig erle- 
digt iſt, wird ſolches auf demſelben von der Kaſſe beſcheinigt. 

5: 43; | 

Der Exekutor iſt verpflichtet, über jede eingezogene Poſt 
dem Debenten eine Ouittung zu ertheilen, zu welchen! 

Ende derſelbe gedruckte Formulare empfängt. ) Dieſe lege 
kern verwahrt der Rendant und ſtellt ſie jedem Exekutor nach 
Bedürfniß, zu 25, 50 oder 100 Stü, jedesmal ju; dieſe | 
Ouittungen hat der Rendank zu numeriren, der Exekutor nach 

Nummerfolge zu verbrauchen und in derſelben RNum- 
merfolge in ein Ablieferungóbud zu tragen, 
nach welchem er die erhobenen Gelder zur Kaſſe abgeben muß. 

Unter dieſen Quittungen ſind vom Exekutor auch jedesmal 
die Gebühren anzugeben, welche er außerdem für ſich, 
oder für die Gehülfen bei der Pfändung , oder ſonſt auf 
irgend eine Weife, als Nebenkoſten, von dem Schuld- 

*) Dieſe Urt der Quittungsleiſiung bleibt indeſſen beſchränkt auf die 
Koſten, welche auf Grund der Anszüge aus den Exekutionsliſten det 
Salarienkaſſe eingezogen werden. In andern Fallen, namentlich 
bei Exekutionen in Partheiſachen , bei Einziehung von Koſten für 
andere Behörden, empfängt der Schuldner einen Zahlungsbefehl, | 
in welchem die Erefutionstoften gleichzeitig bemerkt. ſind- Auſ | 
dieſem kayn die Quittung ertheilt werden. Eben fo wenig können | 

“Dieſe Auinger mm Dei eter amgeiendet werden, wo nach $. 45- | 
6. Koſien bei Inſinuation von Verfügungen einzuziehen ſind- Deren | 
Betrag iſt auf der Adreſſe und in der Verfügung bemerkt, kann | 
alfo auch da quittirt merden.— In Beziehung auf die bei der In? | 
finuation — alſo ohne Zwangsmgaßregeln=- zu erhebenden Koſten? 
muß überhaupt der Unterſchied nicht.unbeachtet bleiben, welcher 
hervortritt in den Funktionen | 
des inſinuirenden Gerichtsboten und denen des | 
R Erefutors, | 

wenn gleich heide durch eine Perſon wahrgenommen werden. | 
In dieſer Hinſicht unterſcheidet ſich auch das Ablieferungsbuch/ 

welches hier der Exekutor zu führen hat, von der Liſte, die (nach | 
Pag. 77. No. 5,) der inſinuirende Bote über ſolche Koſten haber | 
muß, welche von ihm bei Abgabe der Verfügungen —obne Zwangs? | 
maaßregeln = erhoben werden, | 

Die Abgabe des Berichts wird in dem Auszuge des 
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ner erhoben bat. Alle dieſe Gelder müſſen auch in dem Abe 
lieferungsbuch in einer beſonderen Rubrik vermerkt werden. 

Die Gerichts - Eingeſeſſenen ſind aber durch beſondere 
dffentliche Bekannkmachungen und durch die Woytämter, 
von dieſer Einrichtung in Menntnif zu fegen, mit der War- 
nung? daß jede an einen gerichtlichen Erefutot ohne der- 
gleichen gedruckte Huittung geleiſtete Zahlung von Gerichts- 
tofien , für nicht geſchehen erachtet, und daher von ihnen 
noQmals eingezogen werden würde. — 

Ga 14. 
Sede Abweichung von dieſer Regel muß mit Strenge go: 

abudet und zu den Dienſtakten des Exefutors vermerkt werden. 
Beſonders hat der Rendant bei Abnahme der Gelder 

auf die pünktliche Beobachtung dieſer Vorſchriften zu achten, 
und die bemerkten Jrregularitóten ohne Nachſicht anzuzeigen, 

_ Bei Beſchwerden und Geſuchen der Partheien, wird es beſonders dem Kaſſen -Kurator leicht werden, ſich Kennut- 
niß davon zu verſchaffen, wie dieſer Vorſchrift genügt wird. 

$. 45. 
Sollte nach 4 Wochen eine durch den sugefertigtcr 

Auszug unter Exekution geſtellte Poſt weder bezahlt, noch ein 
Bericht des Exefutors erſtattet ſeyu, fo muß der Rendant 
denſelben, über jede ſolche Poſt einzeln, zum Protokoll 
vernehmen, ſeine Entſchuldigung anführen, und dieſe Pro- 
tofolle mit ſeinen Anträgen dem. Kurator zur Verfügung 
vorlegen. Wo nicht erhebliche Entſchuldigungsgrände vor- 
handen find, — und für den unterlaſſenen Bericht giebt 
es feine — muß in jedem einzelnen Falle eine angemeſſene 
Ordnungsſtrafe feſtgeſeßt und von dem nächſten Gehalt in 
US gebracht werden. 
Die diesfalligen Verfügungen find jedesmal dem Divie 

gente deg Gerichts zur Superreviſion und Mitvollziehung 
vorzulegen, aud) Nachricht von den fefigefegten Ordnungs- 
ficafen zu den Dienſtakten zu geben, 
> $. 46. 

Außerdem if darauf zu halten, daß die Bezirke der 
einzelnen Exefutoren unvermuthet gewechſelt, alſo ſämmt- 
liche unabgemachte Sachen einem andern Exekutor über- 
kragen werden, : 



= 2 — 

$. 47. 
VLSfe Sämmtliche zur Salarienkaſſe gehörende Gelder wer» 
wa den, ſobald fie eingehen, in <ronologiſcher Ordnung, von 

2 Gine Dem Nendanten =: ein mit laufender Nummer — welche 
nahmez durch das ganze Jahr geht, — * 
Sournal, Datum, 

Namen des Cingahlers, 
In welcher Sache die Zahlung erfolgt, 
Geldbetrag, *) 
Kontozeichen, 

zu führendes Kaſſenbuch (Einnahme-Journal) ein- 
getragen. 

2) Ein- Der Kontrolleur führt über ſämmtliche Einnahmen das | 
EG Gegenbud oder Kontrolle und muß nach erfolge 

ontrofle, =: p e 
ker Eintragung in daſſelbe, unter Anführung von pag. und 
Nummer dieſer Kontrolle, jede Quittung mit unterſchreiben- 

Fär die ſofortige Eintragung aller bei der Salarien- 
kaſſe eingehenden Gelder in das Kaſſenbuch, oder — wenn 
die Gelder ihrer Beſtimmung nach, nicht dur< die Mechs 

nung der Ealarienfaffe iaufen — in das Aſſervatenbuch 

(5. 60.) bleibt der Mendant beſonders verantwortlich. 
Wird die Unterlaſſung dieſer Eintragung Hinſichts ir? 

gend einer Zahlung bemerkt, ſo muß die Sache ſofort auf 
das Genauefte unterſucht, und, wenn irgend der Verdacht | 
einer Unterſchlagung obwaltet, der Rendant zur Kriminal? 
Unterſuchung gezogen werden. In Ermangelung eines der | 
gleichen Verdachts, iſt gegen den Rendanten nach Vor- 
ſchrift des $. 169. des Sportelkaſſen - Reglements vom 

20ſten April 1782. zu verfahren. 
Jede bemerkte Nachläſſigkeit des Kontrolleurs bei Füh»- | 

rung der Kontrolle, iſt durch Orduungöſtrafen, nöthigenfalls 
durch Einleitung einer Unterſuchung, zu rügen. 

$. 48. 
Ohne die Mitunterſchrift des Kontrolleurs hat die Quit- 

*) Dieſer wird ſowohl in Einnahme als Ausgabe durch das ganze 
Jahr fortlaufend fummirt, ſo daß beide Hauptbetrage am Jah? 
teżfchlug mit der Rechnung genau übereinſtimmen. 
— Vergl. pag. 91 der Inſtruktion über die Kaſſenverwal? 
tung bei den Inquiſitoriaten des Großherzogthums Poſe" 
vom 4, Novemher 1835, == 
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tung der Galarienfaffe keine Gültigkeit, worauf das Pu- 
blifum, durch einen Anſchlag an der Thür des Kaſſenlokals, — 
beſonders aufmerkſam zu machen iſt. Außer dem iſt in den 
Mandaten wegen Zahlung von Koſten und Vorſchüſſen, die 

dusdriclicde Anweiſung beizufügen ? die Zahlung nut gee 
gen eine von dem Rendanten und dem Kontrolleur gemeins 
ſchaftlich auszuſtellende Quittung, zur Vermeidung nods 
maliger Zahlung, zu leiſten. 

: $. 49. 
Auch die Poſtſcheine über die mit der Poſt anfoma 

menden, zur Kaſſe eingehenden Gelder, muß der Kontrol- 
leur mit unterſchreiben. Die Poſtſcheine ſind in einem bes 

ſonderen Buche zu verzeichnen, welches er vor der Unters 
ſchrift mit den Scheinen zu vergleichen hat, 

Später iſt vom Rendanten die Nummer des Einnahme- 
Journals hinzuzuſeßen und dieſe von dem Kontrolleur von 
Poſttag zu Pofttag zu vergleichen, daß dies geſchehen, aber 
in dem Poſibuche zu beſcheinigen. Eben ſo ſind die, von 
den Erefutoren abgelicferten Gelder von ihm mit zu quittiren. 

Ueberhaupt hat er, durch ein bei jeder Kontroll - Num- 

Met anzubringendes Zeichen, zu vermerken : ob er die Quits 
kung mit vollzogen hat. Aus dem Mangel deſſelben ergiebt 
ſich dann, wie dieſe Vorſchriften beobachtet worden ſind. 

Tritt der Fall ein, daß ein Zahler ausdrücklich keine 
uittung verlangt, fo bat dies der Kontrolleur bei der 

Poſt zu notiren. 
8.20: 

Wenn die gefeglich vollſtrecte Exekution kein Mittel 

niedergeſchlagen, was jedoch nur auf Grund einer 

gerichtlichen Verfügung geſchehen darf, welche im gewöhn- 

dc Geſchäftsgange der Kaſſen-Kurator erläßt. 

Der Vortrag des Kaſſen = Kurators im Kollegium über 

die völlige Niederſchlagung iſt nothwendig, wenn die 
niederzuſchlagende Summe 

a) bei einem Obergerichte 25 Thlr. oder mehr, 
b) bei einem Untergerichte 40 Thlr. oder mehr 

beträgt. 

VII. Nie» 
z 6 derſchla- 

zur Beibringung der Koſten ergiebt, fo werden dieſelben 5 ſ Unge. 



VIII Aus= 
gaben der 
Raſſe. 
4. Ausga- 

be- Jour- 
nal. 
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Der Dirigent des Gerichts unterzeichnet dergleichen 
Verfügungen. 

$. 54. 
Die Riederfehlagungsdefrete werden ſämmtlich dem 

Kontrolleur vorgelegt „welcher die Niederſchlagungs- 
liſte nach dem beiliegenden Formular zu führen hat. Die. 
niedergeſchlagenen Vorſchüſſe kommen nicht in dieſe Liſte, 
ſondern werden lediglich in der Vorſchuß-Kontrolle, (8. 33.) 
unter Bemerkungen, als wegfallend, notirt. 

NEIL SD 
Wenn einem Schuldner, in Erwägung ſeiner Ver- | 

hältniſſe, eine Friſt zur Bezahlung der Koſten verſtattek, | 
oder ihm Terminalzahlungen bewilligt werden, ſo iſt vie | 
ergehende Verfügung jededmal der Kaſſe vorzuzeigen, damit | 
der Rendant auf dem Konto das Nöthige notiren kann. 

$. 58%: 
Sollte bie Friſt ſoweit geſtellt ſeyn — was aber nur 

quönahmsweiſe geſchehen darf —, daß nicht im Laufe des 
Rechnungsjahres das Eingehen zu erwarten iſt, oder ſollte 
überhaupt mehr als ein Jahr zur Befriedigung der Kaſſe 
erforderlidy ſeyn, fo muß der Rendant ſich eine Defignaz 
tion ſolcher Poſten, mit Bemerkung der Friſten, halten, 
und den Betrag derſelben bei den Jahresrechnungen, 
Veberſichten und Extracten jedesmal angebe, damit mit ! 
Rückſicht hierauf die Thätigkeit in Beitreibung der Koftew 
beurtheilt werden Fann. 

$. 54 
Die beim Gericht vorkommenden Ausgaben werden in| * 
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ein beſonderes Kaſſenbuch (Aus gabe-Journal) vom BW 
Rendanten eingetragen, welches die Rubriken: | deri 

„laufende Nro. == durchs ganze Jahr — , | Zs 
Datum, ; | gab 

' Namen des Empfängers, des 
Wofür die Zahlung erfolgt iſt, einſt 
Geldbetrag, ; 
Manual pag. ro. bale 

ben, 
| 

enthalt. | 
| 

| 
|



a Die Beläge find mit der Nummer des Kaſſenbuchs - vorläufig zu verſehen und in dieſer Ordnung bis zur Mo- natsreviſion aufzubewahren 3; ſpäter werden ſie nach den e Titeln des Manuals getrennt und bis zum Gebrauch bei - Anfertigung der Rechnung zurückgelegt. 

(CH. 
Das, was zu zahlen ift, die Soll - Ausgabe, ergiebt ſich aug dem Etat, den einzelnen Anweiſungen des vorgeſeßten Gerichts, und zum Theil durch die Sollein- 

nahme ſelbſt, = = 

a | Der Rendant muß überall die Zahlungen, in den feſt- 
4 fiehenden Terminen, prompt leiſten, jedoch auch dahin 
'€ | ſehen, daß über alle, nicht durch den Etat oder die Soll- 
it | Einnahme feſtſtehenden Poſten, ihm vollſtändige Beläge und Mandate żułomnien, ehe er die Zahlung leiſtet, 

Verſehen, ‘welche hierunter etwa vorfallen, hat er 
ur dem vorgeſekten Gericht ſofort zur Remedur anzuzeigen, 
es Weil er ſonſt die ſpäter bei der Rechnungslegung entſtehen- te den Vertretungen fich ſelbſt beizumeſſen hat. 
fe 
a $. 56. 
Ww Ueber alle bei der Kaſſe zu beſtreitende Ausgaben hat 3) And m, der Rendant ein Abrechnungsbuch (das Au8gabe-M a- aed > it) Nual nach dem, mit Den ndthigen Erläuterungen beilice 
ey | Senden Formular, ſowohl mit den betreffenden Perſonen, K. als für 

er 

die beſonderen Fonds, zu führen. Jede geleiſtete 
| Sablung iff aus dem Ausgabe - Journal ſofort in dieſes in | Nan nal zu Übertragen, und auf dem betreffenden Konto 

m | UF Wirklichen Ausgabe zu bringen. Hierbei iſt die Abſon- | derung der Quartale, wie ſie im Formular gezeigt worden, 
S184 zu beobachten, fo, daß die Hauptſumme der Aude 
| 9aben eines Huartals im Manual, ſtets mit dem Betrage 
des Quartal - Extrafts und des Ausgabe - Journals über-  tlnfiinimt. 

„, Veränderungen in der Perſon oder dem Zahlungsver- altnig, € 4 <t{parniffe, ſobald darüber Verfügungen erge- 
9. ſind ebenfalls auf dem betreffenden Konto zu notiren. 
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IX. Jab 
res = Mech 
nungen 
undUeberz 
ſichten. 

X. Aſſer- 
vate der 
Galariens 
Kaſſe. 

M. 

EW 

sS. 57. 

Ueber die Verwendung der angeſchafften Schreibma Hen 
terialien und fleinen Büreaubedürfniſſe muß der mit den ſung 

Geſchäfte des Kanzlei - Direktors beauftragte Sekretär eit! dieſe 
S <hreibmaterialien-Rechnung führen, in welch! 
alle Anſchaffungen, wie ſie die Geldredhjnung und pal deſſe 

Manual des Rendanten unter dieſem Titel nachweiſe! Veit 

aufzunehmen ſind. ; 

Eben ſo hat derſelbe über die angeſchafften Uteanſilie! 
und Bücher ein vollſtändiges Inventarium zu führe" 

$. 58. ſich 
Wegen Berechnung der Stempel mit dem Steueramldeic 

und dem Stempeldiſtributor, liegt eine beſondere Inſtrul! nw 
tion bei. ger | 

59. 
Ueber die Anfertigung der Jahresrehnung und Duaten | 

talertracte wird eine befondere Juſtruktion noch vorbehal (ſtand 

ten, eben ſo eine Anleitung über die Kaſſenverwaltung bd 
den Se: I beili, 

$. 60. zu fi 
Diejenigen Einnahmen der Ealarienfaffen, deren GW die s 

tragung in das Kaſſenbuch aus irgend einem Grunde nich duf € 
erfolgen kann, fo wie diejenigen Gelder, welche zur Gall den | 
rienfaffe kommen, durch ſie eingezogen oder ihr anvertral s 
werden, ohne eigentlich zu deren Rechnungsführung veſch 
gehören, muß ver Rendaut in ein, nach dem beiliegend! teich! 

Formular zu führendes Aſſervatenbuch, amTage ihr! : 

Eingehens eintragen. Der Kontrolleur der Salarientall zu ve 

fährt nach demſelben Formulare ein Gegenbudy über" Ei! Betr 

nahme und Ausgabe und unterſchreibt die hierbei vorfo Geri 

menden Quittungen gemeinſchaftlich mit dem Rendantel! | 

Dieſe Bücher werden jeden Monat zur Kaſſenreviſio! 
geſchloſſen, und die bleibenden Aſſervate zum neuen M! 
nate vorgetragen. | : 

*) Die Inſtruktion fiber die Kaſſenverwaltung bei den gąuifitorih |Rech 
ten PE Proving iſt unterm 1. November 1835. erſchienen ‘if tug 
in der Dedferjchen Hofbuchdruckerei zu Poſen, geheftet, f 8 
6 ſgr. zu haben. tar 
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Sie ſind mit derſelben Genauigkeit, wie die eigentli- 
na Den Kaſſenbücher , zu führen , und jede bemerkte Unterlaſ- 
ew fung der ſofortigen Eintragung, nach Maaßgabe des $. 47. 
im) dieſer Verordnung, näher zu unferſuchen und zu ahnden. 
bt Bei den Kaſſenreviſionen hat der Rendant auf Grund 
pdt deſſelben die Verſicherung an Eidesſtatt abzugeben, daß er 
ful Weitere amtlich anvertraute Gelder nicht im Gewahrſam habe. 

(U $. 61. 

4 Solche Ausgaben , welche nicht gleich zur Berechnung Hs = 
fi . eignen, hat der Rendant in ein Vorſchuß = Bers Zahlungen 

mill beth nig ſofort einzufragen, und dieſem die Zahlungs- der Kaffe. 

al Anweiſungen des Gerichts und die Quittungen der Empfans 
ger beizulegen. 

Bei den Kaſſenreviſionen werden die hiernach juſtificir-. 
alten Summen als baares Geld zur Nachweiſung des Be- 
Wiſtandes angerechnet, 

„Auch dieſes Verzeichniß, zu welchem ein Formular _N. 
beiliegt, iſt eben ſo genau als die eigentlichen Kaſſenbücher 

zim zu führen , da der“ Rendant bei Reviſion der Kaſſe jedesmal 
my ie Verſicherung quf ſeinen Amtseid abzugeben hat, daß 

; * die angerechneten Vorſchüſſe nichts weiter erſeßt wor- 
ak den ig, 

3 Bei jeder Reviſion wird das Vorſchuß -Bezcichnig 
| d veſchloſſen und die verbleibenden Poſten dem neuen Bers 
bo klchnig vorgetragen. ; 
fl Dergleichen Vorſchußzahlungen find jedoch möglichſt 
a vermeiden und vom Rendanten — mit Ausnahme der 

A Wie für Stempel — ohne ſchriftliche Anweiſung des oW) Gerichts nicht zu leiſten 
fein Jede Ueb . 

fio! ertretung iſt ſtrenge zu rügen. 

me 5. 62. 
| Die Borfchi : für XII. dluga — uffe, welche in Unterfuchungofadhen fü apa e 

oi tddnung des Kriminal-Goud, an Diäten, Reiſekoſten, Unterfu- 
ib sugengeblibcen, unerlaglichen Gebühren der Medicinal- wne | tamten und Sachverſtändigen, entſtehen, find bet der Vorſchüſſe 

|| 



für den 
Kriminal» 
fond. 

WB — 

Ealatienfaffe dutch die Nachweiſung D. zur Solleinvahm! Gp, 
gu bringen und fo wie jede andere Auslage gu behandeln. Ay, 

Dem Kriminal - Fond iſt unter dieſen Umſtänden ei" den 
angemeſſener Raum im Kontobuche zu beſtimmen, w! 
ſolche Auslagen, für jede Sache geſondert, gebucht werde 

$. 63. Ro, 

Es muß überall in dieſen Sachen die Sparſamkeit nad) ſelb 
Möglichkeit beobachtet werden, damit folche Auslagen ſi) 
nicht zum Nachtheile der Staatskaſſe anhäufen. Me 

Ganz beſonders hat der Dirigent des Gerichts daraul| de t 
zu halten, daß nicht durch Lofalfommiffionen, ohne Noth dive 
bedeutende Koſten erwachſen. ; | us 

: müſ 
$. 64. halt 

Nach ergaugenem rechtefraftigen Erkenntniſſe müſſe! > 
in dem Falle, wo der Angeſchuldigte zur Rofienttagum 
verpflichtet und vermögend iſt, die Sporteln in gewóhi 
licher Art berechnet, die entſtandenen Muślagen mit zu! 

Liquidation gebracht, und leßtere von dem Konto des MW Ve 
minalfond auf das des Zahlungspflichtigen übertrage" iſt 
werden. Dabei ſind auch, wenn Verhaftung fiattgefuw ia 
den bat, jedeómal die Sige, Annahme - und Entlaſſung? Ge. 
Gebühren für die Kaffe als Gerichtsgebühren, die augg” d 
legten Berpflegungófoften aber für den Ariminalfond m 
anjufegen; leßtere kommen in ſolchem Falle zum Belag! 
H., in die 43te Rubrik. 

Bei dieſer Bere<hnung müſſen auch ſolche Verpflegung? 
Koſten berückſichtigt werden, welche vielleicht bei eine!" 
andern Gericht entſtanden find, ſo wie die Transporl" Wey 
Kleidungs-, Medicine oder ſonſtigen außerordentlichen Koſte!" Sq, 
Gie fließen fammtfich gum Kriminalfond zurück, der fie pot! Jede; 
geſchoſſen hat, ſind nach der wirklichen Einzić) Sun, 
hung dahin gegen Quittung zu zahlen, und wenn di“ Ney, 
geſchieht, iſt jedesmal Dem Oberlandesgerichte , bei ws) Neg 

=
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pne] Gem der Kriminalfond verwaltet wird, mittelſt kurzer 
1. Wnzejge zu berichten, damit dort dieſe zufällige Einnahme 

k dm Kriminalfond gum Soll gebracht werden kann. 

eil $. 66. 

Tritt nach erfolgter Eintragung folder Koſten auf das 
| onto des Angefdhuldigten, dennoch der Fall ein, daß diec 

ad, ſüben nicht eingezogen werden können, fo dürfen nur die 
fd Sporteln und unbezahlten Gebühren, nicht 

Aer die wirflichen Auslagen, niedergeſchlagen wer: 
auf en, Die Auslagen ſind vielmehr vollſtändig zu liqui- 
Loth diren, und, unter Einreichung der Akten, deren Erſtattung 
US dem Kriminalfond nachzuſuchen. In ſolchem Falle 
müſſen dieſelben wieder żutucć auf das Konto des Krimi- 

| "alfond transportirt werden. Für die Beobachtung dieſer 
jet Vorſchrift muß der Kontrolſeur, welcher die Niederſchla- 
unf Mgślifte führt, ſorgen, : 

że 5. 67. 

3 Y Wenn der Angeſchuldigte freigefptochen wird, kein 
gw; tmigen befigt, oder wenn überhaupt nicht zu ermitteln 
fu + wem die Koſten zur Laſt fallen, werden die vorgefom- 

199 "nen Auslagen, nach rechtsfräftigem Erkenntniß oder am 
age! Slug der Sache, ebenfalls vollſtändig liquidirt, und 

e mit I Erſaß aus dem Kriminalfond nahgeſucht. Es iſt 
(agi = die fchleunige Anfertigung dieſer Liquidationen befone 

Is zu halten, damit ſich die Auslagen nicht häufen und 
Durch die Einnahme-Neſte der Salarienkaſſe vermehrt 
erden. 

190 $. 68. 

nett 
KUNA 

fet Ga 
voy)! Jede 

Wenn eine Unterſuchung von einer Gerichtskommiſſion, 
einem Jnquifitoriate, zur weiteren Behandlung der 

He abgegeben wird, fo hat die abgebende Behörde 
|| «. Smal ihre Auslagen, jedoch mit Ausſchluß der Verpfle- 
be wisétoften , vollſtändig zu liquidiren, und die überneh- 
di Inde Behörde um den Erſaß zu erſuchen. — In der 
wi“ gel muß dieſer — nach vorheriger Prüfung der Richtig- 



Feit und Zuläſſigkeit der Anſäße — geleiſtet werden, fo 
daß nur ba die Wuslagen offen bleibew 
wo bie Verhandlung ſc<webt. Das Ramlid’ gę 
iſt zu beobachten, wenn cin Lande und Stadtgericht eit! Le Hoc 
Unterſuchung zum Jnquifitociat oder ſonſt abgiebt. Hoy 

§. 69. leś 
e 

: Ueber die Berechnung der Verpflegungskoſten der Ge : 
==  fangenen liegt eine beſondere Anweiſung bei. 

10: 
af | fale 

XII. Kcf- Die monatliche Reviſion der Kaffe wird an dem i SĄ 
ſen = Stevie jedem Orte feftgefesten Tage, von dem Kurator derſelbe" 
ſionen. — geh! 

"vorgenommen. | def 

uz Dabei find die gnftruttion dom 6. Januar 1834, i 

Reviſion Betreff des Verfahrens bei Kaſſen - Reviſionen, und die |! 

der Kaſſe, dieſex Verordnung und deren Beilagen für den Kaſſen - RU 
rator Hinſichts dieſes. Geſchäfts gegebenen Vorſchrifte!" | Ger; 
gehörig zu beachten. *) 178 

SZ. dabe 

Bei dieſer Reviſion muß auch das Poſtbuch über di! oF 
mit der am eingegangenen Gelder, die in der Raff % eo 

geführten Exefutionsliſten und die kleine Sportel- Kontrol! 

eingeſehen, und überhaupt geprüft werden: ob den erga!" 
genen Vorſchriften überall vollſtändig nachgekommen if N 
Even fo müſſen die Kontobücher hin und wieder nachgeſ?] 83 
ben werden, desgleichen die Vorſchuß - Kontrolle, um Bi 90 
Ueberzeugung zu erhalten, daß die Einziehung der Kofi ZU 

[ 

überall im richtigen Betriebe iſt. | yorn 
Auch die Nachweiſung des Stempel - Diſtributors fi! * 

den geſchloſſenen Monat muß nachgeſehen werden. 1) 
Ferner iſt jedesmal zu reherchiren, ob das Geſchäft pe! i 

Radliquidation und das des Sportel - Reviſors im geht S 
rigen Betriebe iſt. ‘ r 

x P> 9 (7 l 

pag. 88, rely tr 
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ŚŚ 72 

Wenn ſich bei dem Geldbeftande nichts zu erinnern 
gefunden hat, bedarf es über den Abſchluß ſelbſt keiner 

nochmaligen Augeinanderſeßung, fondern es iſt ausrei- 
sg wenn im Protokoll geſagt wird: der baare Beſtand 
babe ſich nach dem Abſchluß in der Cin Zahlen angugebens 
den) Summe, richtig gefunden. 

~ $. SE 

Bei der erſten Kaſſen - Reviſion in einem neuen Quate 
tale iſt auch jedesmal nachzuſehen : ob Die ſämmtlichen 

Goll- Einnahme - Beläge für das geſchloſſeve Vierteljahr 

| 8ehörig abgeſchloſſen, revidirt und die Summen gufammens 
| Veſtellt ſind. 

$. 74. 
Bei den auferordendichen, von dem Dirigenfen des 2) Süßer» 

Gerichts jährlich wenigſtens zweimal vorzunehmenden Kaſ- Ko ue 
en - Reviſionen wird in gleicher Art verfahren, nur muß oifionen. 

| dabei zugleich geprüft werden? wie der Kurator und die 

tinzelnen Kaſſenbeamten den ergangenen Vorſchriften nach- 
SeEommen find. - 

R: 28 

Bei der Verwaltung der Galarienfaffen. der Ober -Lan- XIV. Bee 
tgerichte kommen zwar vorſtehende Beſtimmungen mit den e 
odifikationen zur Anwendung, welche wegen der. Konto- mungen. 
ücher und des Natural. Goldes in den Bemerkungen. zum 4)Für vie 

jormular H. Neo. 5. und K. Nro. 11. enthalten find. EA 
A : affen det 

Dod muß ein anderes Verfahren eintreten? Deer face 
1) bet der Einziehung ridftandiger Koſten; aaa 

denn nur ein kleiner Theil der Koſten ſieht auf dem von 

$. 37. bis 46. vorgeſchriebenen Wege, durch die eige- 
nen Erefutoren, und durch Requiſition fremder Ges 
richte außerhalb des Departements, beizutreiben. 

Der größere Theil dieſer Koſten - Einziehungen muß 

durch Beauftragung der Untergerichte , in deren Bezirk 
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der Schuldner wohnt, erfofgen. Ueber das hierbei| 
zu beobachtende Verfahren enthält die mit 3 Formy-| 
laren beiliegende Anweiſung die näheren Beſtimmungen, 

Bei den Land- und Stadtgerichten müſſen alle auf, 
dieſes Geſchäft Bezug habende Sachen, . Aufträge | 
Geſuche, Berichte u. ſ. w., dem Kaſſen- Kurator, ald! 
beſtändigem Romólifciu, zugeſtellt werden, welcher 
die erforderlichen Verfügungen, ohne beſonderen Bor 
trag in dem Kollegium, zu erlaſſen hat. 

Eine fernere Abweichung findet State: | 
2) bei der Führung der Kaſſenbücher =p 
Einnahme: und Wusgabe-Journals — und 
der Einnahme- Kontrolle, 

Durch die Salarienkaſſen der Oberlandeögerichtt| 
- werden nämlich mehrere mit beſonderen Etats verſehen! 

Kaſſen verwaltet, und außerdem andere Fonds ver" 
rechnet, welche beſtimmte Zwecke haben. 
Um die in den $$. 47. bis 49. wegen Führung de?| 

Einnahme - Journals und der Kontrolle gegebene! 
Vorſchriften vollſtändig auf alle dieſe Bel! 
träge auszudehnen, muß. das Einnahme - Sournd| 
über ſämmtliche zur Kaſſe eingehende Gelder, mit allel’ 

niger Ausnahme der Aſſervate, geführt werden; die WM 
ſonderung der zu jeder Kaſſe beſonders gehörenden] 
Summen, erfolgt duch Neben-Rubrifen des Ei) 
nahme - Journals. | 

Hiernach iſt das Einnähme- Journal bei den Salt” 
rientaffen der Oberlandesgerichte in der Art anzulegen" 
daß darin folgende Kolonnen |. 

|| 

4) laufende Nummer, 
2) Tag der Zahlung, 
3) Benennung des Einzahlers, 
A) wofür oder in welcher Sache die Zahlun 

erfolgt iſt, 
5) gezahlter Betrag, 

einſchließlich Natural - Gold, 
in Kourant, 
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6) offene Nubrik zu etwa nótbigen beſonderen Cre 
mittlungen, 

7) der gezahlte Betrag iſt weiter berechnet (im 
Konkobuch, Manual oder in der Abrechnung) 
Volumen. Pag, 

8) von dem vereinnahmten Betrage gehören? 
a) zur Salarienkaſſe des Oberlandesgerichts ſelbſt, 
b) zur Haupt- Untergerichts - Salarienkaſſe, 
c) zum Kriminalfond, 
d) zum Bibliothefenfond, 
e) zur Berechnung mit der Juſtiz - Officiantens 

Wittwen - Kaſſe, 
f) offene Rubrik für andere beſondere Fonds. 
— Bei dem Hberlandesgerichte zu Poſen wird 
noch eine Rubrif mehr für die Einnahmen des 
Oberappellationsgerichts nöthig, — 

enthalten ſind. 
In eben der Art muß das Ausgabe- Journal 

geführt werden. 
Die Kontrolle der Einnahme dagegen iſt blos nach 

den 5 erſten Rubriken zu führen. 

Auf die weitere Führung der Kontobücher , Ma- 
nualien, Rechnungen und Abrechnungen über jeden 
abgefonderten Fond, hat vorſtehende Beſtimmung 
Feinen Einfluß, vielmehr bleibt es dieſerhalb überall 
bei den beſtehenden Vorſchriften. Die für jede Ab- 
theilung vorhandene beſondere Rubrik tritt an die 
Stelle des Kaſſenbuchs über die dahin gehdrenden 
Gelder. Eine Vermiſchung der Gelder dieſer ver- 
ſchiedenen Kaſſen und Fonds darf niemals erfolgen, 
mithin auch nicht dadurch, daß Ausgaben aus dem 
ganzen Beſtande geleiſtet werden, ohne daß der bes 
treffende Fond dazu die Mittel beſißt. Hierauf muß 
bei den Kaſſen - Reviſionen genau geachtet werden. 
Was insbeſondere 

die Haupt- Untergerichts- Salarienkaſſe 
betrifft, ſo erhebt ſolche, nach Anleitung des Etats, 

3 
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Zuſchüſſe für die ſämmtlichen Gerichte des Bezirks! 

und zahlt dieſe Zuſchüſſe an deren Salarienkaſſen i! 

Ouartalraten praenumerando. Die Zahlungen aus 

den in den Etats der Haupt Untergerichts - Salarien' 

Kaſſe außerdem aufgenommen, zur Dispofition des 

Ober - Landesgerichts geſtellten Fonds für beſonder" 

Bwede, erfolgen auf den Grund ſpecieller Verfügunge"| 

Die Haupt-Untergerichts-Salarienkaſſe erhebt und 

zahlt ferner extraordinäre Bore und Zuſchüſſe, av 

Grund beſonderer Anweiſungen der vorgeſetzten BY 

hörde, und bewirkt die Realifirang der jährliche" 

Verwaltungs - Abſchlüſſe, durc) Einziehung und Zah 

lung der ihr mittelſt Befehls der vorgeſeßten Behörd" 

befannt zu machenden Summen, | 

Endlich nimmt ſie von den Untergerichten die im 

$. 27. erwähnten 5. Penſionsbeiträge von neuen Be 

fofoungen und Gehaltszulagen an, und zahlt fie oi” 

der mit dem Haupthervage, jährlich, an die Betti 

fende Regicrungs- Hauptfaffe. | 

Mit Ausnahme dieſer lesteven Gelder, welche eit! 

Glos durchlaufende Poſt find, wird demnach dieſe" 

Kaſſe das Verfahren durch den Etat und ſpecie f 

Mandate vollſtändig vorgeſchrieben. Bei ihrer BU 

waltung hat 
a) der Rendant | 

außer dem Hauptkaſſenbuch über Einnahme und Aus 

gabe (Nr. 2 oben) ein beſonderes Manual =-Abre<ß 

nungóbuch über Einnahme und Ausgabe — zu führe" 

und jährlich Rechnung abzulegen. Außerdem muß 

b) der Kaſſen- Kurator | 

eine vollſtändige Kontrolle der nicht etatsmäßig" 

Soll - Einnahme in der $. 28, angedeuteten Wei 
führen, “a 

Ex kann ſich zwar dazu der Hilfe des Kontroll? 

bedienen , muß aber für die richtige und vollſtand!) 
Führung der Kontrolle haften. 4 

Mit den monatliden und extraordinären Revi!" 
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in 
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4) 

eis aoe 

nen der Oberlandesgerichts-Salarienkaſſen , find ſtets 
die Reviſionen der Haupt - Untergeridhts - Salavien- 
Kaffe zu verbinden, und dag dies geſchehen, in dem 
Protokoll über die Reviſion zu erwähnen. ; 

Bei derſelben iſt beſonders auch die Soll- Cine 
nahme-Kontrolſe des Kurators zu vergleichen und zu 
erörtern, welche Poſten und aus welchen Gründen, 
noch nicht eingezahlt ſeyn möchten ? 

Bei den Quittungen auswärtiger Empfänger, muß 
der Reviſor, durch Einſicht der Poſtſcheine, oder des 
über Geldabſendungen zu haltenden Poſtbuchs, durch 
Vergleichung der Statt habenden Abrechnungen u. f. we 
fich Ueberzeugung darüber verſchaffen, daß die Gel- 
der wirklich abgeſchi>t ſind, weil die Untergerichte, 
auswärtige Diätarien 2c,, die Ouittungen nicht ſelten 
vor dem Empfange des Geldes einſenden» 

Der Kriminalfond, 

Für denſelben werden diejenigen Summen, welche der 
beſondere Etat als Zuſchuß nachweiſt, durch die Sa- 
larienkaſſe des Oberlandesgerichts erhoben 3 außerdem 
entſtehen extraordinäre Einnahmen , beſonders an 

eingezogenen , früher vorgeſchoſſenen Verpflegungs? 
und ſonſtigen Koſten. 

Ueber dergleichen Poſten iſt ebenfalls ein genaues 
Soll - Einnahme - Regiſter von dem Kaſſen - Kurator 
zu führen, der ſich dabei der Hülfe der Konkrölleurs 
bedienen kann, aber für die Richtigkeit der Führung 
verantwortlich bleibt. 

Hierher ſind beſonders auch diejenigen Poſten eine 
zutragen, welche die Untergerichte nach 8. 65, dieſer 
Verordnung zur Anzeige bringen, und daß dies geſches 
hen iſt, mit Angabe der Nummer auf den betreffen? 
den Berichten, zu bemerken. 

Außer den Zahlungen, deren der Etat ſpeciell er- 
wähnt , werden die Ausgaben nur auf den Grund 
beſonverer Anweiſungen der vorgeſeßfen Behörde . 
geleiſtet. 



5) 
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Der Rendant hat auch hinſichtlich des Kriminal- 
Fond, außer dem oben erwähnten allgemeinen Kaſſen- 
buch über Einnahme und Ausgabe, ein Manual als 
Abrechnungsbuch zu führen und eine beſondere Jak 
resrehnung zu legen. 

Bei den Kaſſen-Reviſionen muß dieſer Fond berück- 
ſichtigt und die Einnahme und Ausgabe einer ſtrengen 

Prüfung unterworfen werden. 
Ninſichts der Berechnungen der Oberlan- 
desgerichts-Salarienkaſſe mit der Jur 
flige Dffizianten - Wittwenkaſſe, bleibt es 
übrigens 

bei den betreffenden beſonderen Anordnungen. 
Der Bibliothekenfond 
entſteht aus den nach der Gebührentaxe bei dem Ober- 
Landesgericht, oder in deſſen Auftrage bei den Unter? 
Gerichten, *) anzuſeßenden Jntroduftionsgebhf: | 
ren, welche durch die Salarienkaſſe des Oberlandes/ 
Gerichts mit einzuziehen ſind, und zum Beſten der 
Bibliothek deſſelben verwendet werden dürfen. 

Ueber die Soll - Einnahme führt der Kontrolleur 

unter Aufſicht des Kaſſen - Kurators eine beſondere 
Liſte, und nokirt die Nummer derſelben auf den Pie 

cen, wo folche Gebühren feſtgeſeßt worden ſind. 
Alle Bierteljabte vergleicht er dieſe Liſte mit deh 

Verzeichniſſen der neu angeſtellten oder verſeßten Ber 
amten und macht wegen der fehlenden Poſten die 

nöthigen Anträge. 5 

Die Einziehung erfolgt durch die Salarienkaſſe it 
gewöhnlicher Weiſe, die Ausgabe nur auf Grund 
beſonderer Anweiſungen zu dem feſtſtehenden Zwe) 

Einnahme und Ausgabe kommen in das Hauptfaffew 
Buch des Rendanten und reſp. in das Haupt - Gegen 
Buch des Kontrolſeurs. 

Bei den Untergerichten gehören dieſe Jntroduktionsgebühren- 
wenn ſie einmal bure die Rechnung laufen, zu den durchlaufen? 
den Geldern und werden in der Solleinnahme Belag D. (pag. sie 
zur 43ten Rubrik eingetragen, 

li 

di 

an 

di 

del 
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Eines Kontobuches bedarf es nicht, vielmehr kann 
die erfolgte Zahlung in der Golf: Einnahme - Liſte 
notirt werden. . ; 

Die über dieſen Fond beſonders zu legende Rech- 
nung muß der Salarienfaffen - Rechnung beigefügt 
werden. 

Bei den Kaſſen-Reviſionen iſt auch dieſer Fond zu 
berückſichtigen. 

$576 
Bei dem Oberappelfationagericht werden zwar bie näm- 
"ichen Soll - Einnahme - Beläge, wie ſie in dieſer Verord- 
nung von A. bis F. bezeichnet ſind, geführt; da jedoch 
ür daſſelbe keine beſondere Kaſſe eingerichtet iſt, fo erfolgt 

die Buchung der Soll - Einnahme in der Salarienkaſſe ves 
am Orte befindlichen Oberlandesgerichts, von welcher auch 
die Einziehung der Koſten betrieben wird. In dem Konto- 
ude bedarf es keiner Trennung der Gelder; die Zeichen 

der Beläge können durch Zahlen in festerem bemerklich 

2) Für 
das Obers 
Appellati- 
dnsgericht. 

Semacht werden, 3. B. Et iſt die Haupt - Sportelfontrolls * 
es Oberlandesgerichts, E 2 die des Oberappellationsgerichte. 

Die Reviſion und Eintragung der Koſtenrechnungen iſe 
durch den Sportel - Reviſor und den Kontrolleur der Sala- 
Menfaffe des Oberlandesgerichts, zu bewirken 3 leßterer hat 
alfo auch die Daupt-Gportel: Kontrolle und Die kleine 
7 Portel - Kontrolle des Oberappellationsgerichts zu führen. 
“m Gportel-Reviſor liegt gleichmäßig die Führung des 
Soll - Einnahme - Belags D. für daſſelbe ob. 

ben fo erfolgt die richterliche Feſiſeßung der einzuzie- 
henden Koſten, durch den Kaſſen - Kurator des Oberlandes- 
gerichts, welcher in beſonderen zweifelhaften Fällen dem 
berappelſationsgerichts - Kollegium Vortrag halt. Die 

„ ortragsſtücfe und Verfügungen , nach welchen Koſten aus 
er fleinen Kontrolle gleich einzuziehen ſind , werden von 
en betreffenden Beamten des Oberappellafionśgerichtś zur 
bs Benfaſſe befördert, um die Einziehung und den Namen 

Sten zu notiren, der das Geld abzuliefern hat. 



3) Für 
die Ge- 
richtskom- 
miſſionen, 

KC 742 
£0 $. 

Die Zahlung der Befoldungen, der Dispoſitionsfonds 

und ſächlichen Ausgaben für das Oberappellationsgericht, 

erfolgt nach dem beſonderen Etat für daſſelbe, und auf 

den Grund ſpecieller Anweiſungen dieſes Gerichtshofes- 

durch die Salarienkaſſe des Oberlandesgerichts, 

Dieſe Ausgaben, wie die etatsmäßigen oder exfraordinä- 

ren Einnahmen, werden mit in das Hauptkaſſenbuch — 

Einnahme- und Ausgabe - Journal — und in die Ein- 

nahme- Kontrolle der Oberlandesgerichts-Salarienkaſſe ein! 

getragen, und durch fpecielle, in dem erſtern dafür anzule/ 

gende Rubriken, nachgewieſen. 

Der Nendant hat ferner ein Manual, = Abrechnungs“ 

Buch über die Einnahme und Ausgabe — nad Anlcitung 

des Etats für das Oberappellationsgericht zu fähren und 

eine beſondere Jahresrechnung zu legen, 

Die Kaſſen - Reviſionen find auf dieſe Kaſſe mit gu 

richten. 

$ 79. 
Die in dem Bezirk einiger Lands und Stadtgericht? 

gebildeten Gerichts- Kommiſſionen haben 
4) bei den Verhandlungen, welche nad de! 

Geſc<häfts-Inſtruktion an die Land- und 
Stadtgerichte zur Beendigung oder well 

teren Verfügung eingeſandt werden 

müſſen, die bei den Gerichte-Kommiſſionen erwach" 
ſenen Koſten nach den einzelnen Sportelgatkungen z! 

fpecifiziten und den Land- und Stadtgerichten d!' 
Feſtſeßung und Einziehung gu überlaſſen« Sie ſi? 

jedoch Lefugt, die in dergleichen Sachen bei ihr! 
Kaſſe erwachſenen wirklichen baaren Auslagey, 3. DV: 

verausgabtes Porto, verbrauchte Stempel u. f. W 
inſofern deren Betrag 3 Thaler nicht überſteigt, vo 

den Lands und Stadtgerichten durc) Poſtvorſchuß 
entnehmen, wodurd) die bei ihnen fontixten Auókt 

gen ſofort beſeitigt werden, 

mi 
na 

he 
er!



Dagegen iſt 
2) über die Sporteln in allen denjenigen 

Sachen, welche bei ihnen beendigt wer- 
den, ein Sportel- Regiſter nach dem Formulare Q. 

zu führen. 

Die in dieſes Regiſter kommenden Koſten ſind am 
Schluſſe der Sache, oder bei Beendigung des Ge- 
ſchäfts, == nach näherer Anleitung des 6, 15. und 
der Beilage G. und des dazu gehörenden Formulars 
zur Koſtenrechnung — ohne Unterſchied, ob die Roe 
ſtenbeträge ſofort eingezogen oder - nur eingefordert 
werden, durch den Sekrefair zu liquidiren und vom 
Dirigenten der Gerichts-Kommiſſion, ſtatt des Spore 
tel- Mevifors und des Kaſſen - Kurators, zu prüfen 

und feftgufegen. Die Eintragung der feſtgeſeßten 

Koſtenbeträge in das Sportel-Regiſter erfolgt durch 
einen andern Beamten als den mit dem Kaſſengeſchäft 
beauftragten Sekretär , nöthigenfalls durch den Diri- 
genten der Gerichts - Kommiſſion , jedenfalls aber 

unter ſeiner Aufſicht. 
Jede erfolgte Eintragung iſt auf der Koſtenrech- 

nung mit Angabe der Nummer des Sportel - Regiſters 

zu bemerken. 

Außer dieſem Sportelregiſter hat jede Gerichts - Kom- 

miſſion durch einen Sekretär ein Auslagenbuch 

nach dem Formular R. über diejenigen Auslagen zu führen, 

welche vorſchußweiſe von der Gerichts- “ 

Kommiſſion, . ohne das Eingehen der 
Gelder von der zum ering verpflichte- 

ten Parthei abzuwarten, bezahlt werden 
müſſen (ß. 10.). 

In daſſelbe werden ſolche Auslagen, fo wie fie entſte- 

en, ohne Zeitverluſt eingetragen, alfo Porto, wenn es 
erwächſt, Stempel, wenn ſie vox Anlegung der Koſten- 



rechnung verbraucht werden müſſen, Seugengebiihren, Div 
ten, Reiſekoſten c, auf Grund des Defretó, 

$. 81. 

Die durch Eintragung in das Sportel-Regiſter oder iv 
das Muślagenbuch zur Soll- Einnahme geſtellten, nicht 
ſofort bezahlten Koſtenbeträge find von dem mit der Kaſſen? 
Verwaltung beauftragten Beamten in das Kontobuch 
einzufragen, welches nach dem Formular H. zu führen und | 
bei deſſen Anlegung dasjenige zu beachten iſt, was in den 
dazu gehörenden Bemerkungen vorkommt, Bei ſolchen Po- 
ſten, welche vor der Uebertragung der Soll-Einnahme auf 
das Kontobuch , vollſtändig bezahlt ſind, fällt dieſe Ueber? 
tragung ſelbſt weg. Dagegen iſt in den betreffenden Ko* 
lonnen des Sportel - Regiſters oder des Auslagenbuchs die | 
Nummer des Einnahme - Journals, und umgekehrt in feb 
teem die Nummer des Sportel - Regiſters oder Auslagen 
Buchs , unter welcher die Poſt eingetragen worden, zu 
nokiren, (Schema Q. Nro. 8.) 

$. 82. 

Mit der Schließung der Koſten - Liquidation und mit 
der Einziehung der Koſten wird nach den Beſtimmungen der 
$$. 18, 20—22. und 5. 36— 46, verfahren. 

Snsbefondere iſt darauf zu ſehen, dag die Koſten fe 
viel möglich ſofort bei der Snfinuation durch den Gerichts 
boten, oder von auswärtigen zahlbaren Schuldnern und Be- 
hörden durch Poſtvorſchuß, eingezogen werden. 

$. 83. 
Inſoweit es zuläſſig iſt, Koſten - Vorſchäſfe voit 

den Partheien zu erheben, iſt ſolches auch bei den Gerichts! 
Kommiſſionen zu veranlaſſen, ($. 33.) 5 

Ueber die eingeforderten Vorſchüſſe iſt keine beſonder? 
Vorſchuß - Kontrolle zu fähren. Doch muß jede Verfügung 
durch welche ein Vorſchuß erfordert worden iſt, dem mit 

- dex Kaſſen - Verwaltung beauftragten Sekretär vorgeles! 
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werden, um die Einforderung auf dem ſchon vorhandenen 
Oder dabei anzulegenden Konto, in der Kolonne „Bemerkun- 

| ven“ und zugleich auf dem Koncept der Verfügung zu noz 
liten, um ſpäter bei dem Durchgehen des Kontobuchs die 
Einziehung der rücfſtändig gebliebenen Vorſchußbeträge zu 
veranlaſſen. 

$. 84. 

Sammeliche einkommende Koſtenbeträge und Koſten- 
vorſchüſſe werden nach näherer Beſtimmung des $. 47. von 
dem, die Stelle des Nendanten vertretenden Sekretär in 
ein Einnahme - Journal (Kaſſenbuch) ſofort bei dem 
Mgange eingetragen, und, wenn die Koſten auf das 
onto bereits übertragen find, auch dort gebucht. 

Sind mehrere Subalternen - Beamte bei der Gerichts- 
Kommiſſion angeſtellt, ſo iſt die Führung einer Einnahme- 
outtofje nothwendig. Jn dieſem Falle iſt überall nach 
' 47 — 49, zu verfahren. 

Iſt die Führung der Einnahme - Kontrolle nicht zu bez 
werkſtelligen , ſs hat dennoch der Rendant auf der über 
‘mpfangene Gelder auszuſtellenden Quittung, ſtets Pagina 
and Nummer des Einnahme - Journals zu bemerken, unter 
velcher der Geldbetrag eingetragen worden iſt. 

- Der Dirigent der Gerichts - Kommiſſion hat aber in 
dieſem Falle den die Kaſſe führenden Beamten beſonders 
Senan zu beaufſichtigen, und vorzüglich darüber zu wachen, 

8B die Zahlungen ſofort eingetragen werden 3 er muß auch 
durch Vergleichung der Liſte der Exekutoren mit dem Ein- 
habme- Journal, und Durchſicht des Kontobuchs, fich 

öglichfeit die Ueberzeugung zu verſchaffen ſuchen, 
daß die Zahlungen ohne Zeitverluſt zum Einnahme- Jour- 
tal fommen, 

= Dies iſt insbeſondere bei den monatlichen Kaſſen-Re- | oe zu beachten, und, wie died geſchehen, in den auf: Mebmenden Protokollen zu vermerken, 
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Wenn ein zur Soll - Einnahme gebuchter Koſtenbetras | 
wegen Unvermögens der Schuldner oder aus andern Ut“ zah 
ſachen nicht einzuziehen iſt, wird derſelbe durch Verfüguns | lieg 
der Gerichts - Kommiſſion niedergeſchlagen. 

Dieſe Poſten kommen in eine Niederſchlagungsliſte, | die 
welche nach dem Formulare J. zu führen iſt, hier 

Dieſe Liſte führt derjenige Beamte, welchem die Füh! 
rung des Sportel - Regiſters übertragen worden iſt. Dod 
hat ſich der Dirigent der Kommiſſion von der Nichtigkeit | 
jeder Eintragung ſowohl überhaupt, als Hinſichts der ei! 
zelnen Sportel - Gattungen zu überzeugen, und durch Bel 
fügung ſeines Namens die erfolgte Prüfung zu beſcheinigen“ 
Aus dieſer Niederſchlagungsliſte wird das Nöthige auf dew| - 
Konto der Parthei eben fo notirk, wie aus dem Ginnabnić | 
Journal, BR 

Wegen der vorläufig wiedergefchlagenen oder außer Yt" 
ſaß gebliebenen Koſten, iſt die Bemerkung 14. zum Form! 
lar H. auch von den Gerichts -Kommiſſionen genau W| - 
beachten. ; 

$. 86. 

Die nach dem Cinnahmes Journal eingezogenen Gel 
dev, werden entweder 

a) zu den aus der Sportel- Verwaltung ſich ergebende" 
Auslagen verwendet, oder 

b) an das Land- und Stadtgericht und deſſen Salarie!“ 
kaſſe abgeliefert, 

Ueber die Ausgaben wird ein Ausgabe- Journal nad 
$. 54. von dem, die Stelle des Rendanten vertretende! 

Sekretär, geführt, in welches jede Ausgabe für Rechnu? 
der Sportelfaſſen - Verwaltung, fo wie jede Ablieferu?| 14 
an die Land - und Stadtgerichts- Salarienkaſſe, ohne Zy 2 

verluſt einzutragen iſt. : | 

Den vorerwähnten Ablieferungen ſind diejenigen Sa 2 
lungen gleich zu ächten, welche die Gerichts-Kommiſſion DY 
Anweiſung des Land - und Sradtgeridjts, für deſſen GU 
rienkaſſe, an Befoldungen und ſonſtigen Ausgaben keiſtel* | 

| | 
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$. 87. 
% Aus dem Ausgabe Journal werden die einzelnen gee 
1? | jahlten Poſten in das Manual, zu dem ein Schema bei- —— 
18 | liegt, eingetragen. 

Wegen Führung dieſes Manuals ſind bei dem Schema 

ki die nöthigen Anleitungen zwar ſchon gegeben, dod) wird 
4 hier noch bemerkt , daß dabei unterſchieden werden müſſen: 

TJ a) die durchlaufenden Gelder, deren Zak: 

eit lung den Gerichts-Kommiſſionen obliegt, 
iw weil ſie nur da zwe&>mäßig erfolgen kann, wo der 

177 Alnfag entſteht und die Akten vorhanden ſind. 

en Dies find: 
el) 14) Porto, 
W) 2) verbrauchte Stempel, 

(u! > baare Auslagen und vorſchußweiſe 
zahlbare Gebühren, 

| 4) irrig und zu viel erhobene Koſten, und Rofien= Bore 

z ſchuß - Beſtände, und : 
"= 5) Gebühren anderer Gerichte und einzelner Perſonen, 

' welche erſt nach dem Eingehen zahlbar werden. 

Solche zahlt die Gerichts-Kommiſſion auf Grund 

zob der Soll- Einnahme, welche in gleicher Höhe die | 

Soll - Ausgabe bildet, berechnet und überweiſt quar- 

dei taliter die geleiſtete Ausgabe, dutch den Extrakt unter 

| Beifügung der Beläge, dem Land- und Stadtgericht 5 

jet] 5) die durchlaufenden Gelder, deren weitere 

Verrechnung dem Land- und Stadtgericht 

ad überlaſſen iſt, wegen der damit verbundenen 

„dell Formalitäten. 

un Sie beſtehen in: 
un 1) reſervirtem Porto, 
zdj 0 tefervirten Stempeln in Kriminal - und fisfalifchen 

zt fr | Sachen, 

a 3) Stempelfivafen, 

| 4) fisfalijdjen Strafen« 

Ueber dieſe Poſten werden zwar von der Gerichts- 
Kommiſſion ebenmäßig beſondere Abtheilungen des Ma- 



| 
| 

= 44 — | 

nuals geführt, jedoch darin nur die xu 
Iſt- Einnahme und Niederſchlagung notirt. Ein! 
wirkliche Ausgabe leiſtet die Gerichts-Kommil| 
ſion auf ſolche Poſten nicht, ſondern giebt nur qual 
taliter von jeder dieſer Gebühren - Gattungen einen E!' 
traft der wirklich eingegangenen Beträge ab, nad) 
welchem von dem Land - und Stadtgerichte die weitet] 
Verausgabung bewirkt wird ; 

c) die Ablieferungen zur Land- und Stadt" 
gerichts - Salarienkaſſe, wohin auch die fil 
Rechnung derſelben geleiſteten Zahlungen gehören, 

$. 88. 
Mit Ablauf eines Quartal8 ſchließt die Gerichts-Kot" 

miſſion ſowohl das Auslagenbuch als das Spot! 
tel-Regiſter, das Einnahme-Journal, die Ri“ 
derſchlagungsliſte und das Ausgabe- Journal 
Ehe dies in Abſicht des leßtern geſchieht, muß indeſſen d!' 
Erörterung des Stempel-Vorſchuſſes in der Al! 
erfolgen, wie ſolches in dem beiliegenden Schema 8. sub" 
gezeigt iſt, Sodann wird das Manual in den $. 87. sub a 
erwähnten einzelnen Uheheilungen ebenfalls geſchloſſen , dil 
udthigen Auszüge wegen der $. 87. sub b. bezeichneten WW R 
theilungen gefertigt, und der Ouartal- Extrakt na] © 
Maaßgabe des Schema T. aufgeſtellt. Auf leßteres wit? 
hier verwieſen. 

Mit dieſem Quartal- Extrakte wird die ganze Sportel' ſ 
Faſſen - Verwaltung des abgelaufenen Vierteljahces , del? 
Land = und Stadtgericht vorgelegt. 

Da es die ſämmtlichen Soll- Einnahmen , wirkliche! 
Einnahmen und Ausgaben mit den Büchern, über di 
Ausgaben auch die Beläge erhält, ſo iſt eine ganz grün d 
liche, umfaſſende Reviſion möglich ; jeder Verſtoß, der vol! 
gefallen ſeyn möchte, iſt zu überſehen, und durch eine bre?! 
manu zu ertheilende Belehrung, fir die Zukunft zu vermeide", 

$. 89. 
Damit übrigens dem Land- und Stadtgericht Zeit # 

dieſen Reviſionen, den etwa nöthigen Berichtigungen , 2“ 
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Ueberweiſung an ſeine Kaſſe, verbleibt, lekßtere auch in den 
ſehr gemeſſenen Friſten, wegen der Jahres - Abſchlüſſe und 
echnungen nichts verſäumt, ſind die Extrakte der Gerichts- 
Ammiffionen 

mit dem After Marz, 
» » After Juni, 
» » Aften September, 
»  „ After December 

uſchließen, wodurch die Land- und Stadkgerichte einen Monat 
Nit für das Reviſions- und Uebernahme-Geſchäft gewinnen. 

Bei den leßteren muß die Wiedererſtattung der nieder- 
SKhlagenen Stempel, die Berechnung des niedergeſchlage- 
en Porto und der baaren Auslagen, fo wie die Wiederein- 
Vehung vorſchußweiſe gezahlter Gebühren, welche die Em- 
Anger etwa zu erſtatten haben, Cin der Regel dürfen lege | 
Te Poſten nicht vorkommen) bewirkt werden. 

$. 90. 
„ Bei der Salarienkaſſe des Land - und Stadtgerichts iſt 
th Soll-Einnahme-Belag für die Gerichts -Kom-- 
iſſion zu halten, in welchen die durch den Ouartal, Ex, 
"ft nachgewieſene neue Soll-Einnahme nach den verſchie- 
“hen Sportelgattungen eingetragen wird. Die Gerichts- 
"mmiſſion erhält dann ein Konto, auf welchem dieſe 
oll - Einnahme zum Debet kommt, 

d Die baaren Einzahlungen, wie die Niederſhlagungen 

3 Gerichts-Kommiſſionen, kommen in's Kredit, und eben 
die vom Land- und Stadtgericht, nach erfolgter Revi- 

hon, per decretum zur Yusgabe zu verweiſenden Zahlungen, 
Welche die Gerichts-Kommiſſion an Auslagen beſtritten bat. 
. Żegtere werden bei der Land - und Stadtgerichts-Sala- 
ientaffe unter den betreffenden Titeln verausgabt, und, als 
U Anrechnung gezahlt, in Einnahme gebracht. 

© kommen ſie in's Kredit der Gericht8- Kommiſſion, 
„ten Konto bemnach eben fo ſc<ließen muß, 
8“ ihr Quartal - Extrakt, nämlich mit derſelben 
„mme von Einnghmereſten, eventuell unter Zurechnung 
3 noch nicht abgelieferten Beſtandes» Am Schluß des 

f 



4) Bir 
vie 
richtötage; und Sfadfgerichie an entfernten Orten ſtattfindenden 

Jahres tverden die Einnahmereſie von der Gerichts - 2 Fon 
miſſion verzeichnet und dieſe Deſignation dient der S alt 
rienfaffe als Anlage für deren bet the nur dem Hauptbetray 
nach zu erſehendes Reſten - Quantum. 

$. 94. 
Ueber alle ſonſtige bei den Gerichts = Kommiſſionen ell! 

gehenden Gelder, geldwerthen Papiere und andere Gege! 
ſtände , welche zu ihren Sportelkaſſen nicht gehören, wi 
ein Aſſervatenbuch nad) nöherer Vorſchrift des b. 60 
Schema M. und den Bemerkungen dazu, von dem mit 06. 
Kaſſenverwaltung beauftragten Sekretär geführt. 

$. 92. 
Da alle bei den Gerichts-Kommiſſionen eingehenden Geld? 

ohne Unterſchied, entweder in das Einnahme-Journal, od 
in das Alſervatenbuch kommen müſſen, alle AusFaben at 

wiederum nur in das Wusgabe-Fournal, oder in das gy 
vatenbuch, ſofort einzutragen find, fo ergiebt der zró 
der Einnahme und der Wusgabe dieſer Bücher, bet of 
nach §. 70—74. vom Dirigenten abzuhaltenden monatlich" 
und aufferordentlidjen Reviſionen, den baaren Geidbeſtat? 

Um dieſen Abſchluß zu erleichtern, iſt darauf zu be 
ten, daß das Einnahmes und Ausgabe - Journal im 
bis zur leßten Seite aufgerechnet iff. Auch iſt darauf 
achten, daß die Gelder bei der Gerichts - Kommiſſion fi 
nicht anhaufen, ſondern von Zeit zu Zeit, auch innevgab 

eines Ouartals, an die Salarienfaffe des Land: und S Stad! 
gerichts auf Abſchlag der Ouartals-Ablieferung abgejchić 
werden, 

EA 
In welcher Art von den Gerichts- Kommiſſionen 0" 

Verpflegungskoſten der Gefangenen und die Wuslagert i 
Suiminalfachen zu berechnen find, iſt bereits in der Anl? 
O, auseinandergeſeßt worden. 

$. 94. | 
Bei Abhaltung der, in den Bezirken enzehnät gar? Gi 
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tidhtśtage, muß darauf gehalten werden, daß die Koſten 
in den gleich beendigten Sachen, für Handlungen der frei- 

willigen Gerichtsbarfeit u. f. w. von den zur Zahlung der 
Koſten verpflichteten Partheien, gleich bezahlt werden. 

Solche eingezahlte Koſten ſind in ein einfaches Ver? 

jeichniß einzutragen, welches nachſtehende Rubriken enthält : 
Laufende Rammer, 

Tag der Zahlung, 
Namen, Stand und Wohnort des Zahlers, 
Benennung der Sache in der die Koſten bezahlt werden, 

Geldbetrag, . 
Bemerkungen. 

Die Koſten ſelbſt werden in folchen Sachen von dem 
Rommiffarius des Gerichts, vorher auf der Piece liquidirt 

Und feſtgeſeßt, unter der Liquidation aber wird die Num- 
her notirt, unter welcher in dem Verzeichniß die Einnahme 
Yorfomme, 

- Ueber jede ſolche Zahlung iſt eine bon dem Kommiſſa- 
us und dem zugezogenen Aktuar oder Protokollführer zu 
Unterfchreibende, mit der Nummer des Verzeichniſſes ver- 
hene Quittung zu ertheifen, oder in den Bemerkungen zu 
lotiten, daß die Parthei auf eine ſolche ausdrücklich vers 
Ühtet- hat. Die Akten und Piecen, in denen die Koſten- 
iquidationen befindlich find, nebſt dieſen, und dem vom 
Avmmiſſarius und dem Aktuar oder Protokollführer voll- 
bogenen Verzeichniß, find nach der Rückkehr des Kommiſ- 
facing ſofort dem Salarienkaſſen - Kontrolleur zuzuſtellen, 

Melcher die einzelnen Poſten zur kleinen Sportel - Kontrolle 
UInträgt, und, wo es nöthig wird, die Einfragung der 
toa mit eingezogenen Auslagen in die betreffenden Beläge 
ewirfen läßt. Die Nummer der kleinen Kontrolle muß 
Gun auf den Piecen und in dem Verzeichniß notice werden. 

Das eingezogene Geld wird an die Salarienkaſſe gegen 

| Kmeinſchaftliche Quittung des Rendanten und Kontrolleurs 
gegeben ; die einzelnen Beträge werden nicht kontirt, 
pen in den betreffenden Belägen die Nummer des Ein- 
Abe. Journals notirt, 



z dO 

' Die Nadhliquidation der Koſten in ſolchen Sache!" 
welche nicht gleich bezahlt find, erfolgt nach der Räckkeh! 
des Kommiffarius bei dem Lands und Stadtgericht in de! 
gewöhnlichen Art. 

Im Fall bei einem ſolchen Gerichtstage kleine Musli 
gen an Porto oder Zeugengebühren vorkommen ſollten, wel 
che nicht gleich wieder einzuziehen ſind, ſo muß nach dt! 
Rückkunft der Kommiſſarius die Eintragung ſolcher Au? 
lagen, für Rechnung der verpflichteten Parthei, in do? 
Auslagenbuch D. erfolgen. 

Ueber Zeugengebühren, welche in die 4 0te Rubrik kon" 
men, müſſen von den wirklichen Empfängern Quittunge 
ertheilt werden, auf deren Grund dann die Erſtattung au? 
der Kaſſe erfolgt. 

Porto, über welches folche Quittungen nicht zu be 
ſchaffen ſind, kommt in dieſem Falle in die 8te Rubell 
der Nachweiſung D., der Kommiſſarius wird als Empfiw 
ger deſſelben bezeichnet und quittirt darüber. 

In gleicher Art, wie das Porto, ſind die etwaniget" 
Auslagen des Gerichts z Kommiſſarius, an ſofort verbrau<! 
ten Stempeln, zu behandeln, wenn nicht dieſe Auslagen DW 
durch vermieden werden, daß die Partheien die erforderl" 
chen Stempelbogen ſelbſt beſchaffen, oder daß dem Kot" 
miſſarius ein kleiner Stempelpapier -Beſtand zu den gł 
wöhnlichen Geſchäften, von dem Stempel- Diſtributor, gł 
gen Quittung mitgegeben wird. : 

Die nicht verbrauchten Stempel find in lesterem Fall! 
nach Beendigung des Gerichtstages zurückzugeben. 

Auf beſonderes Verlangen kann zwar dem Kommiſſ 
rius ein kleiner Vorſchuß auf Anweiſung des Gerichts 1! 
dergleichen Auslagen bewilligt werden; derſelbe iſt gabe 
gleich nach deſſen Rücfehr zu erſeßen. 

Berlin, den 1, Januar 1835. 

Der Juſtiz -Miniſter. 

Mühler. 
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See << 
GG . : > Formular A. 

ke evausgabten Porto ys 404 GE Sachen bei dem | Se ee CHT TE aes 
Ń 

Sz | Namen, | ofi inf Bet I WEBB ty | <Bofur und inf Betrag | Konto- 

NES ś a Ort Porto. : en 

„o 1 > Pflichtigen, pe 6. 
NŚ 3: 4, Melr. for. pf 3Vol. Pag. % 

1 1 den 2, Jannar 4835, 

get R. 16]Pächter R.| Antwortſchrei- : 
au) zu N. = £3 Gerichtć EL u 

N.inSachen cfa. Mae oc 

gc N.22 = = und] Requifttions- = 
A Ctadtges |Ohreibenin Sa: 
rath richt zu N. Ihen N. zu N. 
p= - cja. N.zu N. « „| — | 85— 

jaj Ps 3 Prediger N.] Requiſition we: 
i! zu N. [gen Beitreibung 
ve von Koſten des 
fi Debenten in Sa- 
4 == den N.cfa. N. | == | 5|-- — j ów ZE 

ge zuſammen 3 A 
gł 3 Briefe // 2 Rtl. 47 (or. 6pf. 

allt ily den 3. Januar 1835, 

235 Kaufmann 

(fw N. zu N. [bittet um Bee 
N ſchleunigung der g 
N Nſchen donfuraz JEUNE BEG 
W SRA ade... +. 4 161 — 1 Januar. 2 

u. Hf. w. 

Summa pro Mon, Fanuar [106 [12] | —| = 

r ae Richtigkeit dieſer Nachweiſung wird hiermit beſcheinigt. 
: fine Rel. 12 ſar. 6 pf. riche IN: shes 

8 gerechnet befunden, Namen des mit der Führung beauftrag- 
- N. ten Beamten. 

Kalkulator, 4 



3) Die Nummer der Portolifte muj von dem Führer derſelben 1 

6) Mit. dem Pofiamte muß über das Eingangsporto, von dem! 

Bemerkungen 
wegen Führung der Liſte über Eingangs - Porto. 

4) Ver Dirigent des Gerichts hat ben Betrag des Eingang 

Porto jedesmal unter dem Prafentations-BermerE auf der Piel 

zu nofiren, von demſelben iſt beſondere Sorgfalt darauf zu rid! 

ten, daß in den Fällen, wo der Korreſpondent zur portofr' 

Abſendung ſeines Schreibens verbunden geweſen wäre, do 

Kouvert ſofort zurü&geſandt wird; damit ſteht je 

weitere Mühe, wegen Einziehung folcher Wuslagen, | 

vermeiden. | 

2) Die auf dieſe Art beim Präſentiren vermerkten Porto- „Auslag/ 

find in die Liſte über Eingangs - Porto zu tragen, *) RU 

durch einen Subaltern=Beamten, in der Regel durch den zul 

Sekretair, zu führen ift; die laufende Nummer in der of 

Rubrik wird durch das ganze Jahr fortgefegt, die Nachweiſ" 

ſelbſt aber in Monats = Abſchnitten zur Kaſſe gegeben, / 
(b 

bem vom Dirigenten bemerkten Porto-Betrage notirt werdt! 

4) Bei dieſem Verfahren bedarf es des Abſchneidens und des pel? 

dern Alufbewabreng des Kouverts nicht weiter, ſie gehen of 

mehr zu den Akten, von denen fie einen Beſtandtheil ausmad) 

5) Am Schluſſe jeden Monats wird dieſe Nachweiſung von vem! 

der Führung beauftragten Beamten als richtig beſcheinigt“ 

der Berechnung deſſelben vom Gericht beauftragten Beau" 

*) Beim Empfang der eingehenden Sachen muß auch auf eine, / 
Augen fallende Weiſe das Porto für foldhe Sachen auf vad 
vermerkt werden, welche unter der Rubrik 

„ Porto notirt Empfänger “ o. 
eingehen. (Vergl, pag. 80, 3. und Regl, vom 9. April 180% § 

"W
E.
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il 
pel! 

se 

„śl 

ad 

= ME 

ein beſonderes Abrechnungóbuch gehaltein werden, in welchem 
daſſelbe die Zahl der für das Gericht eingegangenen, mit Porko 
belaſteten Briefe und den Hauptbetrag des Porto notirt, als 3, Be 

den 2, Januar 3 Briefe 2 Rthlr. 17 (gr. 6 pf. 

Wa zy OWĄ gay Ce eG 
Die etwa im Laufe remittirten Kouverts werden on der Moz 
natśfumme des Porto abgezogen und der Ueberreft erſt am 

Scluſſe des Monats an das Poſtamt gegen Quittung bezahlt, . 
1) Wenn das Poftamt die Zahlung nicht bis zum Monatsſchluſſe 

8) 

ſtunden will, ſo muß dem mit Führung dieſer Liſte beauftragten 

Beamten eine runde Summe, welche ungefähr den Einmonat- 
lichen Betrag des Porto de&t, als eiſerner Vorſchuß gezahlt 

werden, aus welchem er dann die tägliche Zahlung für die einz 

gehenden Briefe nach dem Ubrechnungóbuche leiſtet , und in 
dieſem ſich beſcheinigen läßt. 

Auf Grund der einzelnen Beſcheinigungen ertheilt dann in 

folchem Falle das Poſtamt am Monatsſchluß die der Salarien- 
Kaffe nöthige Quittung. : 

Es verſieht ſich dabei von ſelbſt, daß die zurü&gegebenen 
Kouverts vorweg abgerechnet und nur der baar erhaltene Betrag 
quittirt werden darf. 

Beim Eintragen in die Porto-Nachweiſung iſt genau darauf zu 
achten , daß 

a) die Zahl der Briefe, 

b) die Summe des Porto, mit den allgemeinen Notizen im 
Abrechnungsbuche übereinſtimmt; 

c) in der Rubrik: „Bemerkungen“ der Betrag des, beim 

Abſenden entnommenen VPoſtvorſchuſſes angegeben, 

d) der Extrahent nah Namen, Stand und Wohnort voll- 
ſtändig bezeichnet wird. 

Steht died lebtere aus dem Schreiben ſelbſt ſofort nicht 

zu entnehmen, ſo müſſen die betreffenden Akten eingefe= 

hen werden. In zweifelhaften Fällen wird der Kläger 



337 ees 

vder bie Maſſe vorläufig und bis zur Koſtenrechnung, al? 

Extrahent angenommen. 
9) Wenn in Sachen, wo das Porto ſchon eingetragen iſt, die Zu“ 

vhdfgabe des Kouverts angeordnet wird, ſo muß das Porto it 

der Liſte, wie Nro.. 4, beiſpielsweiſe gezeigt worden iſt, gł 

fivichen und das Nöthige unter Bemerkungen notirt werden. 

10) Bei dieſer Procedur muß die Summe der Cingangs-Porto-Nady 
weiſung am Monatsſchluß mit den Notizen der Poſt überein“ 

ſtimmen; nach erfolgter Prüfung in caleulo erſeßt daher di 

Kaſſe den vom Poftamt zu quittirenden Betrag dem Verwalte! 
des eiſernen Vorſchuſſes , und Lewterer wird dadurch wiede! 

hergeſtellt, 

41) Beim Uchertragen auf die Kontobücher muß der vermerkte ein“ 

gezogene Poſtvorſchuß fededmal ante lineam ebenfalls notir!| Di 

werden, wie ſolches auf dem Formular H. gezeigt iſt. 
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bet dem Königlichen . . 

Formular B. 
nea, cca a 

derausgabien Porto für abgehende Sachen 

2422: Geridht zn 



Ę R. 18 (Namen, Stand Wofür und. in 

= EI ps = und welcher Sache da? 
w # = 3 a 

2les5| > | z 2 | Wohnort Porto entſteht. 
o 2 = Z = 

SB 45 fs des Debenten. 
Z| 5 s |Q 4 

1] -2. 3, 4, 5 6, 

1835. 

1]P.1200) A. 24 |2. San.|Gutsbefiger N. zu N.|in Sachen Banquit! 

N. gu N. wider Del 

ſelben. 

mut 
d= 

Poſe 



IE) 

sid! 

Taig 

richtig gerechnet 

N. 
Calculator. 

Seſtim-j Gegen- | Betrag | Beſcheinigung | Kajfen-|Bemer- 
mungs- fe des ; 

= - pag? der Abgangs- des Zeichen. jkungen. 

Ott. | Sens | Porto. | expedireuden 

dug. Poſtbeamten, 

REF Rtlr. for. pf Vol. Pag, 

| | 
7. 8. 9. 10. 41, | 12. 

Berlin, 1 Brief. | — | 6--) IL | 18 

& 1 Paket | 

$$ 1 Brief. | — | 4l- erhalten | v.| 3 
Namen Te Poft- 

Beamten. 

Summa | 
pro gan.| 20 |—|—] Die Richtigkeit dieſer Nachwei- 

ſung wird hiermit beſcheinigt. 

N. 
Character des, mit Führung 

dieſer Nachweiſung a da Bes 



Bemerkungen : 
zum Gebrauch der Nachweiſung über Ab gangs- Porto. 

a
 

j
ą
 

1) JE JĄ Nummer dieſer von einem Subalternbeamten, beſonde? 
dem Kanzlei - Inſpektor, zu führenden Nachweiſung, läuft burd 
das ganze Jahr; ſie wird in Monats - Abſchnitten zur Kaſt 
befördert, 

2) Jeder franco abzuſendende Gegenſiand wird in den erſten 8 HW 
brifen, nach deren näherem Inhalt, genau verzeichnet, bie Nac) 
weiſung ſelbſt aber mit den Sachen zur Poſt befördert, wo of 
erpedirende Sekretär die Rubrik 9 ausfällt und in der 10fen AP 
lonne den Empfang des Porto beſcheinigt, welches von dem Bott! 
zu bezahlen iſt. *) ; 4 

3) Zur Beſtreitung dieſer Auslagen erhält der Führer der Nachw" 
ſung einen eiſernen Vorſchuß, welcher in runder Summe ung! 
fähr den Einmonatlichen Betrag dieſer Auslagen de>t; a 
Schluſſe des Monats wird die Nachweiſung fummirt, und 99 
Poſtamt -ertheilt auf Grund der ſchon in derſelben enthalten! 
Spezialbeſcheinigungen , eine Quittung über das für den ganz“! 
Monat erhaltene Abgangs-Porto. Auf Grund der legteren zah! 
die Salarienkaſſe den Betrag an den Führer der Nachweiſun 
zur Wiederherſteilung des eiſernen Borſchuſſes. 

4) Die Nachweiſung ſelbſt wird imonatlid) vom Führer derſelben al 
richtig beſcheinigt und vom Kalkulator geprüft und atteſtirt. **) 
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*) Die Nummer dieſer Nachweiſung nebft dem Portobetrag iſt auf pw Koncept zu notiren. 
**) Ueber die Sachen, welche unter der Rubrik „Porto iF notirt“ add Hen, iſt eine Liſte zu führen , mit welcher diefelben zur Poſt befor / werden. Das Poſiamt vermerkt den Betrag in dieſer £ifie, if . Nach derſelben iſt das künftig zu verückſichtigende Quantum * i > eine in die Augen fallende Art auf dem Koncept zu notiren. fl Re ( Vergl, pag. 80. Mo, 3. und g, VU, und VILL. des Reglemt! vom 9. April 1804.) Sei 

ſtrj 
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Formular C. 

bei dem Königlichen . 

2/ 

Nachweiſung 
der gleich verbrauchten Stempel 

D fs 
=|= > ; Roman R 
siĘ) Marten, Staud| Wozu und tu | Betrag | Ka. 
EEE 5 welcher Sade} der |. |. 
CJE e der Stempel iverbranch-iſenzei 
AZ = ot Ape K ' 

S\o|% Wohnort des | verwendet =. LO 
S|2 (Z] Debenten. worden, | Stempel. 
SIZ |= < 
| |= Rthlr. ſar. Vol. Pag. 

1.|2.|3 4. 5. 6. 7 

/ 

Summa pro | 
| Januar . . | 20 | 15]—|— 

Revidirt, mit den Quittungen der Empfän- N. 
ger in der Nachwei 
ſiributors 

ſung des Stempel = Di- 
verglichen , und richtig befunden, 

N 

Kalfulator. 

Stempel = Diſtributor. 

1 



Bemerkungen 

über den Gebrauch der Stempel- Nachweiſung 

1) Bn dieſe Nachweiſung dürfen nur ſolche Stempel kommen, dis 
bei Ausfertigungen und Verfügungen, welche zum Gebrauch im 
Publikum beſtimmt find, verwendet werden. Alle Stempel it 

Furrenten Prozeß-, Konkurs-, Nachlaß- und zahlbaren Vormund“ 

fchaftófachen werden reſervirt und am Schluß der Sache ove! 
Inſtanz, mit den ſonſtigen Koſten nachliquidirt. 
In Teſtaments = und Erbes - Legitimations = Angelegenheiten, 

in ©ypothelenfachen und bei Handlungen der freiwilligen Ge? 
richtsbarkeit , wird bei Ausfertigung des Dokuments der ganz! 
Koſtenbetrag einſchließlich der Stempel, liquidirt und zur Sportel? 
Kontrolle getragen , kann alſo nicht in dieſe Nachweiſung kommen- 
Die Stempel, welche zu den Beſcheiden auf einzelne Geſuch! 

verwendet werden, kommen mit den weiteren Verfigungsfofter 
durch die kleine Sportel : Kontrolle zum Anſaß und zur weiteren! 
Berechnung, gehören alſo eben ſo wenig in dieſe Nachweiſung. 
Demnach kann die Zahl und der Betrag von Sten! 

peln, welche hierher gehören, immer nur ſehr gering ſeyn; fi 
beſchränfen ſich auf diejenigen, 

welche im Laufe des Geſchäfts verbraucht werden müſſe! 
ohne daß zugleich andere Koſten von dem Debenten einzu“ 
ziehen wären. 

2) Die Nachweiſung, deren laufende Nummer durch das ganze Jah! 
geht, wird von dem Stempel: Diſtributor geführt. *) 

3) Ulle Monate wird die Nachweiſung, nachdem ſie in calcul? 
geprüft und in Abſicht der Empfangsbeſcheinigungen mit ve" 
Verbrauchs = Nachweiſung des Stempel = Diſtributors (cfr. A 
lage L. der Verordnung sub Nro, 5.) verglichen worden, abg“ 
ſchloſſen und zur Kaſſe gegeben, 

*) Dieſer hat auch die Nummer der Nachweiſung ‘und den Betrag vet 
verbrauchten Stempel auf dem Koncept zu notiren, 
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Formular D. 
nn TE, ae TET 

h
e
 

Nachweiſung 

der 

tugewiejenen baaren Auslagen, Diäten und Reiſekoſten der 

Gerichtsbeamten und ſonſtigen Empfänger, fo wie der nach 

dem Eingeheu zahlbarer Kommiſſious- und Kalknlaturgebüh- 

ten, anch der irrig oder zu viel erhobenen Gelder, und Koſten- 

Vorſchußbeſtände, 

bei dem Königlichen „......... Gericht gu severe 
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In 2 
aß = Mame. PRRSPASK : 

hd Pes se Hąd 5 Be- Ej Ę > "Stand Inwelcher Sache und Be | 5 

Z| = 5 a wofür bie Auslagen Fnennwid) a 

= 5 = ps Wohnort und ves | 

Śls 45 | 8 des Gebühren feftgefegt |Empfät! | 
= > RO : = | | "ws 
IS 3 = wadą find, gers | „a 

= e s ichtigen. 4; 5 oe) & pet ah 4 
110: 3 4 5. 6. 138 

1835. | : 
1 | P.16. |A,19.| 3, Jan. jBeide Theile. [Kaufmann A. zu N. wider! sól 

ben ehemaligen Pachter] Stadt- 6% <|. 
B. zu N. richt B. 

2] — | > [16 Jan. [Hauptmann |Koſtenvorſchuß = Beſtand] Hauptmal!| | 
v. P. zuB. aus derſelben Sache. fv. P. | 

318, 38. |T. 46.1418. Jan. MüblendeſiterſReiſekoſien , Diäten und 
zu N. Gebühren für Aufnap=| (| 

me eines Teſtaments inß Gerichts! | «5 
loco feffor X- x 

In derſelben [Protokollführer = Gebüh-ſAusfultal!| | 
| Sache. ren, N. 

a] m, ce. rr - < 4 | 4 |Cr.108. G.19.|= — PBorlaufig derjAusgelegte Zeugengebüh- ver eric 
Kriminalfond.f renin der Unterſuchung) Commiſſi"| | 

rider N. & Compl. zu N. 

5 |C. 444, | 0.48. (24. San, Rentier N. zuhTaxationsgebühren in Serjdem Mai! 
N. Nſchen Subhaſtations-Irermeiſtel | <| 

ſache. N. zuN- ASL 

a 
Summa pro Monat Januar 16” 4 
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|> Acfigefebter Betrag Raje 
4 l von vorichußweiſe (LL. der Gelder, welche erſt nach ee 
= ablbaren ae nz jdem Eingehen zahlbar werden: 

(id 
git A eae 

| Waffen 
Gebith: A viel wj Summa,ß Sotto 

(m | je Saare aremoer | Gelder sete 
| jölagen : Perſonen) und 
| eVeam ni fonfiiget icht3- 1 Kalfula- 8 und § Koſten- 

7 | dias Behörden? Empfan- kVeanmiten.j toven. ÜBehördenäVorſchuß: 

i mts. get. Beſtände. 
“a uF +9. 10. 41: 42; 438: 7]. 14. 45. 46. 
4 fat. VEER (a. vf EEL fa. DREMEL fa. HEINE fa. DEP REL (4 DEERTL fa. DFYRUL fu. PER Vol. pasą. 

> Ae SSS es, 2 —| 31-7 3} zzz | (6 
| : 4. IV. | 83 

nan ‘ 
ID--]----- Sa ZE > 26| 4—|26| 4) V.| 4 

PA © 

| gl. 
N. | 025 2 =P hl | 

925|—| IV.| 60 
7 | „JZEZH, ja £ 

‘ct 
(fo Se Bee ee EZ 3/20|—4 V.| 40 

M 
ie 
4 dE 2120|-4- = —| 2120-4 IIL.| 84 

> 
182 | %--|--jac|-|--4 30|-|- NABE SE See nee = m. 

Die Richtigkeit dieſer Nachweiſung für 
den Monat Januar 1835 wird hiermit be- 
ſcheinigt. 

N, den 1. Februar 1835. 

| 
h Calculo revidirt und N. 

vf 200 Rthlr. richtig Sportel = Reviſor. 
funden, | 

N. - 
Kalkulator. : 



Bemerfungen 
zum Gebranh der Nachweiſung D., über Anslagen um | 

Gebühren. 

1) Mieſe Nachweiſung wird von dem Sportelreviſor geführt, u" 
die Nummer der erſten Rubrik läuft durch das ganze Jahr. 

2) Ueber jede hier zu den Kolonnen 8, 9, 10, 41 und 43 eint!" 
tragende Poſt muß cine vollſtändige Liquidation mit BW. 
Sefifegungó = Dekrete und der Zahlungs - Anweiſung, der Salt! 
rienkaſſe zugefertigt werden, ein Koncept oder eine Abſchl 
aber bei den Akten bleiben. | 
Die Kaſſe bedarf übrigens keiner weitläuftigen Ordre, ſo" 

dern es iſt ausreichend, wenn bie vom Empfänger cingercid! 
und geprüfte Liquidation mit folgender Klauſel : ; 

„vorſtehende Liquidation wird auf ..,. Nthlr. ,. Sgr. .. M 
„feſtgeſeßt, und die Salarienkaſſe zur Zahlung für Rech nll 
„beś N. (oder beider Theile) hiermit authorifirt,“ | 

verſehen und vollzogen wird. 

3) In den Dekreten, wodurch irrig erhobene G elber, — R" 
brif 14 — erſtattet werden ſollen, muß das Sachverhälm 
vollſtändig auseinandergeſeßt werden. ; 

Bei den Koſten = Vorſchußbeſtänden bedarf es Fein” 
ausgefertigten Defrets, es genügt die Cintragung. 

4) Für die Malfulaturgebibren- Nubrif — 12 — find einzel“ 
Anweiſungen nicht erforderlich, es genügt bie Feſtſezung bei DY 
Akten und die Eintragung. Eben fo bedarf es für die Urtelś 
gebühren fremder Gerichte, welche zur 13ten Rub" 
fommen, Feiner beſondern Liquidation und Anweiſung, fie we" 
den durch die Eintragung ſelbſt zahlbar. *) 

| 

—
_
I
 

") Dieſes findet überhaupt auf alle Muslagen und Gebühren fremder s 
nigliher Gerichte und anderer Staatsbehörden Anwendung: eben fo eh 
Jnfertionstofien und auf die eingehenden durch ubr. 43 wieder zu ve 
ausgabenden Alimenten= Vorſchüſſe der Schulogefangenen, 
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; auf 

EX 

aj Die Kaffe darf aber die Zahlung aller ſolcher Poſten nicht ehe 
leiſten , bid dic Liquidation in bie Nachweiſung eingetragen, alſo 

die angewiefenen Betrage auch zur Goll-Cinnahme gebracht find. 

Der Sportelrevifor, dem dieſe Eintragungen obliegen, hat 

bei jeder ihm zugehenden derartigen Liquidation genau zu prise 

fen: ob die Anſäße an ſich richtig und taxmäßig, auch 

die Liquidanten nach den beſtehenden Vorſchriften zum 

Genuß der geforderten Gebühren, und in dem beanfneuehten 

Maaße, berechtigt find. 

Bei den Reiſekoſten und Diäten hat er darauf zu achten, daß 

das Regulativ vom 28. Juni 1825. und deſſen Deklarationen 
und Zuſäße, genau beobachtet werden. 

Bei den angeblich, irrig erhobenen Geldern hat er den Grund 

der Rückzahlung zu erörtern und zu prüfen. 

Findet er auf irgend eine Weiſe Bedenken , ſo muß er Dies 

ſelben kurz ausgeinanderſeßen und die Liquidation dem Raffens 

Kurator zur Erledigung vorlegen, die Eintragung aber erſt nach 
erfolgter Aufklärung vornehmen. 

Auf jeder Liquidation muß vom Sportelreviſor die erfolgte 

Prüfung und die Eintragung zur Soll - Einnahme, leßtere mit 

Ungabe der No. der Nachweiſung, beſcheinigt werden. 

Bei der Eintragung ſelbſt iſt beſonders der Unterſchied zwiſchen 

den Poſten , welche vorſchußweiſe zahlbar ſind, und 

denen, welche erſt gezahlt werden dürfen, wenn die 

Koſten von den Partheien zur Kaſſe gezahlt wore 
den ſind, genau zu beachten, Zu den erſteren gehören nur 

ſolche Beträge, welche im Falle des Unvermögens der Partei, 

von dem Empfänger nicht zurüFgefordert werden können, fons 

dern auf Grund der Niederſchlagung dem extraordinären Fond 

der Salarienkaſſe zur Laſt fallen. 

Die zweite Abtheilung bilden die Poſten, welche die Kaſſe 

nur bedingungsweiſe — nämlich für den Fall, daß ſie einge-



9) 

hen — zu zahlen verpflichtet iſt, und die ſelbſt im Fall eine! 
ſpäteren Niederſchlagung, der Empfänger erfegen muß. 

Es wären alfo eigentlich nur 2 Abtheilungen für Musli 
gen und für Gebühren anzulegen geweſen; die größere Zahl 
der Rubriken iſt lediglich für die Rechnungs - ere t erfor" 
derlich, weiche eine ſolche Trennung nóthig macht. 

Aus dieſen Verhältniſſen iſt es möglich, daß eine und diefelbe 
Urt von Gebühren in verſchiedene Rubrifen Fommen kann um 

muß; 3. €. Snfertionstofien und Dollmetſchergebühren. 
Iſt nämlich eine Bekanntmachung durch auswartige, ode! 

fbldje inländiſche Zeitungen, deren Redaktion zur Erſtattung 
nicht verpflichtet ſind, ergangen, ſo müſſen ſolche Koſten nad 
Rubrik 9. gebracht werden. 

Hat das inländiſche Blatt — wie gewöhnlich — ein Recht 

die Inſertionsgebühren vorſchußweiſe zu beziehen, uno iſt nu! 

verpflichtet, die künftige Niederſchlagung zu erſtatten, fo wit? 
den ſie zur 10fen Rubrik einzutragen bleiben. = Haben dage“ 
gen die Redaktionen einzelner inländiſcher Blätter auf die Jn? 
ſertionskoſten nur dann Anſpruch, wenn ſie wirklich eingehen 

fo ſind ſolche in der 13fen Kolonne zu berechnen, — 

Daſſelbe gilt von den Dollmetſchergebühren, wenn ſolch! 
überhaupt von den Partheien zu erheben, oder von der Kaſſ* 

als baare Auslagen zu tragen find; in jedem derartigen Fal 

_ iſt zu beſtimmen , ob bie Zahlung zur Sten, Iten, 10ten, 11te 

oder 13ten Rubrik gehört. 

In die Rubriken 8 und 11 ſind übrigens auch die Auslagen u 

Gebühren aufzunehmen, welche den nicht etatsmäßigen Hülf? 

Arbeitern des Gerichts, alg Referendarien u. f. w. zu zah“ 
len ſind. 

10) Kommt der Fall vor, daß. in einer Liquidation Auslagen, welch“ 

eGleid), und Gebühren, welche ſpäter zahlbar werden, zuſam“ 

men gezogen find, fo müſſen folche, allenfalls von dem Spo" 

12) 

13) 

14)
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11) 

12) 

13) 

14) 

Rig =e 

kel Revifor, feparirt werden. Die allgemeine Anweiſung des . 
Gerichts gilt dann nur mit dieſer Beſchränkung. * 
Uebrigens haben die ſämmtlichen Richter, beſonders der Bota 
ſtand und der Kaſſen-Kurator, darauf zu halten, daß die Gebühz 
ren der Sachverſtändigen und Zeugen, ſo wie die Gebühren und 
Auslagen fremder Gerichte, in den zuläſſigen Fällen, von den 
Extrahenten direkt entrichtet und ſie zur Zahlung dngewiefen 
werden; womit dieſe Vorſchüſſe der Salarienkaſſe ſehr beſchränft 
werden können. 

Auch der Sportel - Reviſor muß hierauf ſeine Aufmerkſam- 
keit richten, und im vorkommenden Falle die nöthigen Anträge 
formiren. 

Bei Anfertigung der Koſten - Rechnung muß, ſowohl von dem 
Sekretär als dem Sportelreviſor, darauf geachtet werden: ob 
noch Gebühren und Yuslagen, ohne feſtgeſeßt zu ſeyn, in den 
Akten liquidirt ſtehen? 

Sie müſſen in ſolchem Falle mit zur Anweiſung gebracht und 
in die Koſten-Rechnung aufgenommen werden, damit nicht ſpäter 
daraus Nachforderungen entſtehen, (cfr. Anlage G. Fnſtruk- 
tion wegen Liquidation der Sporteln ad 11.) 

Der Rendant muß darauf halten, daß er alle nach der Nach- 
weiſung ihm nóthigen Mandate bis zum Monatsſchluß erhält. 
Ueber die Kalkulaturgebühren kann ein Verzeichniß auf 
Grund der betreffenden Rubrik 13. der Nachweiſung , alle Moz 
nate gefertigt werden, welches vom Kaſſen - Kurator + nach Berz 
gleichung mit der Soll-Einnahme, zur Zahlung angewieſen wird, 

Die Zehrgelder der Exekutoren werden von dieſen einge- 
gogen, ohne durch die Kaſſe zu laufen; ſie haben ein beſonderes 
Buch Über dieſelben zu führen. In den ſeltenen Fällen, wo 
folche dennoch durch die Kaſſe eingezogen und beim Eingehen 
bezahlt werden, ſind ſie in die te Rubrik einzutragen, Eben 
dahin gehören die Examinationsgebühren. 

5 



006. R 

15) Die Hauptſumme der von jedem Exckutor direkt eingezogen!" 

Zehrgelder wird quartaliter auf Grund eines einzureichendt" 

Verzeichniſſes in der 11ten Rubrik zur Soll-Einnahme gebra
cht! 

damit der Betrag in die Rechnung kommt. Der Exekutv! 

ertheilt über die Summe eine Quittung, auf deren Grund dan" 

- die wirkliche. Einnahme und die Ausgabe gebucht wi
rd. 

46) Am Schluß des Monats beſcheinigt der Sportelreviſor die 
Nich 

tigkeit dieſer Nachweiſung, welche dann vom Kalkulato
r in Ab 

ſicht des Kalküls zu prüfen und zu atteſtiren iſt, 
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Formular E. 
ER, a 

Haupt: Sportel: Kontrolle 

des 

Königlichen 0009400909 Gerichts zu 406099496 

G
i
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& Namen, Benennung der SacheſGehühren] Gleich 

25 = | Stand und u welche zu 
= — 

= = Wohnort des (hai der jJverwen? 

= ES] s | Zahlungs- welcher die Koſten Kaſſe „dende 
2] = = pflichtigen, entſtanden ſind. verbleibenjStemp? 

2] 5 = 
si 2 G 

ala Q 6. 1.4 
4.1 2. 3; 4, 1-5. Nthlv. fy. pf.Ntlv. ſa. % 

| ce RRS: 
4]D.64.| 2, Jan. JViehhändler |3n Sachen des Bauer DJ  * 

D, zuN, zu L. gegen denſelben] 16,15|-4 3|—|- 

4 --“ j- — jBauerD, jul [us derſelben Sache. 9| 6| 38 -|-|- 

BK, 7.J— =- |Stoatsbirger Gn Sachen wider Flei- 
K, zu K, ſchermeiſier N. zu F. —| —|-\- 

a. 29]— — IGafiwittb L. In der fisfalifchen Unter- 
zu N. ſuchungs = Sache gegen 

| denſelben, wegen Belei- 
digung des N. im Dienſiß 3411914 —|—\— 

BIA. 36.445. Jan. [Kaufmann A.JIJn Sachen wider den ehe: 
zu N. maligen Pächter B. zu 

N. Koften 1ſier Inſtanz 23127104 5,451 

u B= aaa OB "Jolus derſelben Sache, 7) 9] 8 4 

MP.64,) 48, Jan- [Beide Theile [Bürger und Brauer P. zu 
zur Hälfte, | N. wider den Schmidt 

R. zu N. Koſien 2ter 
Inſianz. 9|-|-j 2,457 

Summa pro Monat Ja- 
nuar 4835 . « « » « |152315|/—| 4 
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Die Richtigkeit der-Häupt-Sportel-Kon= 
trolle pro Monat Januar 1835 und daß ein 
Mehreres nicht einzutragen geweſen iſt, bee 

i fcheinige ich hiermit. 
n Calculo revibirtunb N. den ten 

zum Haupt - Betrage von N. 
2265 Rtl. 1 (gr. 6 pf, richtig Kontrolleut. 
efunden, 

N. 
Kalkulator. 



Bemerkungen 

zum Gebranch der Haupt-Sportel - Kontrolle, Formular E- 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Rechnungen den Gerichtsgebühren hinzugerechnet werden müſſe" 

Dieſelbe wird durch den Kontrolleur der Salarienkaſſe geführt; 
ſie muß vom Kaſſen = Kurator häufig mit den auf den Koſten 

Rechnungen notirten Nummern verglichen werden, 

Die Nummer der Haupt-Spvrtel-Kontrolle läuft, wie die alle! 
andern Soll: Einnahme - Beläge, durch das ganze Jahr, doch 

werden die Geld = Kolonnen monatlich ſummirt, auf Grund de! 

Monatsgabſchlüſſe quartaliter zuſammengeſtellt, und nach de" 

Quartalbeträgen am Jahresſchluß refapitulirt. 
Es iſt gwar darauf zu halten, daß hier für jeden einzelne" 

Zahlungspflichtigen der Betrag von Koſten , welcher ihm zur Laſt 

fällt, abgeſondert eingetragen wird; indeſſen kann, beſonders i 
Prozeſſen, der Fall einer Koſtentheilung in der Art eintreten, daß de! 

zu verwendende Stempel für den Einzelnen nicht darzuſtellen ſteht“ 
Sn ſolchen Fällen wird der Hauptbetrag der ganzen ŚW 

fienrechnung mit einer Summe in den betreffenden Rubriken ein! 

getragen, und lediglich unter „Bemerkungen“ notirt, was jed“ 

einzelne Debent zu zahlen, die Kaſſe alſo zu kontiren bat. 

Bei der Kaſſe muß übrigens die Eintragung der in dieſem Buch“ 

verzeichneten Beträge, nach Anleitung des $. 19. der Verordnung! 
gleich erfolgen, fo daß am Monatsſchluß nur nachzuſehen bleibt 

ob eine Poſt etwa hierunter überſehen iſt. = 
In die Rubrik 6. dieſer Haupt- Sportel- Kontrolle kommen all! 
bie Gebühren, welche der Kaſſe verbleiben, als: Taxen, DW 
nungófirafen, Depoſitalgebühren, Zins - Ueberſchüſſe, Kopialiel! 

Botengebühren u. f. w., weshalb die leßteren aus den Koſte!" 
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6) 

1) 

8) 

9) 

sa A 

In dieſe Rubrik gehören auch die Gebühren und Succum- 

benzſtrafen des Geheimen Obertribunals, welche den Gerichten 

zur eignen Einziehung und Verrechnung überwieſen worden
 ſind. 

Eine Trennung der gleich verwendeten Stempel, — Rubrik 7 — 

nad) Expeditions: und Werthſtempeln, iſt jeść nicht mehr erfor? 

derlich, da dieſe Trennung allein wegen der Rendanten-Tanti
eme 

nöthig war, dieſe aber im Großherzogthum Poſen nach den 

neuen Etatsbeſtimmungen wegfällt. 

Dagegen müſſen die in Kriminal = und fisfalifchen
 Sachen refers 

virten Expeditions - Stempel von den in denfelben Sachen 

refervirten Werthſtem peln, wie in der Sten und Iten Rubrik 

des Formulars gezeigt worden, abgeſondert werden, weil die 

Eypeditions- Stempel in ſolchen Sachen lediglich nachzukaſſiren 

und zu den Akten zu bringen ſind, wogegen die Werthſtempel 

mit 75 Prozent der betreffenden Steuerkaſſe, und mit 25 Prozent 

dem Inquirenten zukommen. 

Wegen dieſes Tantiemeverhältniſſes muß auch hier, wie bei 

tefervirtem Porto und bei Stempelftrafen, der zum Empf
ang des 

geſeßlichen Antheils Berechtigte, in der Haupt-Sportel-Kontro
lle 

benannt werden, damit der Rendant danach ſein WUusgabes Maz 

nual einrichten kann. 

Am Schluſſe jeden Monats wird dieſe Haupt» Sportel = Kontrolle 

vom Kontrolleur als richtig beſcheinigt und vom Kalkulator in 

caleulo revidirt und atteſtirt, 

10) Bei Eintragungen zur 1iten und 12ten Rubrik iſt der Grund 

der Strafe unter Bemerkungen kurz anzugeben
, weil ſolcher. 

in die Ausgabe- Deſignationen kommen, und bei der Zahlung 

den betreffenden Behörden bemerklich gemacht werden muß. 





Formular F. 
NEON ee” 

Kleine Sportel: Kontrolle 

des 

Königlichen 0004900000 Gerichts zu ........0 

- Anmerkung. : 
Borde No. 7. der Bemerkungen für die kleine Sportelfontrotle ertheilte 

kę 10 Tage nah dem ben SĄ oor alle nicht bee ża > Kofien aus derſelben auf das Konto fommen 
follen, 

it Mehrfache Erörterungen herbeigeführt; ſie beruhen indeſſen auf einer irri- Mit über die Tendenz dieſer Einrichtung. d 
th ontiren aller zur Golleinnahbme kommenden Poſten in det pag. 96. - jej 9-0enen Art iſt für die Galarienfafjenvermaltung als allgemeine Res i zu betrachten. -- „Hier iſt von dieſer Regel eine Ausnahme verfiattet, dd) nur für ſolche Beträge, | : 

welche bei der Jnfinuation oder dutó Poſivorſchuß 
: KC (und ohne Zmangómaagregeln) einzuziehen ſtehen, 

yy Dieſe eſchränkung ergiebt ſich unzweife > §. 15. sub 6, und $. 21. Set 
ta weiſung ſelbſt, wie durch die erläuternden emettungen pag. 88. No, 28,, 8. 98. No. 10, und bei dieſem Formulare. 2 meine weitere Ausdehnung jener Ausnahme kann nicht verſtattet werden, entlich darf alſo die exekutiviſche Einziehung nur nach dem Kontobuch , nicht tis auf Grund der kleinen Sportelkontrolle , erfolgen, Dies ergiebt ſich {chor th ut emerfungen pag. 76. Ho. 3. und pag. 98. No. 10. Ohne Feſthalten Ng leſer Vorſchrift können auch die Beſtimmungen wegen Einziehung rückſtän- Mer Koſten 6. 37. u. folg. der Anweiſung , nicht vollſtändig durchgeführt, die 8. 96. sub 6. angedeutete Abſicht nicht erreicht werden. 5 tue ei einem geordneten Geſchäftsgange läßt ſich erwarten, daß die Sachen, 
N welche Koſten einzuziehen ſind, in der Regel binnen 40 Tagen nach dem Roi tts(Glug an die Marthe oder żur Poſt abgegeben find. Es können jedoch Tgeltniffe eintreten , wo der Termin etwas zu kurz erſcheint, z. B. wenn 
ote noch nicht aus dem Kreiſe zur Ablieferung zurückgekehrt iſt u. dergl. m. Ergeben ſich ſolche örtliche Hinderniſſe , ſo kann der Abſchluß der kleinen jpottelfontrotte allenfalls am 20ften oder 24ften des Monats erfolgen, wodurch reichende Friſt entfteht, das einzuziehen , was ohne Zwang an den Boten NE wird, Für die vom Afien bis Zoften vorkommenden Sachen ergiebt ſich zu ohnehin ein Zeitraum von 5., 4 und reſp, 3 Wochen. ZE buf it dem 40ten des nächſten Monats muß aber jedenfalls die kleine Kon- 

Vein „geſchloſſen werden, weil ſonſt am Schluſſe der Quartale und des Jahres tze WUſtigkeiten entſtehen, auch iſt es angemeſſen, daß immer nur Ein Dos Sheft derſelben im Gebrauch iſt. 

eat el 
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APA, 45. [2.JanuarkRentier A.guE [Fir das Exekutions-Man-| 

(Juſtiz-Kom-5 datin Sachen contra N. A 

mif.N.bie| zu N. +---+... | —26 3-5 

QIN. 13.|- — [Dberlandesge- [Fir das Antwortſchreiben] 
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ATE RE 1211 34-14 Spe 

Summa pro Januar 1835 |AC6|25| —|52 5 ! 3 
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Die Richtigkeit der kleinen Sportel= Kone 
trolle pro Monat Januar 1835, und daß ein 
Mehreres nicht einzutragen geweſen iſt, wird 
mit bem Bemerken beſcheinigt: daß die als 
eingegangen fummirten 380 Thaler 14 fgr. 
auch in der Cinnahme- Kontrolle nebſt 
ben dabei mit eingezogenen in der 10ten 
Rubrik notirten kleinen Koſten wirklich eine 
getragen find. 
«N, den 41. Februar 1835. 

N. 
Kalkulator. 



über den Gebrauch dev kleinen Sportel-Kontrolle, Formular fr 

1) Dieſe Kontrolle wird über alle kleine, entweder von den ann 

2) 

3) 

4) 

Bemerkungen 

ſenden Extrahenten, von deren Anwälten, oder durch Poſtol 
ſchuß , ſogleich einzuziehende Koſtenbeträge geführt ; welche 67 | ; 
chen dahin zu bringen ſind, iſt in der Inſtruktion wegen fünft" 
ger Liquidation der Sporteln (Anlage G.) sub Nro. 28. nif 
beſtimmt worden. 
Dutch dieſelbe ſoll beſonders die weitläuftige beſondere Gi 
forderung aller kleinen Nachkoſten, für einzelne Verfügungen m 
beendigter Sache, vermieden und ein Verfahren hergeſtellt “a 
den, wodurch die Kontoführung über ſolche Heine Poſten m! 
lichft erſpart wird. 
Um dieſen Zwe zu erreichen, muß mit beſonderer Umſicht! 
dem Unfag und der Einziehung ſolcher Poſten verfahren wel! 

den; deshalb iſt die Fihrung dieſer Kontrolle dem Galavienl! 
ſen- Kontrolleur, dem die Kontobücher und ſonſtige Nachricht“ 
zur Hand find, übertragen. 

Er muß darauf achten, daß nicht von ſolchen Perſon!" 
welche fchon die gewöhnlichen Koſten nicht zahlen, folche 2 gł 
träge durch Poſtvorſchuß eingezogen werden, oder dies gii 
erheblichen Summen von geringen Leuten , Taglöhnern und p 
gleichen, geſchieht, wo gu erwarten ſteht, daß Die den gol 
Vorſchuß nur neue Koſten erwachſen. 

In ſolchen Fällen iſt derſelbe gehalten, den Vermerk, „gł! : 
einzuziehen“ gu ſtreichen und den Betrag von Rubrik 9, zugl“ 
in die 16te Rubrik zu tragen. ‘ 

In dieſem Falle hat er aber auch zugleich Anträge wd” 
anderweiter Einziehung zu machen, 
Eben fo muß er auch darauf achten, ob der Debent vee 
derſelben Sache, wo Nachfoften durch Poſivorſchuß oder dM" 
den Boten erhoben werden, noch auf dem Konio Kleinigkeil" 
reflirt. Dies kommt beſonders mit Porto ſehr häufig vor 



ń 

Solche Reſte find dann jedesmal gleich mit zur Einziehung 
zu bringen. 

Sie können, da ſie ſhon in Soll- Einnahme ſtehen, nicht 
- noch einmal eingetragen werden, weshalb fie unter Bemerkunz- 

gen in den Rubriken 40, und 11. zu notiren ſind. Auf Grund 
- dieſer Notizen kann bei der Einzahlung im Einnahme - Journal 
- das Nöthige vermerkt, und von da die Uebertragung ſolcher mit 
4 einfommenden ſchon gebuchten Koſten, zum Konto bewirkt werden, 

Alle Verfügungen, worauf in dieſer Art Geld einzuziehen iſt, 
müſſen. dem Rendanten zukommen, der in die 43te Rubrik 
den Namen des Boten ſeßt, welcher die Einziehung beſorgt. 
Jeder Bote, der mit ſolchen Erhebungen beſchäftigt iſt, muß 
eine Liſte *) haben, in welche folche Sachen mit der Nummer 
der kleinen Kontrolle, dem Namen des Zahlers und dem Geld- 
betrage, notirt werden. 

Bei der Ablieferung quittirk die Kaſſe dem Boten in dieſer 
Liſte, und der Rendant hält zugleich darauf, daß über die verwei- 

vw ) gerten Poſten einzelne Anzeigen erſtattet werden, die er mit ſei- 
wet | nen Anträgen dem Kaſſen - Kurator zur Verfügung vorlegt. 
fal y Eine gleiche Liſte mit Nummer der Kontrolle, Beftimmungsort, 
pi Ramen und Geldbetrag wird über die Poſtvorſchüſſe gebale 

ten. Dieſe bleibt in den Händen des Boten, welcher die Poſt- 
u ſachen beſorgt, und die Kaſſe muß über die erhaltenen Gelder 
1), in dieſer Liſte quittiren. M 
gl | * Das Schema ſelbſt ergiebt, wie der Rendant jede wirklich einge- 
pz" | bende Poſt in der Rubrik 14. und 45. abzuſchreiben bat. Die 
sll Poſten, welche 10 Tage nach dem Monatsſchluſſe nicht bezahlt 

- 

ód H Es iſt angemeſſen, dieſe Liſte in der Kaſſe anzufertigen und dem Boten 
{el mitzugeden , etwa in folgender Art: Soll Bemerfune 

Hat 
- Den 26. März 1836. erhalten: | 3oblen | bezahlt | gen. 
Na. 650 der fleinen Sport,-Kontr. N. zu N.. | —|o5! 3 | 
No. 654 = = 2 s  P.3u0.., 8] 7 | 
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oder niedergeſchlagen find, werden von ihm in die 15te grubi! 
übertragen, und miiffen, wie jede andere Goll - Einnahme, |! 
Konto kommen. 

Niederſchlagungen, welche auf die Anzeigen der infinnicel™ 

Boten eintreten , find ebenfalls in dev 14ten, 15fen und et } 
Rubrik zu notiren, dürfen jedoch nicht mit aufgerechnet wel — 

Sobald die Uebertragung zum Rontobuch geſchehen iſt, LAB 
der Kontrolleur no<mals alle Poſitionen der Rubrik 14. ge 
mit der Einnahme - Kontrolle zu vergleichen, dabei auch auf t 
in der Kolonne 10. notirten Poſten Rückſicht zu nehmen, " 
dadurch feſtzuſtellen , daß die angegebenen Beträge wirklich if 
Kaffe fammelich vereinnahmt find. 

Daß er dieſe Vergleichung vorgenommen und. was ſich pal! 
zu erinnern gefunden, muß unter dem Monatsſchluß der klei! 
Kontrolle notirt werden. 

3 | 
9) Bei den Monatsrevifionen der Kaſſe iſt jedesmal nachzuſeh" ' 

daß dieſe Beſcheinigung vorhanden iſt, i 
10) Die Nummer dieſer kleinen Sportel- Kontrole läuft übrig! 

durc das ganze Jahr, ſie wird monatlich in allen Geld-Rubril" 
mit Ausſchluß der 10ten, ſummirt, quartaliter und jährlich, W 
alle Soll - Einnahme - Beläge, zuſammengetragen. 

11) In der Sten Rubrik „reſervirtes Porto“ iſt der Name des if 

Genuß der Tantieme von 10 Prozent berechtigten Beamten, F 
aufzuführen, wenn nicht dieſe Tantieme überhaupt an git? 
Beamten zu zahlen oder gu einem beſondern Zwecke beſtimmt! ; 

*) Durch einen Druckfehler iſt in der erſten Auflage übergangen : 

8) Sobald dieſe Uebertragung geſchehen iſt, hat der Kontrolleur noi 
alle Poſitionen der Rubrik 14. genau mit der Einnahme - Kontrol ¥ 
vergleichen, auch. auf die sub 10. notirten Poſten Rückſicht zu neh"; i" 
und dadurch fefizuftellen, daß die angegebenen Beträge wirklich zur ru 
vereinnahmt find. Daß er dieſe Vergleichung vorgenommen, und wg 
ſich dabei zu erinnern gefunden hat, muß unter dem Monatsſchlu| 
kleinen Sportel = Kontrolle notirt werden, 
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* „Anlage G. 

Juſtruktion 

wegen künftiger Liquidation der Sporteln. 

Damit ſowohl die Partheien , welche vor Gericht etwas zu 

. verhandeln haben, als die Salarienkaſſen, in Anſehung eines 

richtigen und taxmäßigen Anſaßes der Gerichtskoſten, welche 

nach den beſtehenden Sporteltaxen zu erheben ſind, ſichergeſtellt, 

auch die mehrfachen Nachforderungen ſolcher Koſten möglichſt 

vermieden werden, ergehen über den künftigen sgk, Der 

Sporteln folgende Beſtimmungen: 

) In allen Sachen welche nicht einzelne Geſuche zum Ge- 

- Senftande haben, und daher auch durch Eine Verfügung abges 

macht werden (von denen übrigens weiter unten bie Rede ſeyn 

- wird) bleiben die Gerichtskoſten, nebſt den Stempeln, bis zur 

/ „Beendigung der Sache reſervirt. 

Die Nachliquidation der auf dieſe Art reſervirten Koſten, 

geſchieht in jedem Büreau durch den betreffenden Sekretär oder 

- deſſen Gehülfen : 

a) bei wirklichen Prozeſſen, gleid) nach der Publikation 

oder Snfinuation des Urtels einer Inſtanz, nach Ausferti- 

| gung des Vergleichs, und bei der Repoſitions - Verfügung. 

"b) Fn Konkurs-, Liquidations-, Sequeſtrations-, 

Subhaſtations-, Nadhlaffenfdafts: und zahlba- - 

ren Vormundſchaftsſachen, bei Anfertigung einer Bes 

rechnung zur Augantwortung von Vermögensgegenſtänden 

oder zur Ueberſicht der Sache, und in dieſem Falle durch 

den beauftragten Kalkulator. Außerdem nach Publikation 

oder Inſinuation eines Urtels, und bei Reponirung der Akten, 



3) 

4) 

AR (NŚ 

Iſt indeſſen im Laufe eines Jahres weder cin Urtel pub 
licirt, noch eine Beredhnung ndthig geweſen, bei wel“ 
die Koſten liquidirk worden wären, ſo muß mit dem aft 
Mai jeden Jahres eine vollſtändige Berechnung der entſi" 
denen refervirten Koſten durc) den betreffenden Gd 
angefertigt werden. 

©) In fistalifhen Sachen erfolgt bie Liquidation ni 
Publikation des redhistraftigen Erkenntniffes; 

d) In Kriminalſachen desgleichen, oder bei lnfertigu" 
des RKoften= Moderations - Urtels; 

e) In Hypotheken-= und Teſtamentsſachen, bei er 
beslegitimationen und bei Handlungen der fat 
willigen Gerichtsbarkeit, bei der Ausfertigung " 
beweiſenden Dokuments. 

Um die Nachliquidationen der Koſten zu erleichtern und wod” 
bereiten, iſt es nöthig, daß auf den einzelnen Verfügungs- „Fp 

cepten und neben den abzuſchreibenden Defreten, künftig 

a) der Name des Extrahenten oder deſſen, der vie 8" 
ſten zu zahlen Kat; 

b) der Betrag der reſervirten Stempel und p 
referoirten orto, 

c) bie Zahl ber geſchriebenen Bogen, 
Ą 5 : 5 tis 

genau vermerkt wird, wofür die Expedienten Gorge zu trag" | 
haben. 

Dadurch ſoll zwar die Aufmerkſamkeit bei Anfertigung at 

Reviſion der Koſtenrechnung, Feinesweges ausgeſchloſſen fal 

indeſſen werden dieſe Bemerkungen zum beſſeren Anhalt pieni” 

Jeder Bireauvorftand hat in den unter Nro. 2. beſtimmten pi" 

len die Nachliquidation der Koſten zu veranlaſſen, In den 

pertorien muß in einer beſonderen Rubrik von demſelben nati! 

werden: unter welchem Datum bie Koſten -Feſtſeßung erfol) 
iſt, und wo die Koſtenrechnung ſich befindet, 

6) 

) 

)
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5) Rein UFtenfthc darf reponirt werden, ehe daſſelbe nicht von dent 
betreffenden Sekretär und dem Sportelreviſor, wegen der etwa 
nachzuliquidirenden Koſten, nochmals inſpicirt, und dies unter der 
Repoſitionsverfügung bemerkt iſt. Derſelbe Fall tritt ein, wenn 
in Beſchwerde-, Requiſitions- und Supplikantenſachen ein neues 
Aktenheft angelegt werden ſoll, oder das angelegte Aktenheft, wegen 
Nachliquidirung der Koſten, ein Jahr lang nicht revidirt worden iſt. 

Alle Akten, welche gar nicht reponirt werden, ſind in 1 Abſicht 
der Koſten jährlich zu revidiren. 

Beſonders wird wegen Nachliquidirung der, nach Reponirung 
der Akten und Legung der Schlußrechnung noch erwachſenden 
Koſten, namentlich auch in der Exekutions : Inſtanz, die größte 
Aufmerkſamkeit empfohlen. 

Der mit der Funktion eines Kanzlei- Direktors beauftragte 
Büreau-Vorſtand, hat ſich bei der monatlichen Reviſion der ein- 
zelnen Büreaus zu überzeugen: ob in denſelben nach dieſen 
Vorſchriften überall genau verfahren wird, 

Auch der Kaſſen - Kurator hat durch Reviſion der Reper- 
korien und Akten , wenigſtens zweimal im Jahre, ſich zu über- 
zeugen, daß hierbei nichts verabfaumt wird. Bemerkte Unords 
nungen ſind ſtrenge zu rügen. 

Bei Anfertigung der Koſtenrechnung ſelbſt nimmt der 
Sekretär das betreffende AktenſtuX Blatt vor Blatt genau durch, 
und fertigt die Liquidation, für jeden Betheiligten beſonders, 

had bem hier beiliegenden Schema. 

In Prozeſſen wo Koſten-Kompenſation eintritt, kann die 40te 
u, 11te Rubrik für den Kläger und Verklagten angewendet werden. 

Auf dem Titel der Rechnung wird das Akten- und Kaffen: 

Zeichen, der Gegenſtand des Streites oder ver Vers 

handlung, und die zur Anwendung gebrachte Kolonne der 
Sporteltaxe, vermerktz die Blätter der Akten, worauf ſich 
die Liquidation gründet, ſind genau zu bezeichnen, 

6 
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9) Zum Anhalt in Abſicht der Parthei, welcher die Koſte! 

jeder einzelnen Verfügung zur Laſt fallen, dienen zunächſt nit 

Beſtimmungen des Erfenntniffes oder der beſondern Verfüg 

des Gerichts wegen. Tragung der Koſten , in Ermangelung oer? 

ſelben aber, und bei erkannter often» Kompenfation, bie 19 

obigen Beftimmungen unter tro. 3. entſtehenden Notizen weg” 

. des Extrabenten, und Hinſichts der Inſtruktions= und Urtel? 

Gebühren, die Beſtimmungen über den Koſtenpunkt im unt? 

Bei Anfertigung der Koſtenrechnung in Prozeſſen dritter Znffaw | | 

iſt zugleich auf die, von dem geheimen Obertribunal angeſeht“ 

Koſten und Sukkumbenzſtrafen Rückſicht zu nehmen, 

2) 

40) Bei der Höhe des Koſten
 - Anſaßes iſt überall nach gi 

beſtehenden Sporteltaren genau zu verfah
ren, und bei entſtehend" 13) 

Bedenken mit dem Sportel= Reviſor und dem Kaſſ
en = Kural" 

Rücſprache zu nehmen. 
! 

41) Bei dieſen Koſten - Rechnungen werden bie Auslagen i 

Porto, Stempel, Diäten, Neijefoften und Sommiffionsget 

ren, welche nach ben Belägen A, B, C und D. bereits der gal! 

zur Soll- Einnahme überwieſen find, was ſich aus der gal 

bemerkten Gintragungónummer ergiebt, nicht weiter vom 6 

krekär berü>ſichtigt , ba ſolche ſchon auf dem Konto ſtehen u | R) 

von der Kaffe der Koſtenrechnung zugefegt werden müſſen, 

Sollten dagegen in den Akten, Gebühren requirirter, vet 

tragfer und erfennender Gerichte, vder Gebühren von Kom" 

ſarien, Sachverſtändigen , Zeugen oder ſonſtigen Perſonen, ! 

noch finden, deren Feftfesung und Anweiſung vieh" 5 

unterblieben ware, fo muß ber Sekretär ſolches auf a 

Titel ber Liquidation kurz vermerken , damit das Verſäumt? j 

Feſtſeßung der Koſtenrechnung nachgeholt, und der Zwed pi! 4 

ganzen Verfahrens, Vermeidung aller nachträglichen sof 

Forderungen, nicht verfeblt wird, 
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Colche Notiz kann kurz neben der Unterſchrift des Sekretärs 
erfolgen, 3. E, | 

„Angefertigt mit bem Bemerken, daß fol. 76. noch 3 Rthlr. 
2 Sgr. Gebiihren des Kammergerichts nicht angewieſen find,” 

Wenn fisfalifche oder Stemypelftrafen bei Unfertigung 
der Liquidation anzufegen find, oder Cuccumbensftrafen, 
welche der Kaſſe nicht verbleiben, ſo müſſen ſolche am 
Schluſſe der Koſtenrechnung , lediglich in der Sten Kolonne als 
ſolche bemerkt werden, damit ſie beim Eintragen zur Eportel» 
Kontrolle in die betreffende Nubrik kommen. 

Bei Stempelftrafen iſt auch der, zum Empfange des Denun= 
cianten- Antheils Berechtigte, zu nennen. : 

Eben ſo müſſen in der 7ten Rubrik die Stempelgattungen, als 
Werthſtempel und Expeditionsſtempel, wegen des richtigen Bers 
brauchs, jebeśmal notirt werden. Bei Kriminal: und fiskaliſchen 
Sachen müſſen ſie, in gleicher Art getrennt, zum Reſerviren 
bezeichnet und der Beamte genannt werden, dem von dem 
Werthſtempel der vierte Theil gebührt. Dieſe legtere Beſtim- 
mung gilt auch für das reſervirte Porto, in Abſicht der Tantieme 
bon 10 Prozent, wenn ſolche nicht Einem Beamten zukommt. 
Die Schreib: und Botengebühren ſind wegen des leich» 
tern Ueberbli>s bei Reviſion des Koſten - Anſatzes in der Koſten: 
Rechnung zu trennen. 

In der Sportelkonkrolle werden ſie mit den übrigen Gerichts: 
Gebühren in eine Rubrik eingetragen, A 
So wenig der liquibirenbe Sekretär bie bei der Kaffe ſchon zur 
Soll-Einnahme ſtehenden Auslagen wahrzunehmen hat, darf“ 
dieſes mit den Koſten geſchehen, welche, vor Einleitung 
dieſes Verfahrens durch die biSherigen Soll- Einnahme» 
Beläge, der Kaſſe bereits zur Einziehung überwieſen ſind. Ob 
dies geſchehen, ergiebt ſich aus dem Eintragungsvermerk auf 
den einzelnen Piecen. 

6* 
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Wenn ſolche Akten , in denen ſchon vor Cinleitung ves 

jegigen Verfahrens verhandelt worden, beendet ſind, und ma 

gegenwärtigen Vorſchriften zur Koſtenliqnidation gelangen, 

hat der liquidirende Sekretär bei den Anſäßzen der frühern Ver 

waltung, lediglich zu prüfen: ob Koſten irgend einer Ark gif 

geſſen find? Solche Poſten hat er dann entweder in die Lit 

pation der neuen Koſten mit aufzunehmen, oder, wenn ſie 6
“ 

bähren fremder Behörden und berechtigter Empfänger betreffe" 

wiesub 11. beſtimmt worden, zur Anweiſung bemerklich zu mache" 

fo 

16) Die Koſtenrechnungen müſſen prompt gefertigt und zur Rev! 

ſion befördert werden. Sie ſind, wie das Schema zeigt, gol 

Sekretär, oder von dem dazu vom Dirigenten beſtimmten Gł 

Hilfen des Sekretärs , zu unterfchrciben; dieſer iſt für die grid” 

tigkeit und Zuverläſſigkeit derſelben verantwortlich, und we 

bei der weiteren Reviſion ſich ſolche Mängel und Verſtöße find!" 

die mit Anwendung pflihtmäßiger Aufmerkſamkeit zu vermei!" 

ſtanden, in eine angemeſſene Drbnungófirafe zu nehmen. 4 

hat auch jedesmal auf dem AktendeEel zu bemerken , bis zu gó 

chem Blatt der Akten, die Koſten nachliquidirt worden; 3. De 

„machliquidirt bis BL 85. am Hz 1834.“ 

um mit Leichtigkeit prüfen zu können, ob in einem gute" 

fii nod) Koſten nachguliquidiren find. 

Alle auf dieſe Weiſe angefertigte Koftenredynungen werde" 

jedem Büreau in eine ganz einfache Liſte , mit 

laufender Nummer, 

Aktenzeichen, 

Datum der Abgabe, 

- Datum des Rückempfanges 

eingetragen, und ſodann mit den Akten an den Sportel? 

viſor befördert, 

i 

go 

if 
47) Dieſer hat bie Rechnungen einer ſtrengen Prüfung zv u 

werfen, deshalb mit den Akten genau zu vergleichen und DA 

19) 

%)
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DER 

zu wachen, daß die gejeglichen Vorſchriften bei.dem Koſtenanſatz 

beachtet werden; er muß dabei das Intereſſe der Kaſſe überall 

im Auge behalten, aber auch darauf ſehen, daß den Partheien 

nicht zu nahe getreten wird. 

Vorgefallene Irrthümer hat er ſofort mittelſt rother Dinte zu 

berichtigen. 

Die revidirten Mofienrechnungen werden ſodann Bez 

hufs derFeſtſezung dem Kaſſen-Kurator täglich vorgelegt, 

Die fefigefegten Koſtenrechnungen erhält der Ren- 
dant welcher die im Kontobuch ſchon notirten Auslagen (bei 

ſolchen Sachen in denen noch vor Einführung dieſes Verfahrens 

Koſten angeſeßt find, auch dieſe) wie die Kaſſenquote, hinzuſeßt, 

den eingezahlten Vorſchuß abrechnet, und die Rechnung für jeden 

Debenten ſchließt Dazu fertigt er ſofort das nöthige Mandat 

an die Parthei, entweder zur Einzahlung des Reſtes oder zur 

Zurü&nahme des Vorſchußbeſtandes. 

Zur Einzahlung des Reſtes werden jedem Debenten 14 

Tage Friſt, zur Vermeidung der Exekuion, geſeßt; Koſten- 

Vorſchußbeſtände an auswärtige Partheien, werden bei Sum- 

men unter 5 Rthlr. ſofort mit abgeſandt, und dient der Poſt- 

ſchein dafür zum Belag. Wenn aber der Empfänger noch in 

einer andern Sache Prozeß führt, und als Extrahent erſcheint, 

iſt der Vorſchus lediglich dahin zu übertragen, und daß dies 

geſchehen, ihm bekannt zu machen. 

Der Koſtenanſaß für das Koſtenzahlungs = Mandat wird 

vom Sekretär gleich mit in die Koſtenrechnung aufgenommen. 

Den Betrag der feſtgeſezten Koſtenrechnung, verſteht ſich mit 

Yusſchluß der ſchon gebuchten Auslagen und ſonſtigen Koſten, 

trägt hiernächſt der Kontrolleur, nach vorherigerReviſion des 

Kalküls, in die Haupt-Sportel- Kontrolle, für jeden Debenten 

unter einer befonderen Nummer, ein. 

Wo dies wegen Theilung der Stempel Schwierigkeit verur? 

ſacht , kann zwar auch die Rechnung für mehrere Betheiligte gle 



23) 

24) 

25) 

os 

ſammen eingetragen werden, dann muß aber in der Rubrik „BV“ 
merkungen““ von ihm der Betrag angegeben werden, welche pon det 

Hauptiumme für jeden einzelnen Zahlungspflichtigen zu Fontit™ 

iſt, damit hiernach die Eintragung zum Kontobuch erfolgen kan" 

In den Rubriken 10, 11 und 13 der Haupt: -Sportel-Kontrol* 

muß er zugleich die, zum Empfang der zuläſſigen Tantien! 

Berechtigten, notiren. 

Zu der eingetragenen Koſten -Rechnung läßt der Kontrolle 

ſodann die Stempel von dem Diſtributor kaſſirk beifägen/ 

mit denſelben wird die Koſten- Rechnung nebſt den einſtweilt 

mundirten Zahlungs - Mandaten und Rechnungen für bie PO 
theien, dem Kaſſen- Kurator vorgelegt. 

Dieſer hat bei der Unterſchrift der Zahlung8-Mandate, welt 

der Rendant kontraſignirt, zu prüfen: ob die Summen ?" 

Mandate mit der Koſtenrechnung übereinſtimmen, ob die Sten" 

pel richtig bei der Rechnung ſich befinden, und ob ſie kaſſirt fis 
Dieſes Geſchäft muß in der Salarienkaſſe täglich abgenoll 

werden. 

Nach der Vollziehung des Kurators werden die Reinſchriften of 

Zahlungs-Manbate nach einem darüber zu führenden Journal, i 

ben Botenmeiſter abgegeben, die Koncepte aber bleiben, bid y 

ihrer Erledignng durch Zahlung, Niederſchlagung oder Stund vu 

in der Kaſſe, die Koſren-Rechnungen Dagegen werden nebſt of 

faffirten Stempeln in das betreffende Bureau gegeben. 

Nach erfolgter Einheftung in die Uften iſt das Blatt der 

ſten = Rechnung auf dem Uktendeckel zu bemerken. 

Ueber die Ablieferung der Rechnungen nebſt Stempel, itt 

Verzeichniß nad) Datum und Nummer der Sportel-Kontrolle, " 

der Kaſſe zu führen, in welchem die Regiſtraturen den Empf" 

jedesmal beſcheinigen müſſen. 

5 

*) In ſv weit fie nicht zu ben Ausfertigungen felbft verwendet werden 

4)
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BY | 6) Bei Anfertigung und Reviſion der Koften-Rednungen muß 

der auch ein beſonderes Augenmerk darauf gerichtet werden: ob über? 
pe haupt die Koſten von den Debenten nach ihren bei den Akten 

ni ermittelten Vermögens= Verhältniſſen erfordert werden können? 

i: Ergiebt ſich, daß die Wrmuth ſchon beſcheinigt, oder die Eres 
M kution wegen Einziehung des Vorſchuſſes fruchtlos ausgefallen 

iſt, ſo werden die Koſten für ſolche Schuldner nicht erſt liquidirt,. 

eu ſondern auf der Koſten = Rechnung wird in Betreff eines folchen 

R Debenten blos bas Nóthige, mit Qinweifung auf die Blätter der 

ile Uiten, bemerkt. 

pat 
Bei folcher Gelegenheit muß indeſſen noch geprüft werden, 

ob es gejcglich zuläſſig iſt, von Den vermögenden Gegnern oder 

1d andern Intereſſenten, diejenigen Koſten zu erfordern welche ſie 

W| extrahirt haben. Der Sportel- Reviſor hat in ſolchen Fällen 
em ſowohl in dieſer leßten Beziehung, als in Abſicht der Beweiſe 

fi | fiir das Unvermögen, die Akten gu revidiren und die Einziehung 

gd der Koſten don den Ertrahenten, oder bie Niederſchlagung der 

für die wirklich unwermógenbe Parthei etwa ſchon Fontirten Koſten 

of und Uuslagen, in Untrag zu bringen. 

; qn Dieſe Anträge gehen dann dem Kaſſen - Kurator: zur Verfüs 

gp gung zu. : 

un) 4% ee Ag > s : ' 
p) Iſt indeſſen bei Grunbbefigerw oder auch andern Perſonen, noch 

eine entferntere Ausſicht zur Erlangung der Koſten vorhane 

„gy dein, fo werden dieſelben gwar liquibirt, bie Auslagen dagegen 

| wegen vorlaufiger Uncinziehbarteit bis auf 1Ggr nie: 

i dergefchiagen, infowcit nicht eine dergleidyen Niederſchlagung bei 

| demſelben Schuldner ſchon früher erfolgt, alſo bereits cin ſolcher 
i] Reſt von 1 Sgr. zur Nachricht vorhanden iſt. Der ganze Be: 
| trag aber wirdineine, von der Kaſſe beſonders zu haltende Liſte, *) 

| ES 

w € 

) Das zu beobachtende Formukar befindet ſich ©. 85. der Juſit« über 
die Kaſſenverwaltung bei den Inqmiſitoriaten, 



„für vorläufig niedergeſchlagene und auf 
„Anſaß gelaſſene Koſten,“ 

eingetragen. 

28) In allen Sachen, welche durch Eine Verfügung beſeitigt wet“ 

ben, 3. ©: 

a) Geſuche um VollſtreXung ergangener Rechtsſprüche, Erthel? 

lung von Zeugniſſen und Abſchriften aus reponirten und ful? 

renten Akten, welche nicht zum Prozeßgange gehören; 

b) Geſuche um Feſtſezung und Einziehung von Mandatarie" 

Gebühren; 

c) Mandats - Klagen; 

d) Unftellungóz und Urlaubsſachenz 
e) Excitatorienz 

f) Requiſitions- und Beſchwerdeſachenz 

8) Geſuche in Hypotheken= und Vormundfehafts = Angelege" 

heiten, u. d. m. 

find die Koſten ſofort bei der Expedition anzuſeßen, un 

inſoweit das Unvermögen nicht ſchon bekannt iſt, von dem EY 
trahenten durch Poſtvorſchuß, oder wenn er am Orte wohn! 

durch den inſinuirenden Boten, einzuziehen. 

29) Solche Poſten werden ſämmtlich in die von dem Salarien-Kaſſe!" 
Kontrolleur zu führende 

Kleine Sportel - Kontrolle ; 

eingetragen, dem wegen des Anſatzes der Koſten , deſſen Re?“ 

ſion und Berichtigung, wenn er nicht zugleich Sportel- Revi" 
iſt, die Obliegenheiten deſſelben übertragen werden. 

30) Auf dergleichen Expeditionen muß bei dem Koſten-Betrage vo 

Sekretair vermerkt werden 

) „gleih einzuziehen“ ą 

und der Kontrolleur ſekt zum Zeichen der Reviſion und Eint" 
gung die Nummer der kleinen Sportel= Kontrolle hinzu. 

tegterer muß darauf achten, daß früher erwachſene, vo 

nicht erforderte kleine Koſtenbeträge nadliquibirt, und nef 

i)



SS. Se 

den Uuslagen, welche namentlich bei Requifitions: und Bes 

ſchwerdeſachen etwa ſchon früher entſtanden find, gleich mit 

eingezogen werden. = Der einzuziehende Betrag nebſt der 

i Nummer der kleinen Sportel = Kontrolle, iſt auf der Adreſſe der 

Verfügung jedesmal genau anzugeben, 

U) Wenn gleich jeder Decernent verpflichtet iſt, in folchen Alngee 

legenkeiten bei der Verfügung die ſofortige Einziehung der Koſten 

j mit anzuordnen, fo haben dod) die Sekretäre beſonders hier? 

bei auf das Intereſſe der Kaſſe ein wachſames Auge zu richten, 

damit ſolche Sachen nicht koſtenfrei durchgehen, oder die Koſten 

refervirt werden, was bei der Akten - Reviſion nur zu kleinen 

Nachforderungen führen müßte. 

Jedenfalls iſt dann, wenn bie Vortragsſtü>e und Koncepte zu 

den Akten genommen werden, bei dergleichen Sachen nachzu - 

ſehen, ob die Koſten angefegt und eingetragen worden find. 

nd Die bemerkten Verſehen ſind brevi manu dem Sportel- Reviſor 

Go anzuzeigen, welcher die nóthigen Anträge wegen der Nachliquida- 

tion zu formiren hat. 

» In den Fallen, wo Geſuche zu bereits repouirten Akten einge- 

io? ben, hat das Bureau auf der Piece die Bemerkung „reponirte 

Akten“ auf eine in die Augen fallende Weiſe zu notiren, damit 

der Decernent und Sekretär um fo mehr auf das ſofortige Einz 

ol ziehen der Koſten adptet. 

en 

u 

iſt | 3) Schließlich haben die Sekretaire darauf ihr beſonderes Augen- 
merk zu richten; 

gol! a) daß in den Furrenten Sachen, wo die Koſten nach dem hier 

vorgeſchriebenen Verfahren der Nachliquidation vorbehalten 

bleiben, wegen fofortiger Verwendung oder Refervirung der 

ui" Stempel, nach den Bemerkungen zur Nachweiſung der gleich 

A verbrauchten Stempel, (Formular C.) genau verfahren wird; 

yf b) daß in den zu erlaſſenden Requifitionen jedeśmal vermerkt 
ne wird; ob bie Parthei zur Koſtentragung vermögend oder arm 
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iſt, und im erſtern Falle, nad) welcher Kolonne der Sportels 

Taxe die Koſten zum Anſaß kommen, 

Im erſten Falle muß auch bie requirirte Behörde erſucht we 

den, ihre Gebühren, wenn fie die Summe von 5 Nthlr. nich! 

überſteigen , ſofort burch Poſtvorſchuß einzuziehen, jedenfall? 

aber genau zu ſpecificiren; im andern Falle muß ſie erſucht 

werden, der Requiſition koſtenfrei zu genügen, und unte! 

portofreier Rubrik, ober mit Beachtung der Vorſchriften wege! 

des reſervirten Porto, zu antworten. In dieſem Falle iſt auß 

das Porto der Abſendungs - Verfügung zu reſerviren. 

Eins oder das Andere muß in jeder Requiſition bemer! 

ſein, damit unnüße Schreibereien vermieden werden, 

R 

Ak 

Ret



p 

jt 
{3 
vt 

ter 

en 
id 

aft 

Kaſſenzeichen Vol. pag. 
un Vol. pag. JE) xe Aktenzeichen Litt be Objectum litis. 

‘+ te Kolonne der Sporteltare. 

Koſten- Rechnung 
aus der Sade A...... gu Ń wider B. gu N. 

entweder: für die ...te Inſtanz 

ober: fir den Zeltraum oom ..... bid ..... 

vo on Fol, bis Fol. der Akten. 

EE 

Revivirt und zur $efifebung befördert. | Angefertigt . . . . den ten 
Z DASZ TE 505770 

Ramen des SGportel-Revifors.) 
as 

oh eee 

(Namen des Sefretairs.) 

Beck test, 

4) Die Koſien werden, mie liquidirt, Fefigefegt. Ad II, fiir 
B. bleiben ſie auger Anſatz, die Uuslagen aber werden 
niedergeſchlagen. 

2) Der Koſien-Vorſchuß-Beſtand des v. P. ad 26 Sar. 4 Pf. 
iſt einzutragen und mit»abzuſenden. 

(Oder was ſonſi zu bemerken iſt.) 
Ń.... Den 46. Januar 1835, = 

Namen ded Kaſſen- Kurators. 
12 Get. Ports = Auslagen. 

4 NRthlr. 18 Sar. 6 Pf. Gebühren des Stadtgerichts B. 
&umma 2 Rthir. — Sgr. 6 Pf. ſind niedergeſchlagen. 

sub Nio, 4. der Niederſchlagungs - Liſte pro 1835. 
N. Kontrolleur. 2 

SB 

| Rthlr. 15 Sar. Werthfiempel und Eingetragen sub Nro. 5, 
hRthlr. -- Sgr. Expeditionsſtempel und Nro. 6. 
I beigefügt. der Haupt = Sportel = Kontrolle, 
RE den +. > . . +» Den 47. Januar 1835. 

N. N. 
Stempel « Difiributot. Kontrolleur, 
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2 5 Ge- |Boten-|Sdreibj Fs trägt 
SjWofür die Koſten] richts- iGebüh- [Gebüh- "| = || 

ash & Sebfib- pel. > Summa 
Sis Gebtih-} ren. ten. 3 
2 Ę angefegt worden, | ren. Ę 

ES =: & 

4.4 2. 4% Rel ſg+vf RL. ſg. vf. rene ae ig 8. Gać 10. it, 

I SB |. Sir b. Kläger A 
a : > 

SPF | Nittheilung b. Klage 
an Berflagten . . | 1] 2) 68--| 3] 9F—15 —f —| 1/21) 3 

—— [Mandatum insin. an 
das Gericht M. . |— 2—4— 5 —| -4--| 7|- 

SE Vorladung d. Klägers 4| 2| ój—| 3| 9—| 2) 6-4 =4 1) 8) 4 
101%. ITerminsgebühren . | 4|- Tel |E —] 4| 7) o 
23122 JCopia decr. ti. prot. 2 20 - j-/22|- 
—{,, |Cop.yid. d.Vollmachiß--|10,=4- —10|-1-|15] —Ą 4! 5|- 
461-7 JRequiſ. d.Stadtger.B 21-4-| 5—-|-| —|--| 7|— 
he Vorladung d. Zeugenß =| 8 7| 60-|-4 — j--115| 6 
56122. IInſer.-Geb.zur Hälfte) 61--|1-4- 2 AE = EF 
—|-- jUrtelsgeb. zur Hälfteß 5 z —|-|-| —| 5147| 6 
-4-- [Werthſimpl. z. Oalfteq —|—|--| - | |= <P 445] —| 4115|— 
6085. |publitationsgeb, 3. | 115—|—-| 7] 6--|—-|--|-|15] —| 2) 7] © 
Fiinffiszefifegung der Man- 

! datariengebühren I-|=|=4--|=-|-f--| 2) 64 -|— 2| 6 
—\ PMitth. d. Koftentech|—| -|—| — |= 2 6R=|-] —]-| 2) 6 

RKaffenquote ... . | 11 3/1 EE EE ES 4) 2110 
Summa .-. 920) 3110] 1/44|—§ 2I10—] 515] —f29/12)10 
e r E00) 

Expeditions: 11-4 

Werthitemyel 4145] 

Hierzu kommen an Uuslagen nach Vol.I pag. 16 

R. 426. Mai 1834. Porto nah M. ... 222-222. - PH] 9] © 
A. 324, Juni 1834, Porto von M. incl. 16 Gar. einge- 

zogener Gebühren ... 1-2 ee eget eee 1| 2— 
B. 165. Juli 1834. Porto nach B. zur Qalfte .. ; . . + |—-| 6— 

A. 408. September 1834. Porto von B. zur Hälfte . j=-| 6— 

0. 4. Januar 1835, Gebühren d. Gtadtgeridhts B. Deśgl.j 11181 6 

Meberbaupt . . . 432120,40 
Vorſchuß iſt bezahlt . . - ſtöl=!= 

Bleibt Reſt - . . ZU 

Obige 29 Rtl. 12 fgr. 10 pf. welche mittelſt Mandats vom 

ſind eingetragen sub Aro. 5. der Januar erfordert 

Sportel : Kontrolle. 
N. Kontrolleur. 
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Ges | Boten- jSchreib trägt 
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4, > 6. is 9. 
Mtl fa. FAKE. ſa. vf IR fg. VERE (9. Rtl. fa.pf.MO, [414 

11. Für den Verklagten B. 
Nach Fol. 26. iſt von demſelben der Vorſchuß durch Exe- 

fution nicht zu ermächtigen geweſen, derſelbe auch 
nach dem dort befindlichen Bericht völlig arm, wes- 
halb die Koſien außer Anſatz bleiben werden. 

N. (Namen des liquidirenden Beamten.) 

do
 

al
 

An Wuslagen ſind eingetragen Vol. IV. pag. 83. 
B. 465, Juli 1834, Porto nach B. zur Hälfte ...... --| 6j-- 
x 408. September 1834, Porto von B. zur Hälfte. . . |-| 6;- 
D. 4. Jan. 1835. Geb. des Stadtgerichts B. zur Hälfte | 4148| 6 

Summa ,,. „| 2i—! 6 

welche demnach niederzufchlagen find. ) ne ab gen ſi 
endant. 

LIL, Für 0. Litisde: 
fnunciaten Haupt: 
mann v. P. zu B. 

„JRequiſition a. d.Kam- 
mergericht . . . . | 4| 2) 64-4 3) 4--| 7| 66——] — 

„JTerminsgebühren . | 4 7 
-PMittheil. d. Eingabe 

des Juſt.-Kommiſſ 
C. an die Parteien 7| 6|--|25— —| 1) 2) 6 

A- IBefifesung der Manz 
datarien-Gebühr. 

— IMittheilung der Ko- 
fien:Stechnung . . —|— 

RKaffenquote . » - . |-HO1]-|— 
Summa . . . 4 5|43| 5|--148| 9) 1] 7| 6—|-— —] 7| 9) € 

NN R A 

Dazu kommen an Auslagen nach Vol. V. pag. 1. 
B, Nr. 490. Auguſt 1834. Porto nach Berlin... ... -|-6j= 
A, Nr. 463, Sept. 1834, Porto von Berlin einſchließlich 

4 Mtl. 3 for. Geblibren ........ SSE 4(18|— 
Ueberbaupt „.. | 9| 3] 8 

Darauf find bezahlt . . . #10 
|. Mfo zurücfzugeben . . . j--126] 4] 

welche mit der Koſten = Rechnung abgefandt werden. 
ny 9 Sgr. 8 Pf. Koſten find ei N. Rendant. 

. gt. «Koſten jind elite 26 Sgr. 4 Pf. Koſten-Vo „Be- 
ragen sub Nro. 6. der Sportel-| and {ind Na Di IE 
trolle. nuar c. eingetragen. | 

N. Kontrolleur, N, Spottel = Reviſor. 
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Formular H. 
| NEO 

Rontobud 

der Salarien - Kaſſe 

des 

Königlichen ......... Gerichts zu ,........ 



Der Kaufman? | , 
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ceca SERENE zicc =. = 
Soll - Einnah- 
me-Belag. 

Es Soll zahlen. Gis 
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1) In Sachen des Kaufmann D... zu M" | w 

0445 ift eines Dokuments. . . . . . -- [45 4834| C Stempel zur Abſchrift ein 3 Ds : ents e icz zam der 

2) In der Vormundschaftssache seiner Ki | te 
1834| — | 447]an fiberwiefenen Reſten des aufgelöſien Gerichts N.] 8 7 Be 
— | BY | s95|nadliquivivte Mofen 4. 000000 2 de EE eis 15| 5 , 

ultimo 1834 [23]82 | 
4835| A, | 25) {orto für ein Schreiben des Gerichts N., wobei En 

4 Ntblr. 7 fgr. -Poſtovrſchüß=-.. 0». | 1/2 

3) In der Sache wider B..... zu N....- wel | te 

4334| — | 448fan fiberwiefenen Reſten des aufgelöſten Gerichts N. |10 -\4 
See lal ek: Serge ee fe ee —| ae 
— | x. | 524]Porto von M. incl. 16 fgr. Poſivorſchuß . . . | 4) 2, 
=4|5B.| aes ponety Ho BEDE eo ee A A 
— | A, | 408{ orto von B. zur Hälfte. - «  » - - - «0-09. - — LY 

ultimo 1834 11111?) 6 
4835| D. | 1|Gebiibren des Stadtgerichts B, zur Hälfte. . . . . 1118140 
=D 5]Nachliquidirte Koſten erſter Inſtanz ........ 29 A 
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Des | Tag s . Enn per | Es ist gezahlt oder nieder- 
abme. Zah- Bemerkungen, durnals, | 9997 geschlagen worden. 

lung. 

biz. Ńro. tl. fav. pf. 

wider denselben, wegen..... (Aktenzeichen D. Nr. 7, Kon- 
tozeichen des Gegners Vol, IV, pag. 18.) 

deſignation. 

Ue i p erster Ehe. (Aktenzeichen A. REBTJ Ra ee ee 
06|2649]2. Dec.Jourd den Exekutor N, fiir RU. 12 fg, 6 pf. evfordert. 

4834 | den Kaufmann A. . . „ (23/42) 6] Den 12. Nov. ej. monivt, 
Salancirt pro 1834. |—|—|— io az 

Den 6. Sebruat 1835. 
10 Nthlr. Vorſchuß ex- 
fordert Mr. 630, der 
Vorſchußliſte, 

ven „....+ (Aktenzeichen A, Nr. 36, Kontozeichen des Gegners 
1834 Vol, IV. pag, 83.) 

© |1827|6, Sunifourd den Exekutor N. an 15 RÓL. Vorſchuß evfor- orfdhug ...... „+ M5] | dertden 24.A8vil 1834 
; Nr. 631. der Bovſchuß: Nr. 426. pro 4834, niederge- Liſte. 

(pi enmegenirrigen monivt den 16. Mai ei 
ap BĘEB FEC . 1401--j-- dA der Exefys 

ultimo 1834 125|--1-|177520 (6. TOVE 53: 
Alſo Beſtand pro 1834. 134 Rthly. 10 fat. j ZEIUBEUE. Dor 

6 pf, Bro. 163. dev Reſten-Deſio nation, = i Śanuay 18. 55. > 
ven 8. Febr. ej. monivt 
— Exefutionsliſte C. 
(Yo. 518. 

geſtundet bis 1 JUl1833. 
Berfiig, vom 6. März. 



Bemerkungen 

über den Gebrand des Kontobuchs, 

1) Mas Kontobuc) iſt bei den Untergerichten nah Perſonen aw 

2) 

3) 

zulegen, dergeſtalt, daß jeder Perſon in Verhältniß der Meng! 

von Rechtsangelegenheiten, welche ſie betreibt, eine oder meh" 

rere Seiten gewidmet werden. Die Perſonen , welche in eine" 

Orte wohnen, werden hintereinander gebracht, mithin vo 

Kontobuch, welches in mehreren Bänden anzulegen iſt, no“ 

Ortſchaften getrennt. Von den Ortſchaften ſind diejenig" 
möglichſt zuſammen zu halten, welche zu einem Exekutio»“ 

Bezirk gehören. 

Für größere Städte iſt es angemeſſen, die einzelnen Debe" 
ten nach alphabetiſcher Ordnung einzutragen, wodu! 

pas Auffuchen erleichtert wird. 

Die Anlegung eines Konto wird nur dann ndöthig, we" 

ein Vorſchuß erfordert iſt, eine Auslage oder die Koſten - RY’ ; 

nung eingetragen werden ſoll. Auf jedem Konto werden ; 

Sachen, wenn deren mehrere vorkommen, unterſchieden, " 

wenn eine neue binzutritt, der älteren immer einiger se 

- gelaſſen, damit bie Koſten, welche nadfommen, nod) yt 

finden können. 

4) Des Debenten, die außerhalb des eignen Boa 

gels wohnen, iſt ein beſonderes Kontobuch zu widmen, wel 

wieder möglichſt die in Einem fremden Gerichtsbezirk woot 

ben Partheien hintereinander enthält. b 
Dieſem Kontobuch auswartiger Debenten iſt ein alphabet?" 

Regiſter vorzuheften. 
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5) Bei ben Oberlandcógerichten erhält ebenfalls jede Perſon ein 
Konto, und es find die Debenten zuſammen zu bringen, welche 
in einer Stadt und in dem Bezirk Eines Untergerichts wohnen. 
Für die außerhalb des Obergerichtsbezirks wohnenden Parteien 

iſt ein beſonderes Kontobuch anzulegen, und darin ſind wieder die 

Obergerichtsbezirke zu trennen. : 

So weit es -möglich, iſt in den einzelnen Abtheilungen die 
alphabetiſche Ordnung unter den einzelnen Debenten zu beachten, 

W ; ; - : 
R wodurch die Anlegung weiterer Regiſter vermieden werden Fann; 
U wo dies, wie bei dem Kontobuch audwartiger Debenten, nicht 
ut angeht, muß ein Regiſter angelegt werden, um das Uuffuchen 
"| „gu erleichtern. 

na) | 6) Dieſe Art der Kontobuchfährung nach Perſonen, ſoll den Bor | 
jg | , theil gewähren, daß überall gleich der ganze Reſt eines Deben= 
ws ten zu überſehen, alſo bei Exekutionen, Beſchlagnahmen und der- 

gleichen , immer die ganze Schuld deſſelben zu betreiben ſteht. 

„ve Eben ſo wird ein ſolches Konto' ſtets den Nachweis geben, ob 

TU ſchon wegen gänzlichen Unvermögens , Niederſchlagung erfolgt 

iſt, alſo der Anſaßz von Koſten überhaupt unterbleiben mußz 

ven endlich) giebt ein ſolches Konto, auf welchem die ſämmtlichen 

gd | Rechtgsangelegenheiten einer Parthei zu überſehen ſtehen, häufig 

pit Mittel an die Hand, der Kaffe zu ihren Koſten zu verhelfen, 

| a 7) Das Eintragen der kleinen Beläge, welche hier sub A, B., C. 
pr und D. bezeichnet find, wird keine große Mühe machen, wenn der 

Name, Stand und Wohnort des Debenten nur genau 

; bezeichnet, und das Aktenzeichen richtig angegeben iſt. Nach 

ie den abgefonderten Ortſchaften, bet auswartigen Debenten nach 
: R bem Regiſter, kann das Konto einer Parthei ohne Schwierigkeit 

i ) ermittelt werden; auf demſelben iſt burch Vergleichung des 

; ‘i! Aktenzeichens zu erſehen , ob in der bezeichneten Sache ſchon eine 

‘if Abtheilung des Konto vorhanden iſt. 
Findet ſich eine ſolche nicht, oder iſt noch gar kein Konto 

7 * 
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für den Debenten angelegt, mithin ein neues Konto oder ei" 

neue Abtheilung zu beginnen, ſo iſt es angemeſſen, zuvor die 

Akten einzuſehen, um die Ueberzeugung zu gewinnen, daß vie? 

wirklich nóthig iſt. Dieſe Schwierigkeit wird ſich indeſſen größ? 

tentheils nur beim Eingangs Porto ergeben, welches ſein“ 

eigenthümlichen Verhältniſſe wegen, beſondere Aufmerkſamkeil 

und Mühe erfordert, da oft der Zahlungspflichtige, zuweilt" 

ſelbſt die Sache, zweifelhaft "erſcheint. 12) 

8) Was die Eintragung der Soll: Einnahmebeläge auf die Kont!“ 

Bücher betrifft, fo iſt es nothwendig, daß die kleinen Beläg“ 

A, B., C. und D. nie länger als 8 Tage zurud ſind. Wen" 

daher auch geſagt iſt, daß ſie in Monatsheften zur Kaſſ! 13) 

gegeben werden ſollen, ſo muß doch die Uebertragung nicht p 

lange ausgeſeßt bleiben, vielmehr muß der Rendant mit de" 

Beamten, welche dieſe Nachweiſungen führen, ſich einigen, p 

daß er ſpäteſtens von 8 zu 8 Tagen dieſelben zur Buchung auf 

einen halben Tag erhält, und ſie auf Erfordern zurückgieb! 

Dies iſt nothwendig, damit der Rendant beim Anreihen pó 

gebuchten Uuslagen zu den Koften-Redynungen, die neuen Poſte" kt) 

nicht überſehen kann, 

9) Die Eintragung der nachliquidirten Koſten aus der Haupt:Spof | 

tel = Kontrolle geſchieht bei Erlaſſung des Mandats, und mona! | 

lich wird eine Vergleichung vorgenommen. Die unter den eing“ 

tragenen Hauptſummen enthaltenen fiskaliſchen und Stempel 

Strafen find in den Fallen wo fie vorkommen, zugleich nad) 
ridtlid) ante lineam im Kontobuche zu nofiren. 

40) Aus der kleinen Sportel = Kontrolle werden die unbezahlte! 

Poſten nach dem diesfälligen Monatsſchluß, alſo nach ve i 

40ten des nächſtfolgenden Monats, einzeln zum Kontobud 

übertragen. Wenn auf Grund der Anzeige von Boten, in pł |< 
chen Sachen ſchon früher beſondere Verfügungen wegen der Ei" » 

ziehung ergangen find, ſo erfolgt auch die Buchung früher, 
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X | 11) Aus der Miederfhlagungślifte werden die Gebühren, 

ie welche Perſonen und Behörden nach der betreffenden Rubrik zu 

7 erſetzen haben, einzeln auf deren Konto gebracht; die Stempel 

F | quartaliter auf das Konto der Steuerbehörde; das Porto und 

er bie baaren Auslagen in Partheiſachen dagegen in gleichen 

cit Zeitabſchnitten auf das Konto des ertraordindren Fond der 
ti Salarienkaſſe. 

12) Die etatsmäßigen Zuſchüſſe werden auf das Konto der zahlen- 

07 den Kaſſe mit dem Jahresbetrage, nach dem Etat, die extraor- 

gł dindren Einnahmen auf Grund der Mandate, hier zum Debet 
jl gebracht. 

fe | 13) Aus dem Einnahme = Journal muß die Uebertragung zum 
{0 Kredit täglich gefchehen; die niedergefdlagenen Koſten find 

yell einzeln zu übertragen. Bei den letzteren muß der Grund zur 

b Niederſchlagung kurz angegeben werden, 3 E. wegen Armuth, 
gul wegen irrigen Wufageds u. f. w. Die darunter etwa befindli- 

ht chen Strafen find ebenfalls im Kredit nachrichtlic) vor der 
pił Linie zu notiren. 

w | (6) Wenn der Fall eintritt, bag bie Koſten fir den Augenblik 

uneingiehbar find, und deshalb niedergeſchlagen werden ſollen, 

aber eine entferntere Ausſicht zur Erlangung derſelben, aus 
of : ; 
a x Konkursmaſſen u. f. w. vorhanden iſt, oder die Koſten auf 

gł Grundſtücke eingetragen werden können , fo muß für folche Po-= 

dh ſten cine beſondere Liſte*) „fir vorläufig niebergefchlas 

Fi gene und außer Anſaßz gebliebene Gelber” angelegt 

werden. In dieſelbe werden die Poſten erſt wenn ſie bis auf 

1 (gr. niedergeſchlagen worden , eingetragen. 

1 Eben dahin werden bie, — in Den sub. 26 und 27 der Juſtruk- 

eh tion wegen Liquidirung der Koſten (Anlage G.) bemerkten Fale 

ud len — außer Anfag gebliebenen Koſten gebracht. Es find in fol 
fo | SL 
44 *) Ein Formular zu dieſer Liſie findet ſich pag. 85. der Jufieuftion über 

vie Kaſſenverwaltung bei den Inquiſitoriaten vom 1, November 4835- 
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chen Fallen immer vor der Linie die einzelnen Syportel? 

Gattungen, welche niedergeſchlagen oder außer Unfag gelaf 

fen worden, zu bezeichnen, damit fie beim Eingehen in gleicht! 

Art wieder zum Alnfag kommen können. 

Vorgeſchoſſenes Porto und ſonſtige auf Grund der Nieder 

fclagung aus dem ertraordindren Fond der Kaffe geleiftett 

baare Audlagen, find bei dieſem Verfahren als Geridtsgedil 
ren zu nofiren, da fie als ſolche der Kaſſe verbleiben müſſe" 

wenn ſie ſpäter eingehen. 

Dieſe Liſte muß jährlich wenigſtens einmal durchgegang?" 
und nachgefehen werden, ob und welche Maaßregeln wegt" 

Beitreibung der Koſten etwa zu ergreifen ſind. 

In der Rubrik „Bemerkungen“ der ſämtlichen Kontobüich“ 
iſt alles dasjenige kurz zu notiren, was in Bezug auf pil 
Einziehung der Koſten geſchehen iſt, dergeſtalt, ooh 

man auf jedem Konto den gefeglichen Betrieb und die Thatiy’ 
Feit des Mendanten beurtheilen kann. 

Nach $. 37. der Verordnung ſelbſt, find die Sontobier gol 
14 zu 14 Tagen durchzugehen und mit den Zahlungs = Mand” 

ten zu vergleichen, die nicht eingegangenen Poſten zu monit! 

und zur Erefutionólifte einzutragen. Eben fo ſoll nach §. 9 

und 34 ‘wegen der Vorſchüſſe verfahren und, was geſcheht" 

im Kontobuch unter Bemerkungen ſtets notirt werden} * 

dieſem Durchgehen muß der Rendant namentlich auf ſolche go 

ſten cin beſonderes Augenmerk richten, Hinſichts welcher au 

dem Mangel oder dem Unzureichenden der Bemerkungen, | 

entnehmen ſieht: daß die Sache in Abſicht der Koſten nicht 4 

dem richtigen Betriebe, oder daß der Betrieb ins Sto<" 

gerathen iſt. 

Er muß in ſolchen Fällen, nöthigenfalls mit Hülfe © 

Akten, die Lage der Sache ermitteln und die erforderlichen *' 

. träge, auf Liquidation der Koſten, auf Erfordern de 

Vorſchuſſes, auf Niederſchlagung, nach den Umſtän?" 

U
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17) 

sa WE — 
richten, oder aber im eintretenden Fall die Uebertragung 
auf ein anderes Konto bewirken. 

Auch die Terminalzahlungen ſind hierbei zu beachten, 

und wo fie nicht prompt inne gehalten worden, unter Exeku- 
tion zu fegen. Eben ſo die geſtundeten Poſten. 
Sollten Ausnahmsweiſe Verhältniſſe vorwalten, die keine der 
unter No. 16. zur Beſeitigung des Reſtes erwähnten Maaßre- 
geln zuließen, ſo müſſen die Umſtände mit kurzen Worten 
bemerkt werden, damit in der Regel in jeder Sache der Be- 
trieb der Koſteneinziehung, von jedem Debenten, und für jede 
ſeiner Sachen, aus dem Konto vollſtändig hervorgeht. * Hier- 

auf hat der Kaſſen- Kurator bei den monatlichen und der Diri- - 
gent bei den außerordentlichen -Reviſionen genau zu achten. 



8
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Formular J. 
| eine eames tee 

Niederſchlagungs- Liſte 

des 

Königlichen ........ Gerichts zu ....... >: 
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Gerichts- | Stempel 

Bemerkung. 
Die in Rubrik 8., 40., 42. und 43. dieſer Liſie. 

ſtehenden Hauptbeträge kommen nach |> 25: 

wieder zur Soll- Einnahme, ohne beſonders in 

einen andern Soil - Einnahme - Belag übertra- 

s: s 
2 Wadą 0 7 

Ę 5 Ramen, | Benennung | Grund | (cx ate | weiche pie in fe 
B= IX | Stand und foer Sache aus] 3 Art | wirklich | kaliſcht śl z |.. er | weide | ver | und, 
212 Wohnort welcher > der | braucht | rtm 
Als : > Mieder< | safe find, fnatjacht 
<| > |ES des die Koſten i verblei veſeyvir! 

3 2 |= s] Debenten, teftiren, fhlagung | ven. find. 

ALS Q 7. 8 9 
1:12. 13 4, 5. 6. ttt. fa. vedoeet. ave freee. (a: 

1835] 
4]A.36] -?. |Ebemalige jKaufmann A. 

Pächter B. u u N. wider 
„1... + [denſelben » | Armuth. AD -47 

4 

Summa pro 1. Quartalj451[12| 656; 5|-—-|28—7 
em nami, 
onto: 5 
Buch 1191 

Vol. Pag fons intl 
übertra 2614517 

gen. W 
Wert), 
Stem, 
nd ve; 

en 
Sache! 
in 2 
Musa 

la, 
word! 

gen zu werden. 

N. Ka 

hy 

In calculo tebidirt und ß 
tig gefunden. 

tfulato"” 

1189 

en 

(25 
im 

font 
youd 
|. E 

m 

bet 
fen, 

WD 
UM 
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orto Joe | Gebühren | 2 | Sonfii- Raffene 
ten und pocie Ded dre nod | € | 5 | ge bez Zeichen 

| „ |fonftige BOOM unii nichtve- | 2 | = [ſonders A 
l$ge= vefervirel banre | daher ſzahlt ny & | = u ts 

{ Austagenß Wieder | und des: hf | 5) zu umma, Konto- 
Weres tes welche Keinzuzie: ß halb mą S | > fbezeich- Ontos 

"be £afegóon ſind, | der Aus) = = | nende Buch. 
zur Lat JUMO von gabe | = = ſt fallen, | wem. |weafatenj 2 | = | Poſten. 

1 müſen. | & | O 
vo. 4.15: 12. £35 14. fo do | 17. | 48: 19. 
Rg. pr Pe ra. we KUBA KKEJANGAC EW NATAS RURCWYR AN) ją. pf. Vol. Pag. 

Nie 12} I =j--|--|--3 1/18 2|-| 6j1V.,| 83 

h ! ! vicht B. 6 

25|=4 5| 8) 6) 3118| ojiC|20|—Ę 3/12, Oj43j—| 7,20126|10/--6 46 12]-] | 
wn ptt auch ALU welche ß ſind in |f wm | nämlich | 4 | 
Pato: in der R Conto- | den ver: Der Rus-ßſind auch ing, 15 wia zur Erſtatt 
Kd FAussabed Buch ſchiede paabe ebenJAusgabe nicg “| ZE HEBEI SN 

|. Pag.| niederge-JVol. Pagj nen Afalls nie-kdergeſchlagent, <=uENnbenz Gelder 
jum ſchlagen | zum |Debentenf derge- ie SE dotknac 
Debet | worden. | Debet | fontivt | feblagen. Bains dada 
ite übertra: | find aiſenhauſes, wel: gen. gen. 2 <e auch in Aus- 

Meinen Ver 
N, den 31. sa 1835. 

als Kaſſen- Kurator. 

gabe niedergeſchla- 
. gen ſind. 

== irxig wieder gefor: 
derte Inſertions? 
Koſten. 

Die Uebereinſtimmung dieſer Niederſchlagungöliſte mit den ergangenen 
fügungen wird hierdurch beſcheinigt. 

N 
Kontrolleur, 
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Bemerkungen 

wegen des Gebrand)s der Niederſchlagungs - Liſte, Formular J. 

1) Bie Niederſchlagungsliſte wird von dem SalarienFaffen - Ko” 

2) 

3) 

4) 

trolleur auf Grund der ergehenden gerichtlichen Verfügung“ 

gefährt; unter den leßtern iſt jedesmal die laufende Numm! 

dieſer Liſte, welche durch das ganze Jahr geht, zu notiren. 

Bei eigener Vertretung muß derſelbe die einzelnen Gebühre" 

Gattungen immer in die nämliche Rubrik der Niederſchlagung? 

Liſte bringen, in der ſie bei der Solleinnahme eing“ 

tragen find, jedoch unter Beriidfichtigung der sub 9» hi“ 

enthaltenen Beſtimmung wegen des Eingangs - Porto, Ga) 

beſonders iſt dies bei den wieder einzuziehenden Gebühren DU 

43ten Rubrik zu beachten. Jede vorkommende Abweichung if 

gegen den Kontrolleur ſtrenge zu ahnden. 

Die Ermittlung, in welchen Gebühren - Arten das niederzuſchl“ 

gende Quantum beſteht, kann nach der vorgeſchriebenen Art ve? 

Koſtenanſaßes nur leicht fepn, da das Konto die einzelnen Au? 

lagen und Gebühren ſpeciell enthält, wegen der nachliquibirt” 

Koſten aber auf Eine Nummer der Sportelkontrolle hinweiſ! 

wo die Gebührengattungen ſpezificirt ſind. 

Nur Hinſichts ſolcher Koſten, welche nach bem frühern Vi" 

fahren angeſeßt, und als Reſte übergegangen ſind, müſſen i 

derſchlazungs = Noten (Sufammenftellungen der Koſten nad) pit 

Gattungen) gefertigt werden, 

Bei Trennung der Gebühren fur die 13fe und 14te Rubrik a 

jededmal mit dem Yusgabe - Manual des Rendanten perglt” 

chung erfolgen, damit nur ſolche Poſten zur 14ten Kolonne fon“ 

men, welche im leßtern wirklich noch offen ſtehen. 

Daſſelbe iſt mit den Poſten in der Iten, 41ten, 15ten un) 

16ten Kolonne zu beachten, 

t©
> 
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ais Jm Fall übrigens ein Theil der Koſten eingegangen und nur 

ber Reſt niedergufchlagen iſt, fo müſſen die geleiſteten Zahlungen 

in der Art verrechnet werden, daß daraus 

a) die baaren Auslagen, Rubrik 10 und 12, 

b) Zehrungsfkoſten der Exekutoren und die, einzelnen Beamten 

zuſtehenden Kalkulatur= und Dollmetſchergebühren (Rubrik 

43 und 14), 

c) verbrauchte Stempel (Rubrik 8.), 

d) andere den Beamten zuſtehende Gebühren (Rubrik 13 und 14), 

e) die der Kaſſe oder andern Gerichten und Behörden gehdren= 

den Gebühren (Rubrik 7, 11, 13, 14., 

f) die Strafen (Rubrik 15 und 16) 

in vorſtehender Ordnung, befriedigt werden. 

Da der Kaſſen: Kurator dieſe Liſte als Rechnungsbelag zu 
"beſcheinigen hat, fo muß er von Woche zu Woche dieſelbe mit 
den Decreten vergleichen, damit er die Ueberzeugung der richfis 

gen Führung erhält. 

Bis zu dieſer Reviſion müſſen die erledigten Niederſchlagungs2 

Dekrete in der Kaſſe bleiben, hernach gehen ſie zu den Akten, 

Es iſt darauf zu halten, daß die Niederſchlagungen ſtets prompt 

gefördert werden, 

zur Niederſchlagung, wie er in der Liſte ſteht, genau anzugeben, 

damit das weitere Verfahren gegen den nämlichen Schuldner in 

den geeigneten Fällen danach beſtimmt werden kann, Tritt 3. €. 
der Fall ein, daß die Koſten „„wegen erwieſenen Unver» 

mögens“ niedergeſchlagen find, ſo müſſen in ferneren Rechts- 

Angelegenheiten die Koſten außer Anſaß bleiben, wenn nicht die 
Vermuthung vorwaltet, daß der Schuldner ſpäter zu beſſern Ver- 

mógensumftanden gelangt iſt. Werden ſie „„wegen weitausſe2 

henderBefriedigung“ vorläufig bis auf 4 (gr. niedergeſchlagen 
fo müſſen ſie in die, für ſolche und die hypothekariſch eingetrage- 
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nen Koſten, beſonders zu führende Liſte gebracht, und wie fo 

ches geſchehen, notirt werden, (Bemerkung 14. zu Formular A) 

Geſchieht die Niederſchlagung „wegen irrigen ln fa zed 

fo folgt daraus, daß die Poſt auf keine Weiſe noch einmal gefo“ 

dert werden darf. 

8) Die Liſte muß alle Vierteljahre geſchloſſen, in calculo geprüft 

vom Kontrolleur unterſchrieben , und vom Kaſſen - Rural!" 

beſcheinigt werden, am Jahresſchluß werden die vier Quart! 

zuſammengeſtellt. 

9) Bei der Eintragung in dieſe Liſte muß der Kontrolleur surgi” 

bie Wiedereingiehung der dazu geeigneten Beträge veranlaſſt" 

welches dadurch geſchieht, daß er 

a) über die zur 43ten Rubrik kommenden Poſten einzelne zur 

lungs = Aufforderungen an die Empfänger fertigt und ſie vo 

Kaſſenkurator mit vorlegt ; die Koncepte werden, wie 9 

andere, bis zur Erledigung in der Kaſſe verwahrt, Glei" 

mäßig muß die Ueberträgung zum Kontobuch erfolgen , W 

daß folche geſchehen, in der Liſte vermerkt werden. 

b) Der Betrag des ausgegebenen Porto , (Rubrik 40) wird a 

Schluß des Quartals dem Gericht ſummariſch ange 

welches denſelben auf den extraordinären Fond zur Berd! 

gabung anweiſt. 

Einer Specifikation dieſer Porto = Auslagen bedarf | 8 

hierbei nicht, weil ſolche in der, den Rechnungsbelägen pi” 

gufligenden Niederſchlagungsliſte, ſchon enthalten iſt. a 

Quartalbetrag wird zum Kontobuch ins Debet gebracht. 

Bei bem Eingangs - Porto iſt darauf zu achten, daß gi 

die durh Pofivorfhug erhobenen Gebühr!" 

als Porto niedergeſchlagen werden, dieſelben ſind A 

halb im Soll-CinnahmesBelag A, beſonders zu wert 

und dieſer Vermerk auch auf das Konto zu übernehmen« 
ji 

Cine UAnficht der eingezogenen Koſten , welche M 
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requirirten Behörden ſtets zu fpecificiren haben, 

muß in ſolchem Falle ergeben, ob die durch Poſtivorſchuß 

erhobenen Gelder in Auslagen beſtehen, mithin zur Ru- 

brif 12 gehören, oder ob ſie Gebühren des Gerichts und 

der Beamten enthalten, welche zu erſtatten und daher nach 

Kolonne 13 zu bringen ſind. 

e) Die Wuslagen in der 12ten Rubrik find nach den Beſtim- 

mungen des $. 25. der Verordnung unter No. 3. zu behandeln. 

d) Ueber die niedergeſchlagenen verbrauchten Stempel, Kolonne 

8, wird vom Kontrolleur eine Nachweiſung gefertigt, dem 

Gericht vierteljährig überreicht, und von dieſem an die 

, Provinzial = Steuer - Direktion in duplo eingeſandt, der 

Betrag aber unter Einer Summe, für deren Rechnung, zum 

Debet im Kontobuch gebracht. 

0) Sollten hierbei Eintragungen vorgekommen ſeyn, welche ſich 

hernach als irrthümlic ergeben, oder ſollten extraordinäre 

Einnahmen, welche ſchon kontirt worden, ausfallen oder nieder= 

zuſchlagen ſeyn, ſo iſt dazu die 17te Rubrik beſtimmt, 





Formular-K. 
— eee 

Uus gabe: Manual 

der 

Salarien- Kaffe 
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Es 
| Laut Aus b zł 

Soll» ſvorjäh- >> gau, 
A EH : Aus9 eu RE EM DI ROTES vorigen Jahr. || be 
Rech- : ER gpu 

nung. Tit. L Un Uusgabe-Reften = nal. 

Q r 
4 2. 3 a Nile. ig. GER 3. a 

a) An Befoldungen, 
447|22] 6] 8] 4 [Beſoldung der vakanten Stelle des Aſſeſſors 

H. pro 4tes Quartal 1834. 
Nach dem Miniſierial = Reſcript vom ten ſind 

. daraus gezahlt: | > 
4, dem Hülfsrichter Referendarius N. Diäten] ß 

pro November und December. . ..... 26] 417 
2. der Reſt zu gleichen Theilen als Remunera- gl 

tion dem 2c. und dem 24% «+. ++ . +. [22] 46? 
b. An durchlaufenden Geldern, 

mS 26) g. | 25RI. 10 fg. Kommiff.-Geb. d. Beamten, find pag. 
Sat 29| h. | 45 — 20—Gebibren und Kopialien der Kalkula- 

„ foren, find pag. | 
— |-|--| 34) k. | 46-- 15--reſervirteExpeditionsſtempel, ſind pag. 
— |-|-1 31 1 PI4- -- — ' Werthſiempel, find pag, 
= 31| m. | 44— 3—tefervirtes Porto, iſt pag. 
=" 32] n. B27— =— fiśtalifche Strafen, find pag. 
a 32} o, | 64— 10— Stempelftrafen, find pag. 

12731.28 ſg. ſind zur laufenden Soll = Aus- 
gabe berechnet und werden dort weiter 
nachgewieſen. 

2000|—|—} 32 p. jErtraordinairer Vorſchuß d. Haupt-Untergerichts- 
Salarienkaſſe zur Beſtreitung der Ausgaben AMA 

> Summa Tit. I. An Reſten. | 
werden dazu gerechnet Die 

727|28|—jwelche nach vorfiehender Bemerkung zur furtenten Aus- 
gabe gezogen ſind, ſo ergeben ſich : 

287520| 6ſals der Betrag von Ausgabe - Reſten der vorjähs 
| rigen Rechnung va 

Nro Pit, II. An Rechnungsvergütuugen. 
2 |45 4 Jnach dem Monitum 7 der Königlichen Ober-Rech-f 

nungs-Kammer fiber die Redynnng pro 1834, : dem Getretair N. an zu viel bezahlten +; Pen- go | oai RODE PORZ es ar 
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eil. 
m | iſt ausgegeben worden 

ut | . Es ſind | Am 
ge | im im im im nieder- zza 4 

0, | erſten | zweiten | dritten | vierten jüberhaupt ae (OG | Bemerkungen. 
1. |Quar- | Quar- | Quare | Quar- oder | Reſt 

tal, | tat. | tal. | tal ao EE 
.. T 

ws | 6. ; 8, 9. 10. 14, | 42. 
- Sta. vf bits ag MEL fa. DEAR fa.OF.ERtÓCC fa. PEBL fa. VERRTL fa. vf 43. 

| 96 
fe Stol-|-|= -|--|--|- 
a 447|22| 6|-|-1-4- 

Salto == 

/ 

Z JA 

a 
TAN . 

M SES 2145-4 

8 * 

1 

* 
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Soll - Ausgabe 

Ausgabe. 
8 

A. au ftrirten Betoloungen B. > 

jährl. A In Folge neuerer = fo An Gers 
trag lauty Beſtimmungen |ben alſo] bibren=i SĘ, 
Etat, nach entfteht foro 18354 Emolu- = B. Aus dem laufen: 
Abrech- an Be- menten € den Jahr, 
ME Abgang. iZugang. as nach RD 
Penſions- „Fzahlbar. j dem FSi. R 3 Beitrags. Etat. |= Tit. I. An Beſoldungen 

Mehler. ſa. vtÄNthi fa. SEAN. fa. PRADU. ſa. vfäRt1. (3.08.36. 7. 5 

4184|-- |--|196 —|--|--985|—|--| 6|--|=4 Anſtatt des Direktor A. 
dem Land= und Stadt? 
Gerichts-Direktor B. 

für das 4ſie Quartal 
für das 2te Quartal 

Detſelbe iſt am 47. Juni 
verſtorben. 

Laut Verfügung vom ten 
der Witwe pro 3tes Quartal 
Aus der vakanten Beſoldung, 
dem Ober = Landes = Ger 
richts - Aſſeſſor C. Diä- 
IGR et pro Geptembet 

pro Oftober. . 
pro November 
pro December 

u. f. w. 

Summa Tit. I. Un Beſol? 
dungen: 

[
>
 D
a
t
u
m
.
 

o
f
s
 

„
(
5
 

S
|
e
f
o
z
(
-
>
(
Z
 



m
2
 

+ 

Es find ausgeqeben = 
« a 

an im im im im übers = 
us: I Ę E haupt | find iS | Demers 

gabe: erſten | zweiten | dritten | vierten] “ec S 

ZJour-|[Quartal. |Quartal. Quartal. 3 Quar-'? das ferfpart | D=) kungen, 
S ganze CIE 
St nal. . tal, | aoe = 
Ś Jahr. = 

81.9 | 40. 11. 42, 13. 44. | 15. | 16. 
„APae. Nr PRtÓL fa. FANG! fa VFENEÓL fa. OFAN. fa.oFbWtGL 64.0.2007 53. 088.0 ot 17 

N DemDivek: 
34.11 1]246) 7] of — = —-\) —/— = aa atb 
*|13|197 246| 7| of —|-|--|--—--| ——-1-|—|-|42351185 

i Wittwen- 
Kaſſen-Bei: 
trag abzu- 
ziehen. 
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Es 
ESE ZUSE 

B. Aus dem laufenden Jahr. 

Tit, IL. Zur Dispoſition des Obers 
Landesgerichts. 

4. 

laut 
Busan 

bez 
Soult 
nal. 

>:
 D
a
t
u
m
.
 

500=| = 

200 

Zur Hilfe im Subalternen=Dienfie. 

erhält der Regiftratur-Ge- 
Hilfe N. daraus jährlich 200 Rthl. post- 
numerando in Monatsraten. 

Demnach find gezahlt: pro Januar 
| pro Februar 

Derſelbe iſt mit dem 4. März entlaſſen. 

Laut Reſcript vom ten | erhält der 
Regiſiratur-Gehülfe P. die nämliche Req 
muneration vom 4, April ab. : 

Es ſind gezahlt : ; pro April 
. 

SPE ves Dber-Landes-Gerichts vom] 
en 

Summa Tit. IL Zur Dispoſition des 
Ober = Landesgerichts. 

Tit. IIL. Zur Digpoſition des Königl. 
Lands und Stadtgerichts. 

in ganz gleicher Art. 

250 

10/—- 

>
 

b
>
 

zo
ne
 

Tit. IV. Zu ſächlichen Uusgaben. 
a. Zu Schreibmaterialien. 

SPADiSTEE A= sie tn Gas Be es eee 

Anweiſung tom ten =. 

Dem Lieferanten N. laut Anweiſung domy 
„ten für 6 Riek 8 Buch diverſeß 

bem Kaufmann N. für 6 Maaß Dinte laut 

6. 
Pag. NSG 



lind ausgegeben = Am 
; ; | > Es | sabres: 
im im im | im RE find 4 ſchluß | Bemertune 

erſten | zweiten j dritten | vierten ſhaupt fir ; 
a bleibt en Quar- | Quar- | Quar: | Quar- ſvas ganze] erſpart. | „| Bet 

| tal, | tal, | tal, | tal, | Jahr, 

>. 8. 9. 40. | 44. 12. 43, 
UL fa. vf ÄN (9. valet 13. vf. äRtl. fave RAL fa. PEANEGI fa. DEBREGI ſa. vf. 14, 
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Solle 

Ausgabe, Ausgabe. 
nach 

Maafgabe B. Aus dem laufenden Jahr. 
der Soll- > 

Einnahme. Tit. V. An durchlaufenden Geldern. 

4. Nr, | 
tóte. fa. vel 2. Jez p” 

| a. Cingangs-Porto. 
406/12] of 4 faut Nachweiſung pro Januar, dem Königlichen Poſtamt bier. 

b. Ubgangs-Porto desgleicen. 
= 

c. Gleich verbrauchte Stempel. 
636 4 foro Januar, m den Stempel=Difiributor N........ A 

nämlich : 
a) -20 Rthlr. 15 for. nach der Nachweiſung C. 
b) 563 = 40 = laut Haupt: Sportel = Kontrolle. 
jo 52_ = 5 = nad) der kleinen Sportel = Kontrolle. 
7 636 Rip. 8 

Bezeich: |. 
nung despa ; ; 
Gol Ein Iz 8 d) Diäten, Reiſekoſten und baare Auslagen 
Belags. 15 der Gerichtsbeamten, 

6,25| —| D. | 3 | 4 FDem Gerichts-Aſſeſſor N. bes Nſchen Leftaments fad? 
uf... oder: 

Laut beſonderer Deſignation f. d. 4. Quartal überhaupt" 
a) dem Land- und Stadtgerichts-Direktor A. 
b) dem Juſüzrath B. u. f- m. 

| -e) Auslagen fremder Perſonen und Behörden 
3,20 D. | 4 | 1 jZeugengebühren der Gerichts-Kommiſſion zu N. in dt! 

hierher abgegebenen Unterſuchungsſache wider N 
und. Conphcen ste i833 Pub wood 2. , 

; oder: 
aut beſonderer Deſignation f. d. 1. Quartal überhauy' 

Ż 

f) Vorſchußweiſe zaklbare Gebühren. i 
5 4 1 Dem Maurermeiſter N. Tarationsgebsi in det Nſch! Cupane Agee ee AN 

oder: 
Laut beſonderer Deſignation f, b. 4. Quartal überhaut! 
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= Es iſt ausgeqgeben worden: 
N Am 

8 lee J = % 3 Ą a ress 

m am R Bu m > 2 | Betnerkungen, 
y TE erſten | smeiten | dritten | vierten | poi ſchluß 

Y Jour- Quartal. | Quar p Quar- jz Quar- bleibt 
2 nal. tal. | tal. | tal. „Reſt, 

0 
4} 5. 6. ae 8. 9: 10, 41; 

po Wag. NroINthl fa. PEBL, fa. VEEL fa. DEERE fa. oF PRL fa. vr BRL fa. vf. 42. 

U 

„, J3]4 | 9306/12] 6 : 
y 

a 

+ 1374 | 981636—|— 

gl 

3 | 741 3/20(— 

4 | są 2120— 
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wed Bez z| fant R ne e, ra Safe |; Ausgabe. =| Aus ‘ 
Maaß= | des |fenzeiej = aS "SI gab? 
gabe der Soll- den. IZ B. Aus dem laufenden Jahr. <P ha 

4 > » SS RY > a Fs 
O enue g[ Tit. V. An durchlaufenden Geldern |= w 

E Ej 
4. 3. |? S 15.08. 

Nhl. fave 2. bvolpazłd. : 5. 6. Tp: R 

: Sg) Kommiſſions - Gebühren der 
Gerichts - Beamten. 

A. Reſte aus der vorigen Rechnung, 
1/10| -JD 1483441108) 45Referendarius N. in der Nſchen Vormund- | 

{Gaftsfache u. f. w. : |. 

Zuſammen 25 Rtlr, 10 ſgr. Reſte, wie | 
pag. 26. der vorjährigen Rechnung | 

1835 B. Aus dieſem Jahre: 
21--|-ID] 3 FLV] 60118idem Gerichts-Aſſeſſor N. in der Nſchen Tez 

| ſtamentsſache. 
4\—! — | =1--jdem Austultator N, desgleichen. 

| | h) Gebühren und fopialien der Kalfulatoren. 
45,20:--J waren Reſt aus vorigem " der Befond. Deſignation 

Rechnung, dazu “pro Monat Jantar [a] 3] 1! kn 6815-| pro 1, Quartal u. (. w. pro Monat Februar | ne 
| pro Monat März N- 

i) Gebühren fremder Perſonen und 
Behörden. | 

 JWie sub g. gezeigt, zu theilen und zu ſpezi- 
| fiziren. 

k) JIrrig und zu viel erhobene Gelder und Koſten- | 
Vorſchuß-Beſtände. | 

Laut Deſignation pro erſtes Quartal, fiberhaupt 

1) Reſervirte Erpeditionsftempel in Kriminal- und- | 
fistalifchen Sachen. : 

46145 =ſReſte aus vorigem Jahr, | Nach Maaßgabe der ſpeziel- 
nad) pag, 31 d. Rechnung | len Deſignation ſind be- 

7|~|—ftaut Haupt-Sportel-Kon- dem Stempel-Diftributor N. 
trolle, pro 1. Quartal, pro 4. Quartal u. $.wjsjojó | 3- 
pro 2, Quartal u. {, w. 
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l 1. Quartal fim 2. Duartalfim 3. Ouartalfim 4. Quattal 

if iſt fit bee} iſt Jiſt be-ßh if Jiſt Bez] iſt PI], 
| > ieDer= ieder- iederzi teść | Bemer- hate, nieder- zahlt nieder zahlt. Fm zahlt. m 

Aig ee gez Iſchluß | kungen, 

gee ſchla- (bla= ſchla- bleibt 3 

gen gen. gen. | Reſt. 
ſchlagen 

3 , 2 10. 14. E 42. 43. 14. | 45. 
Nit. vf RRL 13. pF. 

16. 
ORL (a.0E RRL LA DANE LA DEPNL a. pBRL(G. DERE G.vARL (ove +47. 

gf Masly 

Rs 5142| 6 
N 

| 

t 

| 

Zi 115-5 

LEN 



g Ausgabe. el 
its = luf 

gate ia B. Aus dem vorigen Jahr. ZJ gab“ 

Soll- +5: EJ Jou 
Einnah- Tit, V. An durchlaufenden Geldern. 2 a 

me. 
E 

z 
+: 

Q [M 

NRthl. fa. vf. 2, 3. Jos 

m) Reſervirte Werthſtempel in Kriminal - und 

laut Rechnung pag. 32 
ro 1ſtes Quartal laut 
Sportel-Kontrolle 

| u. f. w. 

„ fistalifchen Sachen. 
211|——Plefie aus vorigem Jahr, | Nach der beſonderen ſpeziel! 

nach pag. 31, der Rech- len Nachweiſung ſind pro 
nung. 4ſtes Quartal eingegan-, 

78 Jero tes Quartal, laut | Stgeawi ju N Ni | Sportel- Kontrole, den betreffenden Snquirenten z u. f. m. Zaz URZ + 

| ,n) Reſervirtes Porto, ) 
44| 3;—IReft aus Horigem Jahr, | Nach der ſpeziellen Defigna- 

laut Rechnung pag 31. tion ſind pro 4ſtes Quartal 
20/26| 6jpro 1ſtes Quartal, laut Sy ae ZEI Rae eee Rthlr. 10 for. 4 Haupt- Sporte ! d. Königl. Poſiamt 90 Broz. ft trolle, 17 KL 18ſg. 6pf. | nema, -...... 10 Proz. JZ 

nach der kleinen Kontrolle, Uf: w 
3. 8 fg. u.ſ.w. 

o) Fiskaliſche Strafen. 
824-j>|Reſte aus dem vorigen | Nach dem beſondern Ber- 

Jahr, nach pag. 32. der | zeichniß ſind pro 4. Quar- Rechnung. „jen eingegangen 136 Rtl. 5: 145|—|-|pro 4ſtes Quartal laut | FW eglerungs-Haupt: Raffel 

Haupt: Sportel- Kon- 
1 trolle u. f. w. 

. pP) Stempelftrafen. 
„ 64]—|--Mtefie aus vorigem Jahr, ] Laut beſonderer Deſignation 

ſind eingegangen pro 4fteśl. 
Quartal 18 Rtl. 10 ſzr. 

dem Königl. Steueramt ſind 
Seed OZ. + 

den verfdiedenenDenuncian- 
EBSEES 0... «c oe > 

| Sukkumbenzgelder d. Potóbam(chen Waiſenhauſes 
in gang gleicher Art. 

WJ 
"61 
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Quartal fim 2. Ouartalfim 3. Quartalfim 4. Quartal] 

| iſt | iſt be4 if fiſt ber] iſt ſiſt be-) iſt | 389* 
: - Inieder- nieder-} , nieder) tes= | Bemer» 
grę [mieder= | zahlt- gee tdablt. | „.. [8008 | ge. |[OlsBl Fungen. 

ger ſchla- ſchla- ſchla- e 
fla | gen. gen. s fi. 

3. 6. AB AOSD 10-0 14 
Ne VFÄRT. DEERE VERRL fa.BFERLMA.PFARI.fa PEARLA VEER (a. DEE RL IG. DF 44, 

lej 
26/15|— 

Wal 

a 5| 8) 6 
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Bemerkungen 
über d die Führung und die Einrichtung des Ausgabe - Manual P
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Es if angemeſſen , das Manual nicht allein über die Wusgabe pw 
führen, ſondern daſſelbe auch auf die Einnahme auszudehnett; U 
jedoch dieſer Theil deſſelben mit der Nechnungólegung und der ai 
fertigung der Extrakte und Jahres-Ucberfichten genau zuſam!" 
hängt, ſv werden die weiteren Beſtimmungen dieferhalb, der Inſe" 
tion vorbehalren, welche nach $. 59. dieſer PEB) mięć ju“ 
Gegenſtände beſonders erſcheinen ſoll. 

Was dagegen das Ausgabe: Manual betrifft, fo pi 
daſſelbe 

1) der abzulegenden Jahresrechnung, wie den Extraften und U” f 

berfichten zur Grundlage, muß daher fo eingerichtet ſeyn, ?" 
es alle dahin gehörende Nachrichten überſichtlich liefert. | 

2) ES zerfällt, wie das Formular zeigt, nach den Anforderun“ | | 
der Rechnungslegung, in zwei Abtheilungen, 
A. für die Ausgabe aus dem vorigen Jahre, 
B. für die Ausgaben aus dem laufenden Jahn, 

3) Die erſteren, nämlich die Ausgaben aus dem vorigen Sabre, 1" 
den lediglich auf Grund der Rechnung und des Manuals | , | 9 

„ das abgelaufene Jabr, hier zur Soll= Ausgabe gebracht. jo 
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Vorſchüſſe ſollen nicht vorkommen, indem keine Recht!" 4 
mit ſolchen abſchließen darf, tritt dennoch der unvermeidliche U 
eines Nechnungsvorſchuſſes cin, fo bildet ſolcher den erſten w 
tel dieſer Abtheilung. 

4) Die Ausgabereſte ſind mit den Summen, und in der Fol“ 
ordnung der abgelegten Jahresrechnung , zur Soll: Ausgabe ? n 
bringen. 

4 
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Solche Uusgaberefte, welche von dem Eingehen des kor- 

reſpondirenden Einnahmereſtes abhängig ſind, werden, wie in 

dem Schema probeweiſe gezeigt worden, hier nur nachrichtlich 

aufgeführt, aber zur Berechnung der Ausgabe des laufenden 

Jahres unter der nämlichen Abtheilung, verwieſen. Dies gez 

ſchieht deshalb, weil bei der wirklichen Sportel Einnahme, auf 

welche ſich in dieſer Beziehung die wirkliche Ausgabe gründen 

muß, keine Abtheilung für die Reſte und Einnahmen des laufen= 

den Jahres gemacht werden kann; auch find damit die doppelten: 

Beläge zum Theil zu erſparen. 
) Rehnungsvergütungen oder Ausgabe-Defekte werden 

lediglich durch die Reviſionsverhandlungen, oder ſpäter eingehen= 

be Verfügungen über früher erſparte Fonds, begründet, und 

auf Grund derſelben zur Sollausgabe geſtellt. 

Für. die aus den Reviſionsverhandlungen hervorgehenden 

Poſten bedarf es keiner weiteren ſchriftlichen Mandate des Gee 

richts. 

) Auch bei ben Au8sgabe- Reſten bedarf es in der Regel der Bele 

bringung von Soll- Ausgabe-Belägen nicht weiter, denn bie 

Richtigkeit ner Summe und die Berichtigung des Empfängers 

muß nachgewieſen ſeyn, wo der Reſt verblieben iſt, alſo bei der 

abgelegten Rechnung. 

Entſteht dagegen eine Veränderung in = Perſon des Ents 

pfangers oder in dem Betrage, fo muß eens Anweiſung ers 

gehen. 

) Bei der Abtheilung B. aus dem laufenden Sabre, find 

sub Tit. I. bie Befoloungen, ganz hae bem Etat zur 

Sollausgabe zu berechnen. 

Bei jeder Etatsftelle iſt fo viel Raum zu laſſen, daß mit 

dem betreffenden Beamten vollſtändig abgerechnet werden kann, Iſt 

mit der im Etat genannten Perſon des Beamten und ſeinen Be» 

ſoldungsverhältniſſen feine Veränderung vorgegangen, ſo bedarf 
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es zur Zahlung Feiner weiteren Anweiſung ; jede Abweichu" 

hierbei muß indeſſen durch beſondere Verfügung des vorgeſeßt“ 

Oberlandesgerichts gerechtfertigt ſein. 

8) Die 2te und Ste Rubrik iſt für die neu bewilligten oder wegfal 

lenden perſönlichen Zulagen beſtimmt, wogegen die etwa vo“ 

fommenben Erſparniſſe gegen die Normal=Beſoldung, in die got 

Nubrik zu bringen ſind, wenn darüber am Jahresſchluß nid 

bisponirt iſt. 

9) In bie 17te Rubrik „Bemerkungen“ müſſen alle Befchrantung" 

welche bei Zahlung der Befolbung zu beachten find, 3. B. OT 

ge, Vorſchüſſe, Arreſte, gehörig notirt werden, damit hier!“ 

Feine Fehler und Vertretungen entſtehen. 

40) In der Sten Rubrik find die Emolumente nachrichtlich zt" 
Soll - Ausgabe zu berechnen, welche der Etat etwa den Beall” 

ten anweiſt, mit den darin enthaltenen Summen. Der wir! 

liche Genuß derfelben Fann ſich nur bei den durchlaufend“ 

Geldern ergeben, zu denen ſie in der Behandlung gehören, ub 

von wo die Quartalbetrage hierher nachrichtlich zu notiren ſind. 

41) Bei den Oberlandesgerichten müſſen die Kolonnen 10-45. nod 

burch Nebenrubrifen Den etwa gezahlten Natural: Goldantht' 
nachweiſen, in die 1ſte Kolonne muß der Betrag aufgenomm“ 

werden, welcher ſich nach Abrechnung des Penſionsbetrages yt? 

des gefegliden Gold-Ugin, unter Zurechnung des Four 
mäßigen Gold-Ugio ergiebt. 

Dieſe Berechnung ſtellt ſich beiſpiel8weiſe in folgender Art: 
N. hat etat8smäßige Beſoldung . . . . . . . . 500 Nr. 
wovon. in Abzug kommen: ; 
Penfionsbetrag « . . -« . « T7Rtlr. 15 (gr, 
das gefegliche Goldagin oon 
100 Rtlr. zu 10 Prozent . . 10 - — » 

+» ATR. 15 0 
bleiben . . 482 fr. 45 19" 

hierzu tritt das kour8mäßige Agio von 100Rtlr, : 
Gold zu 134; Prozent mit ......... 13 = 104 

fo iſt Soll-Uusgabe, in Kourant . = . . . . . 495 Rür. 25 19" 
welche in die 1ſie und 4te Rubrik kommen müſſen. 
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Da indeſſen der mögliche Fall eintritt, daß dieſem Beamten 
- 400 Rtlr. (als ber Ste Theil) oder weniger, Naturalgold mit 

13% Prozent Aufgeld wirklich bezahlt wird, ſo muß dazu bei 

den Rubriken 10 bis 15 eine Neben-Kolonne angebracht werden, 

wenn der Rendant ſich nicht durch eine unter die Hauptzahlung 

zu ſeßende Bemerkung — 3.8 incl. ... Rtlr. Gold — helfen will. 

Wenn die Kaſſenbücher das Naturalgold mit Agio verein- 

nahmen und verausgaben, das erhobene Naturalgold aber doch 

nachweiſen müſſen, 1ſt dieſe Weiterung nicht zu vermeiden. 

%) Diejenigen Summen, welche der Etat dem Gericht ſelbſt, oder 

den vorgeſeßten Behörden , zur Hülfe im Dienſt / oder zur Wne 

ſchaffung von Bedürfniſſen zur Dispoſition ſtellt, ſind 

mit ihren Hauptbeträgen als etatsmäßige Soll-Ausgabe. 

zwar zum Manual zu bringen, da indeſſen Behufs der wirklichen 

Zahlung beſondere Verfügungen der Behörde, welcher die Dispos 

ſition zuſteht, ergehen müſſen , ſo iſt deren Junhalt und die anges 

wiefene Summe hier jedesmal zugleich in der beſonderen Kolonz 

N he, von dent Rendanten auch ſpeziell zu notiren. 

) Es iſt bei allen dieſen Fonds darauf beſonders zu achten, daß 

das etatsmäßig ausgeſeßte Quantum nicht überſchritten wird. 

Sobald eine Verfügung ergeht, zu deren Befolgung der betref= 

fende Fond nicht ausreicht, muß vom Rendanten dieſerhalb mits 

telft Anzeige, das Gericht aufmerkſam gemacht werden. 

4 Bei ben ſächlichen Uusgaben muj dies ſchon geſchehen, 
wenn die Anweiſungen für ein Quartal den Aten Theil des Etats- 
uantums überſteigen. Für dieſe Bedürfniſſe iſt auch im Mae 

Wal jedesmal der Gegenſtand genau zu bezeichnen, welcher anz 

geſchafft werden, damit auf dieſen Grund bei der Rechnung ſelbſt 
die gleichartigen Bedürfniſſe hintereinander aufgeführt werden 

' önnen, wobdurd) der Verbrauch beſſer zu überſehen iſt. 

Bei den Anweiſungen über Schreibmaterialien und angeſchaffte 

tenfilien, muß Rendant darauf achten, daß die Lieferung der 
9 
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erſteren von dem Beamten, welcher die Screibmaterialien-Re<' 

nung führt, beſcheinigt, bei den Utenſilien aber von dem mi! 

Führung des Fnventariums Beauftragten, die Pagina und. Nu" 

mer des leßteren, unter welcher der Gegenſtand eingetragen wo” 

den, angegeben iſt. 

46) Rechnungen über kleine bauliche Einrichtungen und Mt 

paraturen von 5 Rtlr. und mehr, inſofern dieſe äberhau! 
duf die Salarienkaſſen zur definitiven Zahlung anzuweifen fi nd! 

ferner über Anſchaffung von Utenſilien von 5 Ntlr. und meh" 
müſſen vor der Zahlung von dem „>. Baubeamten revidil! 

und feftgefebt fein. 

17) Was die durdlanfenden Gelder anlangt, fo ergiebt petit 

Benennung und Beſchaffenheit ſchon? daß ſie immer mit oth 

nämlichen Summe zur Śollausgabe kommen müſſen, und F | 19 

dem nämlichen Zwe, wie ſie in Soll-Einnahme gebracht A 

In ihrer weiteren Behandlung, bei der Berausgabung, fi? 

zu unterfdeiden: 

die durdlaufenden Gelder, welche die Kaſſe vo" 

ſchußweiſe zu zahlen hat, 

von denjenigen, 

welche nur dann zahlbar ſind, wenn die gall 20 

ſie von den Zahlungspflidtigen wirklich ein)" | 
zogen hat. | 

18) Zu der erſten Abtheilung gehören | | 

a. Cingangs- Porto, 

b. Whgangs- Porto, 
c. gleich gu verwendende Stempel, 

d, Diäten, Meifefoften und baare Auslagen der Berit” 

beamten, 

e. -Auslagen fremder Behörden und Perſonen, 

f. vorſchußweiſe zahlbare Gebühren der Zeugen, Sach" 

ſtändigen und ſonſtigen Empfänger, 

ge’ 



A> 3 

dh Bu der zweiten Abtheilung gehören dagegen: 

ni! g Kommiſſionsgebühren der Gerichtsbeamten, 

m b. Gebühren und Kopialien der Kalkulatoren, 
ot! i, Gebühren fremder Perſonen und Behörden, 

k. irrig und zu viel erhobene Gelder und Koftenvorſchußbe- 
Ke! ſtände, 

. reſervirte Expeditionsſtempel in Kriminal- und fisfalifchen 

nd! Sachen, 

=
 

-
=
 

E
S
 

a
)
 

ahi m. refervirte Werthftempel in dergleichen Sachen, 
pit! n. refervirtes Porto, 

o. fistalijche Strafen, : 

vm p. Stempelſtrafen, 

p q. Sutfumbenzgelder des Potsdamſchen Waiſenhauſes, 

pP | 19) Wie das Eingangs- und Abgangs - Porto zu behandeln iſt, er- 
de geben ſchon die Bemerkungen zu den Formularen A. und B. 
fi? Zum Manual wird es, ohne weitere beſondere Anweiſung, mos 

natlich, mit den Beträgen welche die Nachweifungen A. und B, 

ergeben, in Sollausgabe notirt. 

Die wirkliche Zahlung geſchieht gegen Ouittung des Poſt- 

amtes an die Verwalter des eiſernen Vorſchuſſes. 

U 20) Die gleich zu verbraudyenden Stempel ergeben ſich :. 
' | a. aus dem. Auslagenbuch C., 

b. aus der Haupt-Sportel-Kontrolle, Rubrik 7. und 
| c. aus der kleinen Sportel-Kontrolle, Mubrić 7. 

Sie müſſen ebenfalls mit den Monatsbeträgen zur Sollausgabe 
kommen. Wie die Zahlung der Stempelgelder an das Steuer- 

y amt erfolgt, iſt in der Beilage L. näher audseinanderges 

i! fegt worden» Nach der monatlichen Abrechnung ertheilt der 

Diſtributor eine Quittung über die verbrauchten Stempel, deren 

Betrag von dem Vorſchuß abgerechnet und zur wirklichen Aus- 

gabe eingetragen wird. 
9* 
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21) Am Scluſſe des Jahres ertheilt das Steueramt, auf Grund 

der beſondern Liſte (cfr. Beilage L. Nr. 3.) ein Atteſt über Det 
Ankauf der Stempel, welches zur Rechnung gebraucht wird. Dieſes 
Atteſt , welches nur über den Ankauf lautet, wird ſelten mit 

der Ausgabe des Manuals an Stempeln, ſtimmen. .Es muß 
deshalb in einer beſondern Wuseinandecfegung zu dieſem Atteſt, 

der Natural-Stempelbeſtand aus dem vorigen Fabre, und. det 

Ankauf des laufenden Jahres zuſammengeſtellt, davon die Aus 

gabe nach Tit. V. litt. e. und L des Manuals abgerechnet, und 

ſo der jegt wieder bleibende Naturalbeſtand von Stempeln feſtge" 

ſtellt werden, welcher Dann "zur Berechnung des künftigen Jah" 
res übergeht. 

22) Dieſer Naturalbeſtand muß gleich ſein dem Vorſchuß, welche! 

der Diſtributor ultimo December nach der Abrechnung bebhalts 

der Iuhalt der Berechnung iſt im Manual unter Bemerkunget 

aufzuführen. | 

23) Um die Weitlauftigheit zu vermeiden, welche mit der ſpecielle" 

Uebertragung jeder einzelnen Poſt von Diäten, Reiſekoſten und 

baaren Auslagen der Gerichtsbeamten rc. nach dem Solleinnaf 

me: Belag D. verbunden ware, muß über die Poſten des MW 

nuals unter Tit. V. 

ad d., über Diäten, Reiſekoſten und Auslagen der Gericht? 
beamten, 

ad e., über Auslagen fremder Behörden und Perſonen, 

ad f., über vorſchußweiſe zahlbare Gebühren aller Art, 

eine beſondere Deſignation angelegt werden, welche die ſp“ 

ciellen Poſten nachweiſt, und nur quartaliter ſummariſd? 

mit ihren Haupt-Beträgen, unter den genannten Abtheilung" 

zum Manual in Soll- und wirkliche Ausgabe nachzutragen bleib“ 

24) Dieſe Deſignation mit ihren Beilagen dient als Rechnungs!“ 

lag für dieſe Abtheilungen. Sie mug folgende Rubrif“ 
enthalten : 
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4. Nummer, 

2. Nummer des Wuslagenbuchs D., 
3. Betrag der Sollausgabe nach demſelben Buch, und zwar: 

a) An Diäten, Reiſekoſten und Auslagen der Gerichts- 
beamten (wie Rubrik 8 des Solleinnahmebelages D.), 

b; Auslagen fremder Perſonen und Behörden (wie Ru- 
brif 9. daſelbſt), | 

€) vorſchußweiſe zahlbare Gebühren (wie Rubrik 10. das 
ſelbſt) * 

d) Summa. 

4. Nummer der beigefügten Liquidation, 

5. Benennung des Empfängers, 
6. Es ſind bezahlt, . 

7. Pagina und Nummer des Auszabe - Journals, 
8. Bezeichnung der beiliegenden Quittung, oder eigenhändige 

Quittung der anweſenden Empfänger. 
25) Sn die Rubriken 6. und 7. iſt jede einzelne Zahlung ſolcher Bos 

ſten, aus dem Journal, eben ſo wie ſonſt zum Ausgabe-Manual, 
prompt zu übertragen, am Schluß des Ouartals werden zur 
4ten und Sten Rubrik Die Juſtifikatorien geordnet, damit ſolche 
Deſignation einen vollſtändigen Belag bildet. 

Die Beträge, welche die etatómafigen Beamten des Gerichts 
erhalten haben, find am Schluſſe für jeden derſelben zuſammen 
zu ſtellen, damit. fie zur Jahresrechnung nachrichtlich vermerkt 
werden können. 

46) Es iſt darauf zu halten, daß von folden Ausgaben nicht ein- 
zelne Poſten unerhoben bleiben, und als Reſte geführt werden 
OTs * " < Üſſen, ; 

*) Bleiben dennoch am Schluß eines Quartals Reſie , fo werden nach 
dem Schluß der betreffenden Deſignation die geleiſteten Zahlungen 
einzeln zum Manual eingetragen. — Beträgt z. B. pag. 118. e. 
die Gollausgabe pro 1. Quartal 100 Mehl. und es find bis zum 
Schluß nur bezahlt 90 Rthl., ſo fönnen nur dieſe in die 6te Rudrik 
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Die Rubriken 3. a. b. und c. müſſen mit den korreſpondi' 

renden Solſ-Einnahme-Kolounen genau übereinſtimmen. 

27) Bei den durchlaufenden Geldern, welche erſt nad 

dem Eingehen zahlbar ſind (No, 17.) iſt es zuvörderſt a! 

gemeſſen, die Ausgabereſte aus dem vorigen Jahre, hier mit ver 

kurrenten Sollausgabe zuſammen zu behandeln, wie ſchon ob" 

sub 4. geſagt iſt. 

28) Die Kommiſſionsgebühren der Gerichtsbeamten (g), fo 

wie die Gebühren fremder Perſonen und Behörden (i) müſſe" 

hier ſpeciell, wie die Solleinnahme (Belag D. Rubrik 14. ut? 
43.) fie nachweifet, und nach den fefigefegten Liquidationen, zur 

Sollausgabe eingetragen werden. Es iſt dabei das Kaſſenzeiche" 

zu notiren, damit im Konkobuch nachgeſehen werden kann, ? 

die Poſt eingegangen iſt, alſo gezahlt werden darf. 

Bei einer richtigen Theilung der Rubriken des Soll-Einnah' 

me-Belags D. können folder Gebühren-Poſten uicht viel! 

vorfommen, alſo kann die einzelne Eintragung nicht läſtig ſein | 

29) Wenn eine Niederſchlagung ſolcher Gebühren in der Einnahn“ 

„erfolgt, muß ſie auch jedesmal im Manual als niedergeſchlag" 

ne Ausgabe notirt werden. Am Schluſſe jedes Quartals i 

nachzuſehen, daß die 14te Rubrik der Niederſchlagungöliſte ni 

dem Mannal, in den beiden Poſitionen g und is, genau überei" 

ſtimmt. 

30) Am Scluſſe des Jahres ſind die Gebühren, welche jeder eta 

mäßige Beamte hier (unter Abtheilung g.) erhalten hat, cor | 

Linie zuſammenzuſtellen und der Betrag derſelben bei dem Beſt" 

dungótitel nachrichtlich zu vermerken. (cfr. oben sub 1008 

kommen. Werden nun im Mai ferner von den Reſten 5 „Rthlr- | 
zahlt, fo werden ſolche zur 7ten Rubrit auf Grund des Aus 
Journals ſpeciell eingetragen. Sur 3ten Rubrik ware zu notiren“ 

„fetner als Reſt pro 4ſies Quartal ...... * p 
Sollten bei dieſen Auslagen Niederſchlagungen vorkommen! 

ſind folhe Kei. dem Quartalſchluß unter Bemerkungen zu erläut“ 

r 

31 

32 

33) 

d4 
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34) Ueber die irrig oder gu viel erhobenen Gelder und 

Koſtenvorſchuß - Beſtände iſt eine Defignation, ähnlich 

der sub 23. anzufertigen, und die Beträge darin ſpeciell, im 

Manual aber nur quartaliter ſummariſch, zu übertragen. 

Denn ſolche Poſten kommen in der Regel nur erſt dann. zur 

Soll - Einnahme, wenn ſie wirklich bezahlt find. 

32) Ueber folgende Gebühren - Arten: 

1) reſervirte Expeditionsſtempel in Kriminal- und flskaliſchen 

Sachen, 

m) refervirte Werthſtempel in dergleichen Sachen, 

n) refervirted Porto, 
o) fisfalifche Strafen, 

p) Stempel Strafen, 

q) Succumbenggelder des Potsdamfdjen Waiſenhauſes, 

find beſondere Liſten gu führen, durch welche das Eingehen 

derſelben kontrollirt und der wirklich eingefommene Betrag quar- 

taliter feſtgeſtellt wird. 

83) Wenn dieſes geſchehen, muß dem Gericht, wegen jeder dieſer 

Gebührengattungen beſonders, die nóthige Anzeige gemacht - 

werden. 

Dabei find die erforderlichen Ausgabe-Wandate in Antrag zu 

bringen? bei den Poſten m. 3. und p. müſſen in leßteren die 

Namen der Perſonen vermerkt werden, denen die gejegliche Bie 

gilanz- Tantieme zuſteht. 

Dieſe ſind aus der Solleinnahme zu erſehen. 

74) Solche Liſten find mit folgenden Rubriken SAP: : 

4. laufende Nummer, 

2. Nummer des Solleinnahmebelags, 

3. Kaſſenzeichen Vol. Pag. 
4. Benennung der Sache, , 

5, Betrag der Sollausgabe (der zu bezeichnenden GSebuh 

xen? Art), 
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6. offene Rubrik, (in dieſe wird ad m. un. und p. der żuł 
Tantieme - Genuß Berechtigte notirt ) 

7. im erſten Quartal: 

iſt eingefommen, 

iſt niedergeſchlagen, 

8. 9. und 10. desgleichen für das 2te, Ste und Ate Quartoh 

11. am Jahreöſchluß bleibt Reſt, 

12. Bemerkungen (hier ſind ad o. und p. die Gründe ver 
Strafe kurz anzugeben.) 

In dieſer Liſte werden die Reſte des vorigen Jahres nach BU 

geſchloſſenen Liſte ſpeciell vorgetragen , ſodann aus den Goll. Cit 

nahme-Belägen jede einzelne hierher gehörende Poſt übernomme" 

Für jedes Quartal wird die betreffende Rubrik 7. 8. 9. oder 10: 

vollſtändig geſchloſſen 3; ſie muß in der Niederſchlagung gend! 

übereinſtimmen mit den betreffenden Kolonnen der Niederſchl 

gungs -Liſte. Formular J.) 

35) Zum Manual wird bei dieſen Gebührengattungen nur det BY 

trag der Reſte aus vorigem Jahre im Ganzen, und die Qua!" 

talſumme der laufenden Solleinnahme als Sollausgab' 

übernommen, die nach der Liſte für jedes Quartal eingegange! 

Summe, wird vor der Linie vermerkt, das nach derſelben nied? 

geſchlagene Quantum, wird in die betreffende forrefpondiren™ 

Rubrik gebracht, die Zahlung aber nach Maafgabe des Marl 

dats, auf Grund des Ausgabe- Journals , hier eingetragen. — 

36) Was die Verwendung der hierauf wirklich erhobenen Geld“! 

betrifft, ſo müſſen zu 1. des Manuals, die cefetvirten Expt | 

ditionśfiempel in Kriminal- und fistalifchen S" 
< en, dem Stempeldiftributor gezahlt werden, welcher die einzeln" 

“ Stempel zu kaſſiren und zu den betreffenden Akten zu geben gal 

in ſeiner Nachweiſung ſich aber, fo wie über alle anderen Stew" 

pel, quittiren laſſen muß. 

Zu m. des Manuals, werden die reſervirten Wert) 

b



uit | ſtempel in Rriminal. und fisfalifhen Sa hen defignirt, 

und mit 75 Prozent der Steuertaffe gegen beſondere Quittung 

gezahlt. Ob Die. übrigen 25 Prozent als Tantieme dem Juquie 

Lenten oder liquidirenden Gefretair zu überlaſſen, für die 

Bibliothek des Gerichts, oder zu anderen Zwecken zu verwenden 

tali find, bleibt den beſonderen Beſtimmungen der Oberlandedgeridyte 

vorbehalten. 

per Bu n. des Manuals, wird tas refervirte Porto nebſt 

einem Atteſt über den Betrag der ganzen Quartal-Cinnahme, au 

de“ | das Poſtamt, jedoch nur mit 90 Prozent abgeführt; 40 Prozent 

in gebühren dagegen dem liquidirenden Beamten als Vigilanztantie- 

eb | me, wenn nicht das Oberlandesgericht ſie zu einem beſonderen 

10. | Zwece verwenden will. 5 

au Zu 0. des Manuals, muß über die fiskaliſchen Strafen 

la eine Deſignation an die Königliche Regierung *) befördert, und 

das Geld an die Kaſſe derſelben eingeſandt werden. 

BY 3n p. des Manuals, fliegen die Stempelfirafen mit 2 
at zur Steuerfaffe, und 4, fompetiet dem Denuncianten. 

hb! Zu q. des Manuals, werden die Succumbenzgelder des 
en! Potsdamſchen Waiſenhauſes, AA OSY be 

yor! ſelben quartaliter überſandt. 

ud! b Ueber die Gebühren und Kopialien der Kalkulatoren 
ail find gleiche Liſten, wie sub Nro. 34, geſagt, anzulegen und dex 
| eingegangene Betrag ihnen monatlich zu zahlen. 
pvt 8) Die Uebertragungen zur Soklausgabe müſſen ſowohl im 
pt? | Manual ſelbſt, als wo es nöthig iſt in den Nebenliſten, prompt 
z poet werden, und dürfen nicht über 8 Tage zurückbleiben, 

A | = 
ab ) In den von derſelben beflimmten Zeitabſchnitten, 

ow 





Beilage L. 
ee ree 

Sufruction, 

über die Berechnung der bet Den Gerichten zu verbrau- 
henden Stempel, deren Berechnung mit dem Steuer- 

Amt und dem Stempel- Diſtributor. 

Hei der anderweiten Einrichtung, welche dem Salarienfaffenz 

weſen gegeben iſt, wird es nöthig, auch über die Verhältniſſe 
der Stempel-Diſtributoren nabere Beſtimmungen zu treffen. 

1) Der Stempel - Diſtributor erhält zwar zur Anſchaffung des, 
zu den gerichtlichen Verhandlungen nöthigen Stempelpa- 
piers, einen Vorſchuß. Um jedoch die gegenſeitige Ueber- 
einſtimmung mit dem Steuer- Amte zu erhalten, welches den 
ganzen Ankauf jährlich beſcheinigen muß, iſt das Geld künftig 
von der Salarienkaſſe unmittelbar an die Steuerkaſſe zu zahlen, 
ohne daß es in die Hände des Stempel - Diſtributors kommt, 

2) Bei dieſem Verfahren fertigt der Stempel - Diſtributor, wenn 
er Stempel bedarf, einen Gortengettel an, z. B.: 

Zum Gebrauch für das Gericht find angufaufen: 
1. Prozeßwerthſtempel ; 

1684,55 083 ret Rtl. 
us fa W. 

Il, fontraftófiempel 
S Cid 2G ROM. ce - + „ 10. 

Wj. WI 
UL Gewbhulicde ee 

10 Suda 15 4 38s as 
u. f. w. 

e 120 Keble. 

überhaupt .. 500 Mtblr. | 
N. den 8, Januar 1835. ; 

N. 

gerichtlicher Stempel : Diſtributor. 
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Dieſes Verzeichniß erhält die Salarien - Kaſſe, welche po? 
Geld an die Steuer-Kaſſe ſendet, die Stempel aber an de 
Diſtributor ſofort abgeben läßt, welcher ſie nachzuſehen hal 

3) Bon der Steuer Kaſſe läßt ſie ſich in einer beſonderen Lil" 
jeden ſolchen Anfauf beſcheinigen, 3. E.: 

500 Rthlr. Stempel ſind angekauft den 3. Januar 4839 

300 Rthlr. desgleichen den 21. Januar N. N. 
305 Rthlr. 15 ſgr. ſind angekauft den 40. Februar N. N 

u. f- m. 
4) Mit bem Diſtributor wird ein Stempelabredhnungshue 

gehalten, in welchem er alle empfangenen Stempelvorfchi (fe 6” 
feheinigt, ſobald die Solleinnahme- Beläge eines Monats 9" 
ſchloſſen find, die als verwendet nachgewieſenen Beträge a 
rechnet, und über ſie der Kaſſe eine beſondere Quittung et 
theilt. Soles Abrechnungsbuch wird 3. €. iu folgend“ 
Art geführt: | 

Beſtand vom December 1834, ... 30 Rehl. 15 fh 
den 3. Januar 1835 angefauft . . . . 500 - = ; 
RE Seen 20000 AW /> 3 

- zuſammen . - 830 Rehl. 15 fg” 
pro Januat find verwendet, 

laut Auslagenbuch C. 20 Xtle. 15 ſgr. 
laut Haupt-Sportel- 

Kontrolle“ . . . 568-540 + 
nach der kleinen Spor: 

tel-Rontrolle. . 52 - 5» 

636 - = 7% 

bleibt Vorſchuß pro Februar 194 thle. 15 6" 
N. den 5. Februar 1835. 

N. 
Stempel = Diſtributor. 

Den 10. Februar angekauft. . . + . . 305 Rthlr. 15 |)" 

alſo Vorſchuß . . 500 Kehke. 
u. f. te. N. 

Stempel Diftributot. 
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Die Monatsbeträge, über welche der Diſtributor vollſtändig — 
nach dem vorſtehenden Beiſpiel über 636 Reble. — bei Abe 
rechnung dieſer Summe von dem Vorſchuß, Quittung für 
die Salarien - Kaſſe ertheilt, kommen bei legterer wirklich in 
Ausgabe; die bleibenden Vorſchüſſe werden ferner bei dem 
Beſtande als baar betrachtet. ; 

Auf dieſe Weiſe kann die Steuer - Kaſſe das Atteſt über 
den Ankauf der Stempel am Jahresſchluß leicht ausſtellen, 
und daſſelbe muß, unter Anrechnung des im vorigen Jahre 
mehr oder weniger angekauften und in den Händen des Die 
ſtributors gebliebenen Stempelpapiers, ſtets übereinſtimmen 
mit dem Ubrechnungóbuche des Diſtributors und dem daraus 
hervorgehenden Vorſchuß. 

) Ucber den Berbrauch der Stempel ſelbſt, hat der Dis 
ſtributor eine vollſtändige Nachweiſung zu führen, welche 
enthalten muß? 

4. Datum, 
2. Zeichen und Rummer, wo die Stempel bei der Sa- 

larien- Kaſſe zur Solleinnahme ſtehen, oder ' jet zu 
fafficen ſind (C. Auslagen, E. Hauptſportel-Kon- 
trolle, F. fleine Sportel -Kontrolle, oder endlich reſer- 
virte Expeditionsſtempel in Kriminalſachen), 

. Betrag der verausgabten Stempel, 
Empfangsbeſcheinigung des betreffenden Beamten, 

. Von den Stempeln gehören : 

a) zur Haupt - Sportel - Kontrolle, 
b) zur kleinen Gportel - Kontrolle, 
c) zum Auslagenbuch C. ; 
d) zu den reſervirten Expeditionsſtempeln in Kriminal- 

und fisfalifchen Sachen, und ſind als ſolche 
nachträglich kaſſirt. 

Letztere gründen ſich auf die Luartal - Nachweiſung, welche 
die Kaſſe aus dem Manual extrahirt. 

Die Stempelverbrauchs - Nachweiſung muß in Abſicht der 
Rubriken 5. a. b. und ©. mit den Solleinnahme-Belägen der 
Raſſe, wegen der Rubrik 5. d. mit deren QuartalDefignation 
von derartigen eingegangenen Stempeln, übereinſtimmen. 

>
 
w
 



6) 

7) 

8) 

9) 
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Da indeſſen ſchon Sachen für den neuen Monat vorkomm“ 

können, ehe der alte ganz geſchloſſen iſt, fo muß in DY 
Nachweiſung am Ende jeden Monats einiger Raum gelaſſ!" 
werden. Bon dem Salarienkaſſen-Kontrolleur kann der Ste" 
pel-Diſtributor am 1ſten immer gleich erfahren, mit welch!" |, 
Nummern die Sportel - Kontrollen' des abgelaufenen Mondi 
ſchließen , damit Irrungen vermieden werden. 
Ob dieſe Nachweiſung für den verfloſſenen Monat richt! | 
gefährt worden, hat der Kaſſenkurator bei den Monatsre!" 

ſionen jededmal nachzuſehen 3 auch iſt dieſelbe, nach dem 2 
ſchluſſe, monatlich von dem Kalkulator, ſowohl in calcul? 
als in Abſicht der Empfangsbeſcheinigungen, zu prüfen u 

zu beſcheinigen. 
Auf dieſe Weiſe kann dann auch von Zeit zu Zeit eine auß! 

ordentliche Reviſion der Stempel- Diſtribution vorgenomn!" 
werden, indem die-in der Bten Rubrik der Nachweiſung ei" 
gefragenen und in der Aten Kolonne quittirten Stempel M 
laufenden Monats nebſt dem Natural-Vorrath, immer gleiß 
ſein müſſen dem Vorſchuß, welchen die Kaſſe geleiſtet hat- 

Der Diſtributor darf unter keinerlei Vorwande zu and! 
Zween, als den gerichtlichen Verhandlungen, Sta 
pel liefern oder gar an Privatperſonen und Gerichtsbeau!" 

verkaufen. Entdeckt ſich dennod) ein ſolcher Fall, ſo i 
der Diſtributor mit einer Ordnungsftcafe zu belegen, " 
Fall zu den Dienſt-Akten zu regiſtriren , und beim dten gi 
der oorgefegten Behörde Anzeige gu machen, 
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Gegenſtand und Urſache 

Datum. der Aſſervation. 

Alſervir-ß Davon 

ter Ka ue Bemerkungen“ 

Betrag. fausgabt. 

Nr
o.
 

Rely. (a. VEERTHL ſa, vf. oa” 

Wronat Januar 1835. 

A. Aus vprigem Monat 
find zu übernehmen: 

1834, 
424. Dec. foie von dem N. zu N. mit cin] 

gefandten Gebühren des . 
Juſtiz-Kommiſſarius N. | 45| 3) 6 —|Der Jfiietsne 

227. Dec bie von der Sufiiz=Offizianten= N, iſt verreiſt 
ittwen = Kaſſe eingegan- ad 2 ſind 10 ſg. Da" 

gene Unterſtüzung für die MA 
Wittwe N. zur weireren po aoa Dec: vel 
Auszahlung. . ... . . 30 30|--|--138 en IG i 
Zuſammen wie pro Dec.] 45| 3] © eri 16 Januar bo 

u 
B. Aus dem laufenden 4 abgefonab 

Monat: 
1835. 

3] 2. Jan, | Kommunalſteuer der fimmte 
lichen Beamten pro 4ſtes 
Quartal, welche bei derß 
Gehaltszahlung gekürzt iſi 25/12) of 25/12) 6 Bur Kämmereikaſſ! 

; : bezahlt d. 16.5” eodem, | Gehaltsabzug des Sekr. N. nuar (Suita 
zur Zahlung an den Kauf- b. d. Kaſſenakte" 
mann N. pro 4ſtes Quartalß 24|--|-] = |=|-=- Der Kaufm N- hol 

5]27. San. | Inquiſitoriat zu N. Zeugen- ſich noch nicht 9 
Gebühren in der Nſchen meldet. 
Unterſuchungs Sache,. ad 
AuszablunganN. . . . - | 5|10--| 5/40) [Am 29. Jan.bezah! 

u. fw = u. Quittung al’ 
Summa pro Januar zur Re- geſandt, 

Viſion s + „+ - « «s +. . | 99126|—F 60/22) 6 

Es bleiben alſo Beftand und pro Februs“ 
vorzutragen 39 Rthlr. 3 (gr. 6 pf, 

In calculo und nach den Belägen und Bemer- 
fungen revidirt und richtig moe 

Kalkulator, 

{
N
r
o
.
 

) 

2) 



6 Afervire# Davon | 
egenftand und Urſache 2 

Datum, a ter find. wer. Bemerkungen» 
der Aſſervation. oma 

$ 

I RtGL fa. PERRET. Fa. Pf. 

XTlonat Sebruar 1835 

A. Aus oprigem Monat 
1834, find zu übernehmen : 

1324, Dec, foie von dem N. zu N. mit ein= 
geſandten Gebühren desk 
Juſtiz-Kommiſſarius N. | 45| 3] 6 HNr. 4 pro Januar) 

4Ą 2, San. |Gehaltsabzug des Sekr, N. 
pro 4. Quartal zur Zahlung 
an den Kaufmann N. . . | 24 (Nr. 4 pro Januar) 
Zuſammen wie pro Januar} 39| 3) 6 

B. Aus dem laufenden 
Monat: 

3 u. f. m. 

Bemerkungen, 

D Die Nummer des Aſſervatenbuchs und deſſen Kontrolle, unter 
welcher ein Aſlſervat eingetragen iſt, muß auf dem betreffen- 
den ſchriftlichen Vortragsſtü> vom Kontrolleur notice werden. 

2) Bei Affervaten, welche ſpäter zur Salarien-Kaſſe vereinnahmt 
werden, iſt in der Kolonne „Bemerkungen“ die betreffende 
Nummer des Kaſſenbuchs anzugeben. : 

8) Die beſonderen Beläge fiber verausgabte Affervate find dem 
monatlichen Abſchluß beizufügen, inſofern fle noch in der 
Salarienkaſſe vorhanden ſind. Der Kalkulator hat fi aber 
bei Reviſion des Abſchluſſes auf die Prüfung dieſer beiges 
fügten Beläge nicht zu beſchränken, ſondern auch die wirk- 
lime Verausgabung der übrigen Affervate, nach Anleitung der 
Bemerkungen, einer genauen Prüfung zu unterwerfen. 

40 





Formular XN. 
ee toe 

Nachweiſung | 

der geleiſteten und als Baar angurechnenden Vorſchüſſe 

der Salarien : Käſſe 

des 

Königlichen == Gerichts 328-445. 

für den Monat Januar 1835. , 

40* 



- Datum > 
= Namen des Empfängers und Grund 

„| Verfügung. der. Vorſchußzahlung. 

z 
4. 2. 3. ee 

4) 5. Gan, 1832, Dem, ane - Direktor N, eiſernen Vorſchuß gu Gingangó 
CS Renee er . 

af eodem. |Dem Kanzlei - Inſpektor N. zu Ubgangde Porto desgleiche! 

3 — Laut Abrechnungs-Buch dem Stempel =Difiributor N. Vor?|- 
{thug in Stempelpapier » « 00.455.348 =. en eee et 

a] 7. Mai 1834.|Witroe N. Penſion, für Rechnung der Juftiz=Offzianten 
Witwen = Kaffe, monatlich praenamerando 8 Rtl. 10 (ot 

8} 3. Suni 1834.|/Dem Gerichtsboten M. auf Anweiſung des Jufiiz= Miniſie? 
riums einen Vorſchuß von 40 Rtl., worauf quartaliter 
vom 1. Juli 1834 an, 4 Mtblr, abgezahlt werden ſolle" 

6118, Dec.1834.| Dem Kanzzliſten N. Vorſchuß auf die Beſoldung pro afied 
wattal 1835)... BE ZR ZK 

7 = Zur Verpflegung der Gefangenen nach dem beſonderen Bet” 
> zeichniß eee eee tere er eeeeee eee ee & 

| 

Summa pro Januar 4835 ,..- 

Daf ein Mebreres als hier verzeichnet bis heut! 
auf die genannten Vorſchüſſe nicht eingegangen ifh 
verſichere ich hiermit auf meinen geleiſteten Amtsei? 

N. den ten Sebruar 4835- 

Stendant. 

Mit den Beligen und in calculo 
geprüft und richtig befänden. : 

Kalkulator, 

30 

25 

4tes 

20 

bei, 
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> Am Moz 
Vorſchüſſe] Neue Vor-j Darauf AR a) 
aus Sem ſchüſſe aus ind leiben > 

dem ſind | offen, und Bemerkungen. 
vorigen 4 bezahlt. Iſind RE 

onat. gu über- Monat. tragen. 

4, 5. 6. ue 
Nthl. far. vf. ÜNthl. far. vf. FRthl fav. pf. E RŁÓL (aL vf. 8. 

50;—|—| —|—] —} —|—|—] 50) —|— 

5 4-4 —| |] || >| 25! — 

ape eee eee AŻ 509 |--0636, A 

251—|—] 8/10 —} 251—|—| 8,40 —iwitb quartaliter erſeßt. 
pro pro Januar pro 

4tesQuartal | 4tesOuartal 

= —j.—j— —] 4 a> zk ==] trägt vierteljabrig 4 Rthlr. ab. 

228 —|—!—} 20/—|—} —|—|— 

5 z | a] RAE 96! „Ueber 57 Rifle. 18 ſar. it die Liquidation 
57 18 23 8, i 80/2 6, : petetsingeete ine der Erſa bald 
— . zu erwarten, der Reſt wird am Quar- 
ET ZEE 5 talfbink liquidirt und vom Krimi- 

240 3,1831 18 |=|685|==|=-1386] 21 (=-j mnalfond erſcht, 
R” Dieſe find zum Monat 
1071 Mehler. 21 fgr. Februar vorgetragen. 

Bemerkung. 

Dieſer Nachweiſung müſſen außer den ad 4, 2, 3, 4, 5 und 
7 nöthigen Belägen, auch die einzelnen Mandate zur Zahlung 
von ſolchen Borfchiffen, welche ſeit der legten Reviſion der Kaſſe 
ganz erſtatfet worden ſind, wie hier 3. B. ad 6, in Urſchrift 
beigefügt werden. (Cirkular-Neſcript vom 11. September 1832.) 





| 

H, 

Aus 

ſtalt 
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Anlage O. | 

Beffimmungen 
wegen Berechnung der Koſten, die durch Unterhaltung der 
Gefangenen und Gefängniß - Anſtalten, bei den Lands und 

Stadtgerichten entſtehen. 

Ihn Abſicht der, bet den Land - und Stadtgerichten entſtehenden 
gaben für Unterhaltung der Gefangenen, der Gefängniß - Une 
en und Utenfilien, iſt Folgendes zu beachten t- , 
Die Koſten, welche durch die gewöhnliche Betpflee 
gung der Kriminal - Arreftanten, bet einem Lande 
und Śtadfgerichte entſtehen, werden monatlich nach Köpfen 
und Tagen liquidirtz eine zu. dieſem- Zwecke- vom Gefängen- 
Inſpektor aufzuſtelſende und zu beſcheinigende Berechnung, wird 
vom Kalkulator revidirt. und vom Gerichts - Direktor, nach 
gehaltener Bergleichung mit der Gefangenliſte, zur vorfchufe 
weiſen Zahlung angewieſen. Diefen Vorſchuß leiſtet die 
Salarien - Kaſte, ohne dazu einen beſondern Beſtand aus dem 
Kriminalfonds zu erhalten. Sie berechnet denſelben als baar, 
bis die Erſtattung erfolgt. 
Vierteljährig werden dieſe Vorſchüſſe zuſammengeſtellt, und 
nebſt den ſämmtlichen Juftigfatorien dem Ober - Landesgerichte 
zur Prüfung und Erſtattung eingereicht, welches, wenn ſonſt 
ſich nichts zu erinnern findet, die Auslagen auf den Krimi- 

nalfond zur definitiven Berausgabung. anweiſt und den Vor- 
ſchuß der Salarien- Kaſſe erſegt, 
Es. muß dahin gewirkt werden, daß. durch einen Entrepreneur 

die ſämmtliche Verpflegung, beſtehend in der Beköſtigung, 
Wäſche und dem Lager der Gefangenen, ſo wie die Neini- 
gung , ndthigenfalls auch die Beleuchtung und Heizung *) der 
Gefängniſſe, zu einem feſten Gage pro Kopf und Tag, und 
zwar wegen der Beleuchtungs - und Heizungs-Koſten mit Untere 

J Die Koſten der Beleuchtung und Heizung der Gefóngniglofale der Land» 
und Stadtgerichte in der Provinz Poſen gehören nach den Etats derſel 
ben zu den Ansgaben der Salarienkaſſen. ; 



5) 

6) 

7) 

8) 
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ſcheidung der Sommer - und Wintermonate, beſorgt wird- 

Wo dazu die Einleitung nod) nicht getroffen ſeyn möchte, 
muß ſolches ſofort bei Errichtung des Gerichts geſchehen, 
und dem Oberlandesgericht zur Genehmigung dieſerhalb Bericht 
erſtattet werden. 
Inſoweit dies an ſich zuläſſig iſt, ſind die Bedürfniſſe der 
Gefangenen von deren Angehörigen und Verwandten anzu“ 
ſchaffen. Wenn indeſſen auf dieſe Art das Nothwendige nichć 
zu erhalten. iſt, muß die Verpflegung auf dem oben gedadhź 
ten Wege beſchafft werden. 

Kleidungsftice können nur auf Authoriſation des Inqui- 
renten, welcher ſich von dem Bedürfniß überzeugt haben muß, 
verabreicht werden. Deren Anſchaffung hat jedes Gericht von 
der nächſten Inquiſitoriats - Arbeitsanſtalt zu veranlaſſen; 
welche einen kleinen Vorrath der gewöhnlichen Bedürfniſſe 
liefern wird, wovon vierteljährig das Verbrauchte zu bezahle? 
iſt. Von dieſen Anſtalten find auch die Sclafde>en und 
Strohfacke zu beziehen. 
Medizinkoſten können nur auf den Grund beſonderer Bor? 

ſchrift des zugezogenen Arztes erwachſen 3 ſie ſind ebenfall? 
monatlich, gegen Anweiſung des Gerichts zu zahlen, und gleich 
den ſouſtigen außerordentlichen Bedürfniſſen, quartaliter beim! 
Kriminalfond zu liquidiren. 
Daſſelbe gilt von den Transportkoſten und Zehrgel/ 
dern, welche das Gericht einzeln, in vorkommendem Faller 

anzuweiſen bat. Zu dieſen und andern unvorhergeſehenen Aus' 
lagen, welche ſofort gemacht werden müſſen, kann dem Se 
fangen-Inſpektor, nach Befinden der Umſtände, ein kleiner eifet/ 
ner Vorſchuß aus der Salarien - Kaſſe bewilltgt werden. 
Die alle Vierteljahre dem Ober - Landesgerichte einzureichend'| : 
Liquidation der Koſten zur Unterhaltung der Gefangenen, ze” 
fällt fonach in drei Abſchnitte: 

a) für Beköſtigung, Wäſche und Lager der Gefangene"! 
Reinigung , Beleuchtung und Heizung der Gefängniſſe 3 

by für Betleidungótofien , Medizingelder und ſonſtige auße" 
ordentliche Bedürfniſſe der Gefangenen ; 

c) an Transportfoſten und Zehrgeldern derſelben, 

9) 

10 

11 

12



fe, 

„ger 
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Sie mu$g fo eingerichtet werden, dag die Moften, welche 
Ein Gefangener veranlaßt hat, zufammen zu überſehen find. 
damit die etwa entſtehende Einforderung der gemachten Aus- 

lagen leicht bewirkt werden kann. 
9) Mit Einreichung dieſer Liquidationen iſt gleich zu Anfang der 

Monate Marz, Juni, September und December zu verfahren, 
damit der Erfag vor Whlauf des Ouartals erfolgen kann. 

10) Kleine Reparaturen an den Gefängniſſen oder Gefangniffe 

Utenſilien, kleine Bedürfniſſe für die Gefängniſſe, bis zum 
Beträge: von 5 Rthlr. können auf demſelben Wege, viertel- 
jährig zur Liquidation bei dem Kriminalfond“ gebracht werden, 
inſofern nicht "dergleichen: Ausgaben aus den etatómafigen 
Fonds der Land- und Stadtgerichte zu beſtreiten find. Ueber 
größere Anſchaffungen muß allemal zuvor die "Genehmigung 
des Ober - Landesgerichts eingeholt werden. 

41) Mit einem Arzte muß künftig, wenn ſich nach Ablauf eines 
Jahres der gewöhnliche Umfang der Gefangen - Anſtalten 

überſehen läßt, ebenfalls ein Abfommen, über das ihm für 
alle Beſichtigungen, Krankenbeſuche und Ausſtellung von ärzt- 
lichen Atteſten, namentlich wegen der Züchtigungsfähigkeit der 

Gefangenen, zu bewilligende ärztliche Honorar, getroffen, 

und darüber an -das Ober-Landesgericht berichtet werden, Ein 
ſolches Honorar wird dann in die Liquidation am Jahres- 

ſchluſſe mit aufgenommen, 
12) Sollte bei Einrichtung einer, mit der Gefangenanſtalt wo 

möglich zu verbindenden Arbeits-Anſtalt, die Anſchaffung kleiner 

Geräthe ndthig werden, ſo iſt deshalb zu berichten. 
Der, für ſolchen Zwe zu gewährende Vorſchuß muß 

zuerſt aus dem Arbeits - Verdienſt gede>t werden. 
13) Der ſonſt entſtehende Arbeits = Verdienſt iſt quartaliter von 

dem Gefangen - Inſpektor zu berechnen, vom Gerichke zu 

beſcheinigen, und mittelſt beſonderen Berichts an das Obere 
Landesgericht zum Kriminalfond einzuſenden. 

14) Wie die Vorſchüſſe von Zeugen- Gebühren, Diäten, Reiſe- 
koſten, Gebühren der Medizinal - Beamten, berechnet werden, 

iſt ſchon in der Verordnung wegen Verwaltung der Salgrien- 
Kaſſen §. 62. beſtimmt. 
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15) Für die an beſtimmten Orten einguridjtenden Gericht?" 
Kommiſſionen, findet das von Nro. 4 bis. 44 vorgeſchri“ 
bene Verfahren gleihmäßige Anwendung, nur ſoll ihnen, d* 
ſie feine eigene Kaſſe haben, ein eiſerner Vorſchuß, aus de! 
Salarienkaſſe des betreffenden Land- und Stadtgerichts, gewähr! 
werden, aus dem ſie die Verpflegungskoſten beſtreiten , dart! 
nicht ein Aufenthalt bei Ablieferung dee Beſtände am Schluſl! 
des Quartals entſteht. 

46) Bei den zur eigenen Kompetenz der Gerichts-Kommiſſione!" | 
gehörenden Unterſuchungen, kommen Hinſichts der vorſchußweiſ? 
zahlbaren Auslagen die Vorſchriften der $$. 62 — 68. dieſel 
Anweiſung, mit der Modifikation zur Anwendung, daß ſolch? 
Beträge in der Sten Rubrif des Auslagenbuchs zur Goll 
Einnahme zu bringen ſind. Eben ſo müſſen die für des 
Kriminalfond zum Erſatz kommenden Poſten ($. 64.): in oie 
7te und Ste Kolonne des Sportel-Regiſters eingetragen werde“ 

47) Bei den monatlichen und außerordentlichen Kaffen-Revifionet 
muß auch der eiſerne Vorſchuß, Hinſichts der daraus beſtrit! 
tenen Ausgaben, ſo. wie des Beſtandes, einer Prüfung unte" 
worfen. werden. 



Ir. 

Anlage P. 
NoeSiRSZZSEE meric” 

Anweifung 
über das Gerfahren bet Koſten - Cingiehrngen > 

: Unter -Behirden. 

\ 

Um das Geſchäft der Koſten - Beitreibung für die Ober-Landes- 
Gerichts - Salarienkaſſe überſichtlicher zu ordnen, beſonders die 
Thätigkeit der mit der Exekution beauftragten Unterbehörden 
köntrolliren zu können, auch den leßteren die Aufſicht über die 
Exekutoren zu erleichtern, ſind folgende Beſtimmungen zu beachten : 

l Die Salarien-Kaſſe des Ober-Landesgerichts hat eine allge- 

meine Exekutions - Kontrolle über die den Unterge- 
richten zur Beitreibung . aufgetragenen Poſten, ſowohl an 

4. Koſten- als Vorſchuß-Reſten , nach dem anliegenden Schema 1. 
zu führen. 

Jedem mit Einziehung von Koſten beauftragten Untergericht 
wird eine angemeſſene Zahl von Blättern in dieſer Kontrolle 
gewidmet. 

Sobald einem ſolchen die exekutiviſche Einziehung von 

Vorſchüſſen oder Koſten übertragen worden, iſt in den Ru- 

brifen 4 — 44 das Nöthige zu vermerken, 
Auf dem abgehenden Mandat muß das Kontozeichen, die 

Liquidation der Nachkoſten, und die laufende Nummer dee für 

die Behörde angelegten Kontroll-Abtheilung , vermerkt werden. 

Auf dem Konto des Debenten iſt die Nummer und das 

Datum zu notiren, unter welchen hier die Exefution weiter 

verfolgt wird. Da jedoch dieſe Kontrolle blos ein Hülfs- | 

buch für die Kaſſe iſt, ſo darf das Kreditiren auf dem 
Konto. erſt erfolgen , wenn die Poſt wirklich eingegaugen oder 
niedergeſchlagen iſt. 
Ueber die Beitreibung der Koſten iſt das Erforderliche 
in der Verordnung ſelbſt vorgeſchrieben worden, Doch wird hier 
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wiederholt, daß dieſelbe, inſoweit fie durch Unterbehörde! 
bewirft werden muß, lediglich in folgender Weiſe zu leiten iſt! 
a) Die Kaffe’ führt über die von den Partheien erforderten 

Vorſchüſſe eine Liſte. 
Geht aus derſelben hervor, daß die in den Berfiigum 

gen beſtimmten Zahlungsfriſten nicht inne gehalten worde! 
find, fo wird der betreffenden Unterbehörde die exekuti/ 
viſche Beitreibung der rückſtändigen Koſten - Vorſchüſſe 
von den innerhalb der Grenzen des Departements woh"/ 
nenden Partheien, aufgetragen. 

Der Auftrag. wird in der oben -erwähnten Exekutions/ 
Kontrolle vermerkt. 

Die dabei in Anſaß gebrachten und zur Exekutions-Kon 
trolle einzutragenden Rachfoſten, werden aber noch nich! 
zur Soll-Einnahme gebracht, in zweifelhaften Fällen ſind 
auch die Aufträge unter der Rubrik „Porto notice’ zy 
erlaſſen, und allemal die etwa nöthigen Stempel zu re/ 
ferwiren,. bis die -Sache beendet iſt, 

Sobald indeſſen die hier erwähnten Nachkoſten wirklich 
einfommen, erfolgt ihre Eintragung zur Soll - Giunahmt 
iu - der. Haupt -ESportel - Kontrolle. 

b) Wenn bei Beendigung einer Sache, einer Juſtanz ode! 
eines Geſchäfts, die Koſten vollſtändig liquidirt und feſt/ 
geſeßt find, ergeht das Zahlungs - Mandat an den Schuld" 
ner mit 44tögiger Friſt, unter Androhung der Erefutiom 

Nach fruchtloſem - Ablauf dieſer Friſt wird in eber 
der Art, wie zu a. innerhalb der Grenzen des Depat“ 
tements , die betreffende Unterbebbrde zur epefutivifchen| 
Einziehung des Koſtenreſtes angewieſen, an die Debentet 
aber feine weitere -Bekanntmachung erlaſſen. 

Die Koſten, in zweifelhaften Fällen -auch das Porte 
und die etwa nóthigen Stempel, für dieſe  Aufträg?, 
werden reſervirt, in dem Schreiben notirt, und nach de! 
Inhalt des Auftrags die 14 erſten Rubriken der ROW 
trolle bei der Salarienkaſſe ausgefüllt. : 

c) Auf gleiche Art werden die, durch Erefutions-Berfiisu 

gen in der Daupifache erwachſenden, und durc< Cze 

u, 
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rdett tion beigutreibenden Stoftenbetrage, fo wie überhaupt alle 
iſt) Koſten, deren.Einziehung mit oder ohne vorher- 

xten gegangenes Zahlungs.- Mandat, einer Unterbehörde 
Übertragen. worden iſt; in jene Kontrolle, auf die 

zun“ angegebene. Wet, aufgenommen. 

[det In jedem Falle wird die Nummer der Exekutions - Konkrolle, 
uth) unter welcher die Poſt vermerkt worden iſt, auf den Koncep- 
aſſe) ten der erlaſſenen Aufträge genau angegeben, und dieſe, inſo- 

ooh - weit ſie reine Koſten - Sachen betreffen , in beſonderen Hüllen 
geordnet, in der Kaſſe fo lange aufbewahrt, bis die Poſt 

18), aus der Exefutions- Kontrolle gefommen iſt. 
IL, Sede Unterbehörde im Departement, welche Aufträge wegen 

on) Koſten - Einziehungen erhält, hat für ſich eine Exekutions- 

igl, Kontrolle der oberlandesgerichtlichen Sporteln, 
fini) 2: nach dem Schema 2. anzulegen. ‘ 
ay Die in vorgedadhter Art von dem Ober-Landesgericht einge- 
re} benden Aufträge werden unter den nämlichen Rum- 

mern, welche ſie: iu deffen Rontrolle erhalten, dort eingetra- 
lich gen, und die erſten 7 Rubriken ausgefillt, + Sollte daher auch 
md vielleicht, eine ſpätere Nummer früher eingehen, 3. E. Nr. 80. 

eher. als 77., ſo iſt für die noch fehlenden Nummern der 
pet Raum zu laſſen, weil folche wahrſcheinlich. - im Geſchäfts- 

“oft gange: zurücgeblieben find, und nachfommen, Es iſt uner- 
is laglich, daß die beiden Kontrollen in der. Zifferfolge immer 

übereinſtimmen... Die Nummern laufen ununterbrochen 
hen ‘fort, bis bei dem Oberlandesgericht eine neue Ziſſerfolge ane 
sate zulegen nöthig gefunden wird. 

Gert} Zur Beſchleunigung dieſer Einziehungen ijt ſchon in der 
fen Verordnung ſelbſt beſtimmt, daß alle eingehenden derartigen 

Aufträge ſofort dem Kaſſen-Kurator zugeſtellt, und durch 
toy denſelben, als beſtändigen Kommiſſarius, bearbeitet werden ſollen. 
ge Dem legteren wird es zur beſondern Pflicht gemacht, auf die 
em eingegangenen. Aufträge“ ohne Verzug zu verfügen und die Exe- 
RZ futionen votziiglich zu beſchleunigen: 

Dabei iſt fededmal: 
an a) an den Schuldner, unter abfdhriftlichec Mittheilung 

fu des - Auftrags, die “ſchriftliche Aufforderung zu erlaſſen : 

[Ot 
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den Koſtenreſt nebſt den Machfofien binnen 8 Tagen 8" 
die Ober - Landesgerichts - Salarienkaſſe zu bezahlen, und 
dabei das Kontos und Aktenzeichen, ingleichen die Ext“ | 
ditions - Rummer anzugeben, und ſich darüber, zur Vermei! 
dung der wirklichen VollſtreFung der bereits verfügt!" 
Exekution, binnen gleicher Friſt auszuweiſen. 

Zugleich iſt: 
b) dem Erefutor ſchriftlich aufzugeben, die Zahlungs-Auf 

forderung zu inſinuiren, wenn die Nachweiſung der gelt 
ſteten Zahlung binnen 8 Tagen nicht erfolgen ſollte, di! 
Exekution zu vollſtreFen, und jedenfalls über dl 
Ausrichtung des Auftrags binnen 14 Tagen bei 4 Rehlt 
Strafe zu berichten. 

c) Die bei der Unterbehörde erwachſenden Koſten ſind jede?" 
mal für beide Fälle: 

aa) wenn die erfolgte Zahlung zu rechter Zeit nachgewieſ?" 
wird, 

bb) wenn es zur wirklichen VollſtreFung der Exekution kon" 
men ſollte, 

zu berechnen und die Schuldner in der Zahlungs - Auffo! 
derung ad a. zur Berichtigung der Koſten an die Unte! 
behörde, je nachdem der eine oder andere Fall eintrett" 
ſollte, angutveifen. In gleicher Art iſt dem Exekutor d' 
Beitreibung dieſer Koſten aufzugeben. 

M 

| 

| 

Bei der Liquidirung der eignen Koſten haben ſich di! 
Unterbehérden nach den für ſie gegebenen Gporteltare 
zu richten. 

Für die Führung der Exekutions-Kontrolle finden kei" | 
Gebühren noch Kopialien ſtatt. : 

Beträgt das Kofien-Quantum nur 50 Sl. oder wei" 
get, fo können für die Verfügungen, Berichte und |!“ 
die geſammte exekutiviſche Beitreibung keine beſondere Ge“ | 
bühren liquidirt werden, fondetn es iſt für das ganze e 
ſchäft das, nach dem dritten Abſchnitt der Sporeeltar’ 
vom 9. Oktober 1833. unter Nro. 3, zuläſſige Paul” 
Quantum, und außerdem find nur die unter Nr. 5. dafel f | 
nachgelaſſenen Auslagen in Anſaß zu bringen , von doe 

lv 

3, 

VI 
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au: 16 Schuldner einzuziehen , und nebſt dem etwanigen reſervirten 
nd | Porto für die ExeFutions-Auftrage, bei dem Untergerichte 
per zu- vereinnahmen. 

rei! w. Bei Wushandigung des  Mandató an den Exekufor werden 
fel! bei den Unterbehirden die Rubriken 8— 13 ausgefillt. Bei 

der Einzahlung ijt die 14te und 15te Kolonne zu benugen. 
| Bie 16te Rubrif dient dazu, Niederfhlagungen, Stun-- 

[uf dungen, die Abſendung des Geldes, fo wie den etwa erfolge 

fel ten Nachweis der Zahlung von Seiten des Zahlungspflich- 
a tigen, gu bemerken. 

pic V. Jeden Monat wird eine Ueberſicht aus dieſer Rone 
pir . trolle, an das Ober-Landesgericht, unter portofreier Rubrik, 

in duplo eingejchidt. Sie vertritt die Stelle der einzelnen 
eb Korreſpondenz über die Koſten -Beitreibung, inſoweit nicht 

Yusnahmen nöthig werden. 
fa 3, Ein Schema dazu liegt unter Neo. 3. bei. 

VŁ Dieſe Ueberſicht wird dergeſtalt angefertigt, daß ſie zwiſchen 
git | dem 20. und 25. des nächſten Monats bei dem Ober-Landess 

Gericht eingeht. Jede Verzögerung wird mit einer Ordnungs- 
fol ſtrafe von 1 Mehler. geahndet, und dieſe ſofort durch Poſt- 
tet? Vorſchuß mit den Screibgebühren erhoben, auch nöthigen- 
ete | falls durM Anwendung von Stempelpapier verſchärft und ſo 
die lange verdoppelt, bis die Ueberſicht eingeht. 

Aus derſelben muß die Thätigkeit der Exekutoren bis wenige 
bit ſtens gum 15. des Tiufenden Monats gu-erfehen fein. Die 

vom 4. des laufenden Monats ab, der Behörde sugefommes 
nen Aufträge brauchen jedoch nur inſofern aufgenommen zu 

eine | werden, als bis zur Einreichung der Ueberſicht vielleicht ſchon 
Gelder darauf eingegangen find, oder die Exekution ſonſt erle-. 

wi! | digt iſt. Um dies Verfahren zu verſtändigen, wird folgendes 

1;
 

=
 

<
<
 
=
 

fir | Beiſpiel gegeben : 
Ge! | In die Ueberſicht, welche am 25. Februar ſpäteſtens ein? 
GW gegangen fein muß, werden nur die bis gum 31. Sas 

care nuar einſchließlich, eingefommenen und noch nicht erles 
ſch! | digten Aufträge, 
MS außerdem aber von den ſpäter eingefommenen nur diejenie 
ve gen, bei welchen bis zum Datum der Abſendung der 
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Ueberſicht: die Gelder eingegangen find, oder die Exelu“ 
tion überhaupt. erledigt worden iſt, 

aufgenommen. 

Dagegen brauchen die übrigen ſeit dem 4. Februar eing?“ 
fommenen Aufträge noch nicht aufgenstnnien zu werden. 

Was aber bis zum 15. Februar die Exekutoren beigekrit 
ben haben, muß auf jeden Fall mit eingeſandt werden. 

VIL Jn den Fällen, wo nach Kolonne 9 und 10 der Erefufo" 
die Friſt um mehr als 44 Tage überſchritten hat, iſt in den 

* Bemerkungen, bei Vermeidung einer Ordnungsſtrafe, ſofort di* 
Hinderungsurfade anzugeben, 

zur Niederſchlagung eignet, fo iſt außer. der .Bemerku"s | 
in der Ueberſicht, noch eine kurze beſondere Anzeige zu erſtal' 
ten, und dieſer find die etmanigen Suftifitatorien beizufüge"" 

Bei den Unvermögens-Atteſten der Ortsgerichte und Pol! 
- zei- Behörden haben fich die Unterbehörden niemals zu be’ 
gnügen ,- vielmehr die Exrefutionen wirklich zu. vollſtrecken ; bei 
fruchtloſem Ausfall die Schuldner, nach Anleitung der $$: 
"31. 32. £itel 23. Theil L der Allgemeinen :Gerichtsordnuns! 
über ihre Familien - und Bermigens- Berhóltniffe ausfigrhih 
zu vernehmen , und namentlich zu prüfen , ob der Schulbut" 
noch: auśftehende Forderungen oder Grundſtücke befist, auß 
in dieſem] Falle- zugleich den Hypothekenzuſtand: der Grund" 
ſtufe; de: b. den Erwerbspreis und den Betrag der dara! 
bereits: eingetragenen : Schulden und ſonſtigen Reallaften, 0“ 
ſtimmt anzugeben, endlich in jedem Falle zu ermitteln, ob 
nicht wenigſtens / «bei genauer Befolgung: der über die BY 
treibung der gerichtlichen Koſten: vorhandenen gefeglichen BO” 
ordnungen, die baaren Auslagen von den Schuldnern einges 
gen: werden können. 

; Auf die ſpeziellen. Anzeigen der Untergerichte wegen fold 
nicht. einziehbaten Koſten, verfügt der Kaſſen -Kurator bei ve 
Hber-Landesgericht das Weitere, und bei eintretender Niede!" 

ſchlagung findet die Beſtimmung $. 50, der Berordnu" 
Anwendung. 

U, 

VILL Wenn eine Poſt nicht beigetrieben werden kann, und ſi) | 

tu.
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Le Eben fo iſt mit Koſten - Stundungen, die länger als 
auf 8 Wochen in Antrag gebracht werden, zu verfahren. Bis 
8 Wochen bedarf es nur einer Anfährung der Gründe in 
der Ueberſicht, 
Die Einſendung der beigetriebenen Gelder iſt nach 
und nach, wenn dieſelben eingehen, auf jeden Fall aber 

gleichzeitig mit den Ueberſichten, portofrei zu bewirfen. Die 
einſtweilige Aufbewahrung geſchieht bei der Salarien - Kaſſe 
der Untergerichte, wo ſie als Aſſervate zu behandeln ſind« 
Das Duplifat der Ueberſicht wird von der Salarien- 
Kaſſe, in Abſicht der bezahlten Poſten quittict, unter porto- 
freier Rubrif guriigefandt, und dabei brevi manu etwanige 
Irrungen und Verzögerungen gerügt. 

Die Unterbehdrden haben dieſe Rügen zu beachten, und 
die Ueberſicht ſodann zu den über 'dies Geſchäft anzulegenden 
beſonderen Akten zu nehmen, 

ber ti. Das andere Exemplar der Ueberſicht wird, nachdem es von 
dem Kaſſen-Kurator beim Ober-Landesgericht durchgeſehen iſt, 
und die Rügen in dem zurückzuſendenden Duplikat vermerkt 
worden ſind, — nachdem ferner der Kontrolleur die Ueber? 
tragung der mit eingegangenen Nachkoſten zur Soll-Einnabme 
in der Haupt-Sportel-Kontrolle bewirkt und in der Ueberſicht 
untet Angabe der Nummern beſcheinigt hat, =- von der Kaſſe 
des Ober - Landesgerichts zu den für jede Unterbehörde beſon- 
ders anzulegenden Akten genommen. 

11 



H:
 

zu 

SU 

su 

su 

en



A ulage ti 

zu der Inſiruktion über die Beitreibung der Ober» 

Landesgerichts : Sportel - und Vorſchuß - Reſte. 

sub Nro. 1. Die von der Oberz Landesgerichts z Salarienkaſſe 
i fur jede Untetbebórhe gu haltende Erefutionsz 

Kontrolle, 

sub Nro. 2. Die von den Unterbehörden zu haltende Exeku»- 
tions Kontrolle, 

Sub Nro. 3. Die aus Nro. 2. monatlich von jeder Unters 
behörde einzuſendende Ueberſicht 

enthaltend. 

11* 
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Schema 

das Königliche Land - und Stadtgericht 

Salen Namen, Stand und Wohnort Zeichen 
Aus 

des Konto- welcher Sache, 
Buch. Sculdners. 

>
 L
au

fe
nd

e 
N
u
m
m
e
r
,
 

3. 
Vol. Pag. 4. 
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Nro. 1. 
(Gerichts - Kommiſſion) zu N. 

45 Reſervirte Koſten fir das 
|tt Erefutionsmandat, *) | Summa 

NOTE refers. sie oder jGerichts-] wirte | refervire > i Vorſchuß- | Gediip: | Steme | tes | henden | Ste | Bemerkungen, 
Reſtes. | ren. | pel. | Porto. | Koſten. 

. a 8. 9. 10. 
Ntó fav. vEARÜ, fav pf. i Nhl. fat PIEL fat. ve AR. far. vf. AL; 40; 

| 
) Bei Poften bis 50 Rthlr. findet die Sporteltage vom 9, October 4833 

Anwendung, mithin kann Bier nichts zum Anſatz kommen, da das Pauſch- 

quantum nach pag 156. lit. 66. dem beauftragten" Untergericht gebührt. 
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Kaſſen- 
Zeichen. 

Konto- 
Buch. 

34 
Vol Pag. 
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Namen, Stand 

und Wohnort 

des 

Sculduers. 

4. 

mmer 

Aus welcher 

Sache. 

Schema 
zu der, von den Unterbehörden zu führenden 

an reſii- 
tenden 
Koſien u. 
Borſchüſe 

jeu. 

6. 
Rtl. far. vf. 

Für das Königliche 
Oberlandes- Gericht 
ſind einzuziehen: 

an 
Nachko- 
ſien. 

7 
REL. far. vi. 
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Sro. 2. 

Dazu kommen 

Koſten | Franko- 

Gerichts. |der Gelder 

8. SA 
Rtl. ſar. Pf. EREÓL fat. vf 

des beauf-iporto f. Die haupt 

tragten [Abſendung] “suster 

m 5 
WER: z 

Mithin | 2 
find Ba 
fibers JOE 

22 

>> 
ben. ER 

10. (JEŻ 
Rtl. fav. vf.) 142 

165 

Spottel  Erefutions - Kontrolle. 
A A 

Es find vom 
Erefutor ein= 

gezahlt. 

D
a
t
u
m
,
 
w
o
 
D.
 
Ex
ek
ut
or
! 

d
e
e
 B
e
f
e
h
l
 
ev
th
ei
lt
 i

ſt
. 

Namen 

des 

13: 

Exefutors. 
Betrag, 

44. 
Rte. fat pf. =

 D
a
t
u
m
.
 

Bemer- 

fungen. 

16. 
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i © hema 
zu der, von den Unterbehörden bis zum 25. jeden Monats 

Datum s" Ramen, Stand und Wohnort Aus 
der eee 

des 
Verfü- | Kontos R 

gung, | Buch. Sculdners. welcher Sache, 

>
L
a
u
f
e
n
d
e
 N
u
m
m
e
r
,
 

3. 
2. Vol, Pag. 3 5. 



Betrag ver für das Kb- 

Nro. 3. 
einzuſendenden Ueberſicht aus der Sportels Erefutions - Kontrolle. 
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nigliche Ober-Landesge-| Friſt, Datum Namen Aida > richt einguziebenden welche dem be ven baar erfoigt,| & 
Roflenrefte Erefutot Pade ee ras des]. mak Ge Nachkoſten. gefegt iſt. | Befehl | Exefutors, Ślionąte ſchon] Z 

: erhalten. abgeliefert ift.| Z 5 : u. | Nthl. far. PEINIGL fav. VF. 8. 9. 10. Rthlv. fav. vf. 142. 
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Formular Q. 
nce, one 

Sportel:Regifter 

der 

Königlichen Gerichts - Kommiſſion su... 



2 Seridhts- Fo z" Stand und «Fir 8 Sebi | Ver- 
sl = ohnort In welcher Sache biejren aller 
E 5 i: = 9 "= Art, | brauchte 
= . . a Sy z | Zabhlungspflichtigen [Koſten entſtanden find. ver Kaf Stempel. 2] £ und verbleiz 
=] 3 Uftenzeichen. ben 
al Q 5 

. 6. 1.6.2. 3. 4. Rthl. (9. vf. FNth!. fg. vf 

416, Jan JSchlächterMeyer zu Hil-in Sachen des Prediger 
lingen M, Nr, 25. Müller daſelbſt wider 

DE ee MIE SUE Z EI 

2] 8,— JAFermann Werner zujin Sachen contra Bauer 
Krumpen W. Nr, 14] Hinge daſelbſt . . . . | 4128| 3 — lool. 

Spice — JAFermann Schulze zufAufnahme einer Obligat 
Hellen von 300 Ntblr.. 5-4 1/29) gł — 

413. — FBauer Heinrich zu Sligiwiber Büdner Michae! 
: daſelbſt: 5 es . | 8/23! 38 51|15|-- 

513: — [Büdner Michael vafelbfifaus derſelben Sache . . | 12l24| of tol15|-— 

6420. = PHandelsmannErnf zu N]wider Bauer Müller zu 
E. Mr. 30. GEISSEN SII ee ICE 2/44) 2] —|10j— 

7Jeodem IBauer Müller zu N, fans derſelben Sache . „| 412) of --!10|-- 

Sfeodem. Kaufmann N. zu N. in der Sache wider N, „Ą 3| 3) 9 

Summa für das .. te Quartal . . . |: 



dw
 

te 

els 

IS
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. . 

Ee 

Nachli- Reſer- 
quidirte | Benennung | virte : o +4 
“aes det ais Nefervir-}Stempel4 Fiskali- - |Eingez 
en frem-ß z £ pel in tragen 
der Bes Empfanget | Srimi- | tes Sttafen.| fhe | Summa, } zum 
hörden | und. Ingl- und Kontoz 
„und Liquidation | fiskali- | Porto. Strafen Buch. 
einzelner der ſchen 

> Gebühren. 
jSachen. 

"A >. 40. 44, 42, 43, 44. 
NHL fa. vf. 8. Rtl (AUPE PRL fa vfÜNtH! fa. vf ANH. 1a. vf ß bl fa HF RVol Paz. 

= a = ZEE" -|-|-4 44/24/11} 20 

2 me — === |= = = 2118| SĘ 1.1408 

— om eae es —|—|—f — | -|-| 42) 2) Sil] 48 

—[Stadt-Gevidt NJ--|-- |— 3|-- —|----| 172: 5 
2j11 für Zeugenver: 45 47)22] 24 1. | 85 

nehmungen. 2 ; 2|-—|-- |ealfuiatoc N. für 1|15|-— —|—|—} 26}24] af r | 74 
eine Berechnung 

—|—|— — —| 5-1 1 —|---| 3/26) 2 1,1 81 
ex officio 

NE R — — —| 5|-- -|-|-1 4/27) Ą 1,1 96 
gleich bez 

= ee — --|-|-4 -|-|-| —|—|— -4 3] 3| ohana. 
3.0. Gint- 
nahme- 

| Sournal 

7144| 9 ~~ —-|--| 4} 8) 4 3|--| 7 sel poole M 

Die Richtigkeit dieſes oe wird hiermit beglaubigt. 
EDE 524.255 

N. N. N. N. 

Gerichté-Kommiffarius, Namen des, mit der Führung beauftragten Beamten. 





Formular R. 

M uslagenbuch 

der 

Kóniglihen Gerihtis: Kommiſſion zu seers 



Datum Namen, Stand und Wofür 

| eodem. 

| H. 28. 
4313. November 

5) eodem, 

> R. 35, 
6| eodem, 

pen. 

Udermann Schulze zu 
Hillingen. 

Bauer Heinrich zu Mit 
wider Bidnet Miz 
chael daſelbſt, jeder 
zur Hälfte- - 

Dieſelben. 

Kaufmann Römer zu 
Schlichtes 

= der 
kod 

Ę s. Wohnort bes in welcher Sache bie Auslagen 
Sk: des 
e] Eintragung, Re entſtanden find, 2 und |3aklungópflichtigen. 
> Aktenzeichen. 
= 
4 2, > 4, 

44 M. 25, Prediger Müller zu Hitchin der Prozeßſache deſſelben wider den 
lingen. Schlächter Meyer daſelbſt — für das | Schreiben des Gerichts R. cinfchlieg= 

lich 18 ſgr. 9 pf. eingezogener Koſten 
w. 44. > 

QL. Nov. 4834]Bauer Hinge zu Kremzjin Gaden Werner contra Hinge fiir die 
oie an das Stadtgericht zu 

etlin . > eee eee ewe ....e. 

zur Obligation über 300 Rthlr, . 

a) dem Gerichts-Kommiſſarius N. f. den 
Termin in loco Klis den 26. Oktober 
1834. Diäten. « + . + 1 Rtl. 15 far. 
Reiſekoſien auf 4 Meile 4 20 = 

b) ben Taxatoren A. und By jedem 
10 for... 04.2604 22000 009 

in Sachen wider den Amtmann ofe 
Borſchuß = Beſtand : 

Es ſind gezahlt . . . . 40 Rtl. — ſgt. 
und an Koſten erwachſen 6 = 5 = 

Summa für das ...te Quartals 
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Neiſeroſten, 
„Ditaten, a 

ZĘ Zeugen: | Zurückzu: | Benennun 
Ein- Ab- | Gleich | Gebühren, | zahlende, der : ; 

Verſaum: oaz Empfänger Einge» 
- 3 

gangs- | gangs- | PPE ua] erhobene | für die in der Summa. | taser 
dete frecevitheenl <w |gten und Sten ; | 

Porto. | Porto. lerempel, Ki | woridu| Rubrik | Redes 
und, ſonſtige Beſtände. | hemerkten 

Nave 
Auslager. Poſten. 

5. 6. le 8. 2. 41. 42, 
MEHL fa. VFAREÓL IA. vf ÄRtHhl. fa. VF ENDL fat. vf. IRtH1A. fa. OF. 10. Rtl. fą_Pf.ĄVOL pal 

| 
1 

11 5j 68 — zę. aż ae, = 4| 5) OP IL. 13) 

—12--| —|-|-1 — —|—|— — —2--] 1. |20 

— —15|--1 — = —|15| — GUL. 4 Si 

5 

a =} 3 | 5 1GerichtaamtL} 3| 5|--) © [853 
ć 1. |8515 

ze Sees oan Zarator A. |_ 1. |85f5 
w Taxator B. MEJ. 853% 

jedem zur Hälfte 

a s 3125/-FKaufm. Römer — II. POT u Sadów | PT so] 

4222) 4] 5 | 3] 4 23)20|-] 47 1481-4 6) 4) 3 _ 65) 7| 8 

Die Richtigkeit dieſer Auslagen wird hiermit beſcheinigt, 
N. N. N,N. : 

GeridhtsKommiffarius Namen des mit der Führung beauftragten Beamten, 



1) 
2) 

3) 

4) 

5) 

9 

7) 

Bemerkungen. 

Die Nummer läuft durch das ganze Jahr. 
Der Zwe dieſes Buchs iſt der, alle nothwendige, im Laufe 
der Sache nicht vermeidbare Auslagen, ſo wie die Gebühren, 
deren Zahlung herkömmlich nicht von dem Eingehen der Spor- 
keln, ſondern von der Erledigung des Auftrags abhängig iſt, 
ſogleich zur Soll - Einnahme und dadurch in die Rechnung zu 
bringen. 

Hiermit wird auch dem Verlangen — daß bei Porto und 
ſonſtigen durchlaufenden Poſten die Soll - Einnahme in dem: 

ſelben Zeitabſchnitt, wo die Ausgabe entſtanden iſt, nachge- 
wieſen werden muß, — genügt. 
In die zweite Rubrik kommt bei Eingangs - Porto das Prafens 
tatum, ſonſt der Tag der Verfügung und das Aktenzeichen. 
Bei dem Eingangs-Porto iſt, wenn darunter eingezogene Gee 
bühren anderer Gerichte ſteFen, deren Betrag in Rubrik 4, 
gu notkiren, wie ſolches beiſpielsweiſe bei Nr. 1. gezeigt wird, 
dieſe Notiz muß auch gum Kontobuch übertragen werden. 
Eben ſo iſt die Liquidation und Berechtigung für die in den 
Rubriken 8. und 9. einjutragenden Summen kurz anzugeben, 
denn ein Extrakt aus dieſem Belag kann für ſolche Poſten 
zugleich die Zahlungs - Anweiſungen vertreten, mithin darf die 
Liquidation nicht fehlen. Mr. 4. und 5. iſt dies beiſpiels- 
weiſe gezeigt. 
Die Führung dieſes Auslagenbuchs fann von Seiten des 
Sekretärs erfolgen, doch muß der Gerichts-Kommiſſarius von 
8 zu 8 Tagen von den eingekragenen Poſten Kenntniß nehmen, 
und ſich von der Richtigkeit überzeugen, damit er am Quar- 
talfchlug das nbdthige Atteſt ertheilen Fann. 
Die Koſten - Vorſchußbeſtände und irrig erhobene Koſten , ſind 
in der Iten Rubrif deshalb mit zu dieſem Auslagenbuch 
gebracht, weil ſie nur dann zum Anſaß gebracht werden, 
wenn ſie wirklich eingegangen ſind. 
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Beilage S. 
a „o 

Schema zum Manual 

für die Gerichts-Kommiſſionen. 

a) Abtheilung für Eingangs- Porto, 
b ) + Stempel, 
c) 5 - Auslagen und vorſchußweiſe zahlbare Gee 

bühren, 
d) s + Gebühren fremder Behörden und einzelner 

Empfänger, welche nach dem Eingehen 
gezahlt werden, 

e) $ e vefervirtes Porto, 
f) s + die Ablieferungen zur Lands und Stadt 

gerichts - Salartenfaffe. 

42* 
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Abtheilung a. 

Eingangś - Porto. 

Soll- | Laut Namen des Empfängers =| It St | Bleibt 

Aus- a „| und Gegenſtand der BE ausgege’ aoe Reſt, 
gabe, fnabmeq € 4 3 abe. SS) ben. 7 

Rtl fa. DFI, a DE. fa.PFREL fa. oF AMET. (4.96. 
gusta: [1835 
zenbuch 8 

5/12) 6E%r.1-3c4 — |) welche an Porto für den 
Monat December pr. zur 
Eintragung gefommen find, 
Tout Wuslagenbuch. 

> j2) vemGefretairN.zum Erſaß 
des Porto-Vorſchuſſes pro 
DETEN RE RS Sih 5112| 4-|- = 

3] 4] 3]31—58] — 13) welche an Porto pro Ja- 
EE | nuar zur Eintragung ges 

fommen find, laut Ausla- 
genbuch. | 

-+ ModemSetretairN.zum Erfas 
des Vorſchuſſes von Porto 
PED SONN ES LH 44 31 4) 33-|--—|--|-— 

A) 8| 4ł59—85] — 95) welche an Porto pro Fez 
bruar zur Eintragung ge- 
kommen find. 

4 16) dem Gefretair N. an Porto 
pro Monat Februar . . . | 80) 4] 8] 4j - ce. 

— | Summa pro 4ſies Quartal rand 12 4 sp = 

ſtimmungen gu beobachten, 

PT? 

Bemerkungen, 

4) Dem Eingangs-Porto und dem Abgangs - Porto ſind zwei 
beſondere Abtheilungen des Manuals zu widmen. 

2) Wegen Abrechnung des Porto mit dem Poſtamt ſind die, in 
den Bemerkungen zum Formular A. und B, enthaltenen Bee 

mim 
a
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Abtheilung b. 
tę poet 

mą 

Gm | Laut Namen EM SKU Itt | Bleibt 
Sfus gabe Rie es Empfängers undpZe]ausgege-f nieder]! Reſt. 

“| me |E| Gegenſtand der |EZ] ben. |sefdlae). 
Belag. | 5 Ausgabe, gie gen. 

Nthl.ſä. vf. Q Ps Dethl. rave boat Gave fet. vf. 
IE ‘fz der im vorigen Quar- . 
1834] tal nicht verwendete 

Stempelbeſtand iſt bier e 
1 »erauśgabt mit . . „| 44 28/40 

42. [2) dem Steueramt N. fiir}. 3 
: Auslagen-[! 834 Stempel lautBefcheizj | 

Buch. nigung. 0 es . „. | 16] 50|- = 
44) 5|-J 4-—30, | — 13) Stempel pro Decem: 

Spovrrel- | ber 1834, laut Auska- 2 

Regiſter. = genbuch. 
3610] —] 1—52. | — j4) desal. pro December! 

. | 4834aus demSportel- 
Regiſter. 

22 15) dem Steueramt laut ; 
„bs Must. Buß 18359 Beſcheinigung. . . . | 37] 30|—|— = 
5 31—58.] — j6) Stempel laut Ausla-]- 

Spy. Keg. . genbud) pro Januar 
40/20|—153 — 97.1 — 17) Stempel aus d. Spor- 

telregifter pro Sanuar 
% + j8) dem Steueramt laut 

$ Hust. Gudjis35ł Beſcheinigung . . . . | 60] 40-- -|--|--— 
7451-4 59 — 85.4 — 49) Stempel pro februarj 

Gy. Reg. laut Auslagenbuch. 
28|10/—] 98-4304 — #10) Stempel aus dem 

Sportel = Regiſter pro 
Februar. 

129-I4 = j- Zuſammen .. . | 1148,40 sa ce 

14) Da die angekauften] 
Stempel in dieſem 
Quartalnicht ganz ver- 
wendet ſind,ſo iſt d.ver: j 
bliebene Beſiand von! —] 49,40|-- 

. beider wirklichen Aus- 
gabe im Wusgabe- 
Journal abge- 
fegt worden... | 81 

Bleibt Ausgabe pro 4 (tes 
Quattal ...... . 1 —1129|—|— 

Benmiet: 
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Bemerfungen. 

1) Der hier verbliebene Naturals Stempelbeftand von 19 Nthlr. 
10 fgr. iſt demnach, da er von der Ausgabe pro I. Ounartal 
abgezogen wird, eben fo wieder in der Ausgabe pro II. 

Huartal einzutragen, wie died probeweiſe ad 1. mit 28 
Rthlr. 10 fgr. vom IV. Huartal geſchehen iſt. 

2) Die zum Sportelregifter eingetragenen Stempel müſſen gleich 
verwendet werden. 

3) Da die Atteſte des Steueramts bei jedem Ankaufe gefordert 
werden, ſo dienen ſie als Rechnungsbeläge, neben einer gene- 
relſen Beſcheinigung der Gerichts -Kommiſſion darüber, daß 
der Hauptbetrag — im gegenwärtigen Falle 129 Rthir. — 
wirklich verwendet und reſp. ad acta kaſſirt iſt. 

Unter dieſes Atteſt iſt nun (für den gegebenen Fall) folgende 
Notiz zu ſeßen : 

Von dem Steueramt zu N. ſind angekauft : 
laut Anlage I. den 29. December 1834... . 50 Rtl. 
6 « IL s 24. Januar 1935. „4. . 80 +s 
6 e IIL + 8. $ebruar 1835. .... 40 « 

Z 120 Rtl. 

an Naturalbeſtand aus vorigem Quartal waren zu über- 
NOMEN Goa 9 can a tenis oO IWA Oe, 

148 Rtl, 10 fgr. 
gum künftigen Quartal werden an Beſtand 

Übernommen .. « Pawia esE R 2 1.40 EE 10465 

bleiben . . . . 129 Rtl. — fgr. 
Auf dieſe Weiſe wird die Uebereinſtimmung der Solleins 

nahme und Ausgabe ſtets rehnungsmäßig erhalten, und der 
eiſerne Vorſchuß beſeitigt. 

—
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Abtheilung €. 
Baare Auslagen und vorſchußweiſe zahlbare Gebühren. 

REDS IO: TOTO LR AN ETS OSES PSO 

= A Es g ; CAE Namen der Empfänger 1] | St | Il |Btebt 
Aus- |S . und BE AUS Geger ka Reſt. 

ess 2.2 e Qe 

gabe. [Zz] Gegenſtand der Ausgabe. [==] den. ae SE lą gen. 

Ntl.(a. vr [7 Ril ir wf MIAŁA INt-ſg. ve. 
3| 5|--4 44Dem. Gerichtsamt VD. in Sachen H. | 

contra M. 
bezahlt den 5. Januar 1835 . | 46] 3) 5 

—|20| -| 5Den Zaratoren A. u, B. in derf, Sache, 
bezahlt den 3. Februar 1835. | 34] —|20 

410 —] 11]Reife< und Jebrungstoften des Amt-J | 
mann N. tn. Sachen P. contra H. | 

.. bezahlt den 11. März 1835 , |.49 4140 
4115|--] 48/Diaten des 2c. N. für den Lofaltermin 

zu X. in Sachen X. contra Y., 
bezahlt Tir Januar 1835 | 218 1/45—4— 

u. f. w. 
17[18|--| Summa für das... te Quartal 1835] —]L7j18] = 

Bemerfunge nm 
1) Die Rubrik „©ollauśgabe” wird lediglich nach der Rubrik 8, und 

10. des Auslagenbuchs ausgefüllt und muß mit derſelben genau 
übereinſtimmen. Unter jeder Poſition iſt eine Zeile Raum zu laſſen, 
um die erfolgte Zahlung — wenn fie erſt zum Ausgabe: Journal 
eingetragen worden, und aus dieſem — übertragen zu können. 

2) Es üſt darauf zu halten, daß im Laufe eines Quartals ſtets alle 
- Auggaben dieſer Poſition wirklich gezahlt find. 
3) Behufs der Belegung dieſer Ausgaben bei dem Huartal- Extrakt, iſt 

eine Nachweiſung der Auslagen und vorſchußweiſe zahlbaren Ges 
bühren zu fertigen; dieſe muß 

den Betrag der „Sollausgabe“ (übereinſtimmend mit dem Auslagen- 
Buch Rubrik 8.), 

Nro. der Solleinnahme (alfo des Auslagenbuchs), 
Namen des Empfängers und der Sache, 
eres ees der Wuslagen und Gebibren,. oder eine Bele 

age dieferbalb, 
Betrag der wirklich geleiſteten Zahlung, ; 
Quittung des Empfängers, oder Bezeichnung der beizulegenden be- 

ſonderen Quittung oder des Poſiſcheins, : 
enthalten, und am Schluſſe von der Gerichts- Kommiſſion, als rich: 
tig, und mit dem Auslagenbuch übereinſtimmend beſcheinigt werden. 

Dieſe Nachweiſung, welche ſchon mit dem Quartal. anzufangen 
und immer kurrent zu halten iſt, muß in den Summen natürlich 
auch mit dem Manual übereinſtimmen. : 

4) Für die zuriczuzabienden, irrig und zu viel erhobenen Koſten (Kos 
lonne 9, des Auslagenbuchs) iſt ein angemeſſener Raum im Manuat 
zu beſtimmen, und eben fo wie bet den Auslagen zu verfahren. 

S enen << ge 
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Abtheilung d. 
Machliquidirte Gebühren fremder Behörden und einzelner Empfänger, 

welche nach dem Eingehen gezahlt werden, 
nnn. eee 

{Konto-ARamen des Empfingers|S | Ik | Il | Bleibt Zh Buch. = Slangacaed nieder Reſt Z und Gegenſtand der [= s 3 geſchlös : > 3 =| ben. = Ausgabe, AF gen. JRE 
Vol. Pag. a HEL fa. VEE REL (A. PEARL fa. vf. 

AN 1. | 85[Stadtgericht w. m Sachen 3; 
Heinrich contra Michael 2114| 2—|-| 51. | 54Sekretair N. an Kalkulatur- Anat 
Gebühren in derſ. Sache RADY: 

iſt eingegangen 3 
„bezahlt den ..ten . .. | 85 | 2/— 2) 5|-4 18111. | 5|Gerichtóamt N. in Gacheni_!! | Ouray X. contra Y. ...... tal. | 

55 -4 —| -| Summa für das Jahr 48351 — j27|—|- 5|—|—f28|—|— 

Bemerkungen. 
1) Die Sollausgabe iſt lediglich nach der Solleinnahme im Sportets 

Regiſter feſtzuſtellen und einzutragen, die Bezeichnung des Konto- | 
buchs iſt nöthig, um nachſehen zu können, ob die Poſt eingegan: | 
gen oder niedergeſchlagen iſt. 

2) Die Zahlung kann nicht eher erfolgen, als bis die Sporteln einges 
gangen ſind. 

3) Werden die Koſten in Einnahme niedergeſchlagen, ſo müſſen ſie 
hier ebenfalls als niedergeſchlagen berechnet werden, und dieſe 
Rubrik daher mit der korreſpondirenden Kolonne der Niederſchla 
gungs Liſte quartaliter genau übereinſtimmen. 

4) Für jedes Quartal iſt eine Nachweiſung der eingegangenen und 
wirklich gezahlten Gebühren diefer Art, eben ſo zu fertigen, wie ſolches sub c. 3. bei den Auslagen geſagt iſt, um die Ausgaben 
gehörig belegen zu können. 

5) Am Schluſſe des 4ten Quartals ſind die verbliebenen Reſte eins 
zeln für das neue Jahr vorzutragen. 

—
—
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Abtheilung e. 

Nefervirres Porto. 

Goll | Konto- Namen Namen Iſt St Bleibt 
Aus- 15x Buch des | | zaa einge- nieder- Reſt. 

LE gen. ten. gen. 
Rel fa.vefe_FVol Pag, pitt fa. ve KURORY fore {a vt 

| e A 
—|6—] 1IL! 2olSchachter Meyer in : 

Sachen ofa Miler suatac}—| 6|--|--|- k 
1|3-] 411, | 85]Büdner Heinrich inf Aktuar N. 4| 3 

| Sachen c/a Michael] Nr.7. pro 
445-4 SEL. | 74jBüdner Michael inf great N. 4 JU. Quart. 

„ |. derſelben Sache . | 1. Quartal. |-45 
—| 5 ol. | 81ſ[Handelsmann Ernſtin : 

Sachen c/a Müller| Derſelbe. eh. 
—| 51-4 711. | 96fBauer Müller in dere 

..| ſelben Gace. . . ] Deviethe. ae sl. 

3] 4-1 —] —| i Summa für das Jahr 1121,-4 1| 3 |AUj== 

Bemerkungen. 
1) Die Sollausgabe wird hier ebenfalls, lediglich nach der fotrefpondfe 

2) 

3) 

4) 

5) 

renden Solleinnahme : Rubrik des Sportel:Megifters, eingetragen. 
Quartaliter werden nach dem Kontobuch - die wirklich eingegangenen 
Beträge ermittelt und in der Rubrik ,, Iſt eingegangen“ unter 
Angabe des Quartals, eingetragen. 

Von den wirklich eingegangenen Beträgen it ein Verzeichniß 
zu fertigen und in dem Quartalextrakt beizuſchließen , damit von 
Seiten des Land- und Stadtgerichts die weitere' Verzahlung erfol: 
en fann. ; 

Die Niederſchlagungsliſte wird verglichen , und die in der forreſpondi- 
venden Rubrik niedergeſchlagenen Beträge werden auch im Manual, 
mit Angabe der Nr. und des Quartals, als niedergeſchlagen notirt. 
Am Schluß des 4ten Quartals werden die Reſt gebliebenen Poſten 
zum neuen Jahr einzeln vorgetragen. 
Einer ganz gleichen Behandlung unterliegen 

die reſervirten Stempel in Kriminal- und fiskaliſchen Sachen, 
die Stempelſtrafen, 
die fistalijchen Strafen (bei dieſen tritt keine Tantieme ein), 

wenn dergleichen vorkommen. Es iſt jeder von dieſen Gebührenarten 
eine beſondere Abtheilung des Manuals zu widmen, die Gerichts: 
Kommiſſionen geben indeſſen nur die Nachweiſungen quartaliter ab, 
und überlaſſen dem Land: und Stadtgericht die weitere Zahlung, 

EE 
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Abtheilung f. 

Ablieferungen zur Land - und Stadtgerichts - Salavienfaffe. 

Datum. Auf welche Weiſe die Zahlung erfolgt iſt. 

We
r.
 
de

s 
A
u
s
 g
ab
e 

Betrag. 

Jo
ur

na
ls

. 

EXtHE. ſa. Pf. 

14. Jan. 

>
 
8
 

34. Jan. 
6. Febr. 

20. Febr. 
3. März. 

Iſtes Quartal. 
Auf Anweiſung des Land= und Stadtgerichts vom 

3. Januar , dem Gerichts-Kommiſſarius N. die 

pro L Quartal ...... a aoa a re 
Baar abgefandt....... eon] fren Aes 
Deśgleichen . . . . « 1. Gare CRE Gees: a 
Desgleihen .. 221.2. ye ect en Gee 
Mit dem Extrakt pro Iſtes Quartal den Reſt de 

Cinnshne SKA I u u SS SDA be. 
Zuſammen pro Xſtes Quartal... 

Tlteg Ouactal. 
u. f. 10. 

fivirte Entſchädigung fir Bureaubedürfniſſe] 

Bemerkungen. 
Mit dem Extrakte muß immer der ganze Beſtand, den der: 

ſelbe ergiebt, übermacht werden, damit Einnahme und Ausgabe 
in demſelben, wie in den Journalen, vollſtändig balanciten. 

Sollte dies indeſſen zufällige Schwierigkeit finden, ſo iſt eine 

runde Summe zurüczubehalten, und an die Salarienkaſſe 

ohne Aufenthalt nachträglich einzuſenden , ſobald die Einnahme des 

neuen Quartals dies geſtattet. 

||
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Beilage T. 
NP re 

Sportel:CGrtraft 
ber Königlichen Gerichts - Kommiſſion zu N. 

für das ..te Quartal. 

Einnahme Betrag. 

Rthh fat. pf. 

L Soll - Einkommen. 

Solches beträgt nach dem vriginaliter beiliegenden Au 8- 
lagenbuch von Nr. bis Nro« 

4. an Gingangs-Worto.... 2.0... 42 Rtl. 22 ſg. 4 pf. 
2. an Ubgangó=Morto ....... BZ 103 SM 6 
3. gleich verwendete Stempel ..-.. . 23 = W-=- 

>
 

. baare Auslagen und vorſchußweiſe 
zahlbare Gehühren .... .... 

. zurńdzuzablende, irrig und zu viel 
erhobene Gelder u, Koſtenvorſchuß- 
Def 5 Ra 20 DIR GREENE 

3 

17 - 18-=- 

O
r
 

Zuſammen an Auslagen « . 

Ferner nach dem ebenfalls urſchriftlich beiliegenden 
Sportel-Regiſter von Nro. bis Nro. 

an Gerichts-Gebühren , welche der Kaſſe verbleiben 
368 Rtl. 15 ſg. 9pf. 

an verbrauchten Stempeln . . . . 105 - 10-=-- 
Gebühren fremder Behörden und 
einzelner Empfänger . ....... 

H. refervittes Porto ,......... 
40. reſervirte Werthſtempel in Krimi- 

nale und fiskaliſchen Sachen... 5 
41. ©tempelftrafe ......... ies 
42. fisfalifthe Strafe ........-. 7 

Zuſammen aus dem Gportel-Regifter „ - . . 

P
A
 
5 

w
w
 

a
 

Wo
 
5
5
8
 

| u
 | 

Dazu kreten die Einnahmereſte aus dem vorigen Quar- 
EIER RE. eg RONA RAPIER RAA 

65 

500 

384 

26|=- 

Summa der Solleinnahme.... 



Einnahme. 4 Betrag. 

Rthl. for vf. 

II Die wirkliche Einnahme beträgt nach dem origi: 
naliter beiliegenden Einnahme - Journal von 
n0. WIS "NIV Sore ea te EL toi 2 « MODES 

mi] Es find niedergeſchlagen, nach beiliegendem Bere 
gcichnig von Nro. „bis Nro. 

4. an Gerichtsgebühren . + « „ « = «+ » DARL AI (gq. Ipf. 
4 an verbrauchten Stempeln . . . . . 10 = GE, 

- an verausgabtem Porto. « « « «22 — > 487-7 
4. an wirklichen Auslagen und vor- 

ſchußweiſe zahlbaren Gebühren (von 
welchen ein ſpezielles Berzeichniß 
beiliegt) 2-50 005 esas we wee Bie SQ = 

5. an Koſienvorſchuß = Beſtänden ...— = -==- =- - 
6. an Gebühren fremder Behörden .. 4 = 52— = 
T. an reſervirten Stempeln + « + + « |. = 2 452—= 
8. an refervirtem Porto ........— 5 2052723 
9. an ©tempelfirafen - « . «.2.... 1 9 —-—= 

10. an fisfalifhen Strafen «+---+. 22 —-—= 

Zuſammen find niedergeſchlagen ... | 39127! 9 

macht überhaupt . . . |480[13|— 
Die Solleinnahme beträgt . . . 7950/10] 8 

mithin bleiben EinnaDmerefte*) . . SE 8 

*) Dem Extrakte für das lebte Quartal des Jahres wird ein ſpezielles Vers 
zeichniß dieſer Reſte, nach Maaßgabe des Kontobuchs , beigefügt oder doch 
binnen 44 Tagen nachgeſandt ; dieſes muß enthalten : 

ummet, 
Pagina des Kontobuches. TE 
Namen, Stand und Wohnort des Zablunąspflichtigen, 
bleibt Reſt, es 
hat Beſtand, 

lektere beide Rubriken werden am Schluß kompenſirt und mug ſich dann das 
angegebene Reſtenquantum finden. Dieſes Verzeichniß muß der Gerichts- 
Kommiſſarius mit dem Kontobuche vergleichen , und daß dies geſchehen, wie 
den Befund, beſcheinigen. : 

Bei der SGalarien-Kaffenrednung des Land -- und Stadtgerichts dient 
dieſes Verzeichniß als Nachweis für den, aus ihrem Sontobuj nur der 
Hauptfumme nad) zu entnehmenden Cinnahmes Reſien « Betrag. 
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Ge [3.2 SZ] sę | St | Bleibt 
Ausgabe mea Mus gabe. Sf ausgeges| "EE | 3 

we ; SE dak geſchla- 

RE = gen. 
>. — ttt, fancies = Eb:tót. ſa. vrÄNt. fa ve bret, (ave. 

| 

42/92) 1] 1 

8-3 4 2. 

429 3 1,7 

49] 3]—] 4 
DE 
der 
Reſte 

7|-|104 5 

Dev 
Reſte 

30/13 N 8 
un 

| ) Stempelftvare. ... . 

NVerbrauchte Stempel (nach 

e pent. einzelner Perſonen 

IV. Ausgabereſte ſind nach 
vorigem Quartal- Extrakt ver: 

blieben: 
5) Auslagen und vorſchußweiſe zahlbare 

Gebühren. ++ ++ +» 13.1 5f9.—Ypf. 
b) Koptenvoriehuphertande—: 26: 7 2 
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5) FiSkaliſche Strafen. . 187 2 -7 

Zuſammen . . . 66R1.2013.7pt. 
welche beiderkurrenten Soil-Ausga: 
bead V. mit angerechnet werden. 

V. Ausgaben für das 
laufende Quartal: 

Eingangsporto (nach beiliegen= 
dem Atteſt des Poſiamtes) ,. . 

Abgangsporto (nac beiliegen- 
dem Atteſt des Poſiamts over der 
Gerichts - Kommiſſion) . . . . . 

der mit den Unfaufsatteftenver fes 
henenBeſcheinigungder Gerichts» 
Kommiſſion 2 249454 SR 

Baare Auslagen u. vorſchuß- 
weifeżabibareGebibren 
—einfchlieglich des Uusgabereftes 
aus DorigemQuartal von 4 1.45 
{g.— nach beilieg. Verzeichniß . 

Srrig und zu viel erhobene 
Gelderu,Vorſchußbeſtän 
de— einſchließlich des Ausgabe- 
reſtes aus vorigem Quartale von 
26 ſ3. 7pf.—nach der beiliegenden 
Deſignatiom >: ee eS 

Gebühren fremder Behör- 

| einſchließlich d. 42R1. 25fg.9 pf. 
aus vorigem Quartale.=- Darauf 
ſind eingegangen 14 Rl, 4 fg. 8 pf. 
welche nach beiliegendemBerzeiche 
niffe begablt find „. ...... 

12 

At 16 
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1625- 9 jMeſervirte Stempel einſchl. 
und a] der Reſte von 14R. 25 ſg.=- Es find 
Reſte) eingegangen nach dem beiliegen- 

Den Verzeichniß 5 Rl. 15 ſg., welche 
vom Land- und Stadtgerichte wei- 
ter verrechnet werden... . « . „A R --|--|-4--45|/--410|25|- 

4816) 9] 10 [Refervirtes Porto — einſchl 
u | der Reſte von 44 Rtl. 8 ſg. 3 pf. = 
Refte] Nach dem beiliegendenVerzeichniß, 

ſind darauf eingegangen 7 Rl. 6 fg.| 84 =|-|--|--|20| =“41C120| 9 
welche das Königl. Land-= u. Stadt- 
Gericht verrechnet. 

10|40|-4 44 IStempelſtrafe-- einſchließl. der 
pur] Reſte aus vorigem Quartal von 7 
Reſteß Rl. 40 ſg. — Es find nach dem bei- 

gefügten Verzeichniß eingegangen 
4 Rl. welche das Königl. Land- und 

; Stadtgericht weiter verrechnet . | 4 ==1-- |=] 41=|=-4 5|10|-- 
25|10|--J 12 JFiskaliſche Strafen einſchl. 

und e] der18 Rl. Reſt aus vorigem Quar- 
ened tal. Darauf ſind eingegangen, nach 

dem beiliegenden Verzeichniß 12 
Rtl. 40 ſg., welche das Königliche 
Land - und Stadtgericht weiter 
de ZU PZERAESSACSW SEGA Li —413|—| — 
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nicht aber im [Mithin find zur Land = und Stadt- SET 
Ganzen gin] gorichts- Salarienkaſſe baar a b- 

| zuliefetn .......0..+. |-P265] 3] 4] 
Es find gezahlt: : 

a) auf Anweiſung dem Geridts- 
Kommiſſarius N. Buz ot. ſg. pf. 
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Bemerkungen. 

+ 74) Die Quartale ſind mit dem 1ſten März, ſten Juni, After 
R September , und das Jahr mit dem dften December zu ſchlie- 

ßen, auch iſt die Einrichtung der Extrakte fo zu reguliren, 
damit dem Land- und Stadtgerichte Zeit zur. gehörigen Revi- 

3 ſion bleibt. Dieſe iſt aber aud) dann dergeſtalt zu benugen, 
daß im Laufe der Monate März, Juni, September, De- 
cember, die Reſultate der Extrakte fefigefegt und in die Bücher 

9.8 der Land- und Stadtgerichts-Salarienkaſſe übernommen werden 
( können. Auf dieſe “Art werden leßtere ihr Abrechnungs- 
r weſen am Jahresſchluß in Ordnung zu halten im Stande ſein, 
| 2) Die Solleinnahme-Beläge, namentlich das Auslagenbuch und 

das Sportelregiſter, fo wie das Einnahme- und Ausgabe- 
Journal, ſollen deshalb originaliter mit eingeſandt werden, 
damit ſie ſowohl in calculo als auch in Abſicht der richtigen 

und zwedmafigen Führung und Uebereinſtimmung mit dem 
* Extrakt, geprüft werden können. Die Gerichts - Kommiſſion 

| kann dieſe Bücher recht wohl eine Zeitlang entbehren, da ſie 
< i die Soll - und Ffteinnahme in den Kontobüchern, die Goll: 
TE. und Sftausgabe in dem Manual hat, fir das neue Quartal 
> t aber neue Hefte der betreffenden Bücher angelegt werden 
i R können. Indeſſen muß das Land. und Stadtgericht die Bücher 

1. 
a | dod) baldigſt zurückſenden, welche dann bei den Gerichts- 

ER Kommiſſionen und zwar jede Act der Bücher (als 3. B. das 
Auslagenbuch) beſonders zufammengeheftet und verwahrt wers 

den, weil immer nut der Theil für das laufende Quartal 
kurrent iſt. 

3) Das Verzeichniß ver niedergeſchlagenen Poſten wird nach dem . 
Formular J. geführt, es bleibt bei dem Land- und Stadt- 
Gericht, und die Gerichts-Kommiſſion muß, wenn ſie daſſelbe 
nicht glaubt entbehren zu können , eine Abſchrift zurückbehalten. 

4) Das ſpezielle Verzeichniß von niedergeſchlagenen Auslagen und 
vorſchußweiſe bezahlten Gebühren, welcheś die vollſtändige 



5) 

7 
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Liquidation der früher gezahlten Beträge enthalten muß, iſt 
dem Land- und Stadtgericht nöthig, um die Zahlung auf den 
extraordinairen Fond ſeiner Kaſſe anweiſen zu können. 

Für Porto bedarf es ſolches Verzeichniſſes nicht, da daſ- 
ſelbe aus der Niederfchlagungślifte entnommen werden kann. 
Hinſichts der Land - und Stadtgerichte wird noch bemerkt, daß 
bei ihrer Kaſſe nicht blos der baare Betrag in Einnahme 
fommt, den die Gerichts - Kommiſſion abliefert, ſondern daß 
die Reſultate des ganzen Extrakts zur Berechnung kommen 
müſſen, in dem vorliegenden Falle alſo 

a) als Eolleinnahme . . . . . , . . 566%. 3ſg. 8 pf. 
b) als wirtliche Ginnahme..... 446 - 152 3; 
€) als niedergeſchlagen ....... 39 2 27; 9» 
© WS Amógabe . .. .. . «. . « 181 11: 1h 

ferner muß daſſelbe berechnen und zahlen laſſen : 
e) mit ſeinen eigenen derartigen Poſten , die reſervirten 

Stempel, das reſervirte Porto, die Stempel und die 
fiskaliſchen Strafen. 

Eben fo muß durch daſſelbe die Wiedereinziehung der vor- 
ſchußweiſe gezahlten, nachher niedergeſchlagenen Poſten, an 
Stempeln, Porto, baaren A 
nen Gebühren, eben ſo be 
die eigene Kaſſe vorgeſchri 

„werden, wie ſolches für 
ud vorſchußweiſe erhobe- 














